
kiel.de 

RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

Schlussbericht 
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 
sowie des Lageberichts für das Jahr 2023



Herausgeberin:

Rechnungsprüfungsamt der Landes-
hauptstadt Kiel, Adresse: Postfach 1152, 
24099 Kiel, Redaktion: Kerstin Rogow-
ski, Redaktionsschluss: 12.07.2024,  
Tel:  0431. 901-1003, E-Mail: kerstin. 
rogowski@kiel.de, Titelbild: mojo_cp  
– Adobe Stock, Layout: schmidtund-
weber– büro für kommunikation und 
design, Kiel, Druck: Rathausdruckerei, 
Auflage: 45 Stück, Kiel 08/2024, Hin-
weis: Vervielfältigung, Speicherung und 
Nachdruck – auch auszugsweise – sind 
ohne Genehmigung der Herausgeberin 
und der Redaktion nicht gestattet.



Schlussbericht Haushaltsjahr 2023 Landeshauptstadt Kiel 3

Inhaltsverzeichnis Seite

Abkürzungsverzeichnis 6

Gender Hinweis 7

Vorbemerkung 8

Wesentliches zum Jahresabschluss 2023 ................................................................ 10

Grundlagen der Prüfung............................................................................................. 11

Gesetzliche Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes......................................... 11
Von der Ratsversammlung übertragene Aufgaben an das 
Rechnungsprüfungsamt....................................................................................... 11
Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung........................................................... 12

Prüfung des Jahresabschlusses der Landeshauptstadt Kiel .................................. 14

Einhaltung des Haushaltsplanes ............................................................................... 15

Planvergleich Ergebnisrechnung ......................................................................... 17
Investive Ermächtigungsübertragungen............................................................... 18
Plan-Ist-Vergleich in den Produktbereichen ......................................................... 19

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung.................................................... 21
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung ........................................... 23
Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben ........................................... 26
Produktbereich 25-28 – Kultur und Wissenschaft ..................................... 27
Produktbereich 31-35 – Soziale Hilfen...................................................... 28
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ........................... 30
Produktbereich 41-42 – Gesundheit und Sport......................................... 32
Produktbereich 51-52 – Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und 
Wohnen.................................................................................................... 32
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung................................................ 34
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .................... 34
Produktbereich 55-56 – Natur- und Umweltschutz.................................... 35
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus ........................................ 36
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft .................................... 37

Jahresabschluss und Lagebericht ............................................................................ 38

Aufstellung und Anhang....................................................................................... 38
Lagebericht mit Stellungnahme............................................................................ 39
Vorlage und Bekanntmachung............................................................................. 40
Erläuterungen Bilanzpositionen ........................................................................... 41

Aktiva ....................................................................................................... 42
Passiva .................................................................................................... 46

Ergebnisrechnung................................................................................................ 50
Finanzrechnung................................................................................................... 53

Prüfbereich Vergabe, Bauwesen und Beschaffung.................................................. 54



Schlussbericht Haushaltsjahr 2023 Landeshauptstadt Kiel 4

___________________________________________________________________________

Vergabewesen allgemein..................................................................................... 55
Nachhaltigkeitskriterien in Vergabeverfahren; ein Update .................................... 56
Wiederkehrende Feststellungen bei Vergaben..................................................... 58
Auffälligkeiten bei Vergaben................................................................................. 59

Ergebnisse aus unterjährigen Prüfungen ................................................................. 62

Unterjährige Prüfungen aus der Verwaltungsprüfung ........................................... 62
Prüfung von Abrechnungen im Jahr 2023................................................. 62
Prüfung von Verwendungsnachweisen..................................................... 63
Geplante Vertragsänderungen zulasten der LHK...................................... 64
Prüfung des Kieler Woche Abschlussfest ................................................. 65
Abrechnung der Kosten der Notunterkünfte (NU) für Schutzsuchende 
aus der Ukraine – NU Stresemannplatz und NU Falkenhorst ................... 66
Abrechnung von Aufwendungen für Asylsuchende nach dem 
AsylbLG mit dem Land SH für das Jahr 2022 ........................................... 68
Prüfung der Kassen der LHK .................................................................... 71
Verwaltungsgebührensatzung .................................................................. 72
Neufassung der Hundesteuersatzung und 
Zweitwohnungssteuersatzung .................................................................. 73
Einführung von PayPal ............................................................................. 73
Aktenprüfung im Bereich der Eingliederungshilfe des Jugendamtes......... 76
Dienst- und Geschäftsanweisung VIS....................................................... 77
Belegprüfung 2023 ................................................................................... 77

Unterjährige Prüfungen aus der betriebswirtschaftlichen Prüfung ........................ 79
Prüfung der Gebührenkalkulation des ABK - Nachverfolgung der 
Beanstandungen aus 2022....................................................................... 79
Gesamtabschluss 2021 ............................................................................ 80

Unterjährige Prüfungen aus der technischen Prüfung .......................................... 81
Sanierung Schwimmhalle Schilksee ......................................................... 81
Haus der Initiativen................................................................................... 82
Prüfung von Qualifizierungskriterien extern beauftragter Objektplaner...... 84
Prüfung der Sanierung von Regen- und Schmutzwasserkanälen in 
der Flensburger Straße............................................................................. 85
Errichtung von Containerklassenräumen an der Theodor-Heuss- und 
Toni-Jensen-Grundschule im Jahr 2021 ................................................... 86
Baubegleitende Prüfung Neubau Mensa Kieler Gelehrtenschule.............. 87

Anlaufstelle Korruptionsverdacht.............................................................................. 88

Einrichtung einer Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz bei der LHK 88

Schlussbemerkung..................................................................................................... 89

Handlungsempfehlungen zum Jahresabschluss 2023............................................. 90

Handlungsbedarfe zum Jahresabschluss 2023 ........................................................ 90

Fehlerhafte Anwendung der GemHVO SH (aus Vorjahr) .......................................... 98

Stellungnahmen .......................................................................................................... 99



Schlussbericht Haushaltsjahr 2023 Landeshauptstadt Kiel 5

Stellungnahme Referat für Gleichstellung............................................................ 99
Stellungnahme Personal- und Organisationsamt ............................................... 100
Stellungnahme Grünflächenamt......................................................................... 101
Stellungnahme Dezernat II ................................................................................ 102

Anlagen

Anlage 1: Jahresabschluss 2023 (Lagebericht, Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung)

Anlage 2: Vollständigkeitserklärung



Schlussbericht Haushaltsjahr 2023 Landeshauptstadt Kiel 6 

___________________________________________________________________________ 

 

Im Bericht werden folgende Abkürzungen verwendet: 

ABK Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel 
AGA Allgemeine Geschäftsanweisung 
AO Abgabenordnung 
AöR Anstalt öffentlichen Rechts 
AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz 
AWO Arbeiterwohlfahrt 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch  
BVerfG Bundesverfassungsgericht 
DRK Deutsches Rotes Kreuz 
Drs. Drucksache  
DuGA Fibu  Dienst- und Geschäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung der Landeshaupt-

stadt Kiel 
DuGAVerg Dienst- und Geschäftsanweisung Vergabe  
DuGA VIS Dienst- und Geschäftsanweisung VIS (E-Akte Software) 
EBK Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel 
GemHVO SH Gemeindehaushaltsverordnung Schleswig-Holstein 
GM Geschäftliche Mitteilung 
GO SH Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 
HinSchG Hinweisgeberschutzgesetz 
HVA F-StB Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen im 
 Straßen und Brückenbau 
IKS Internes Kontrollsystem 
JA Jahresabschluss 
KAG SH Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein 
KiTaG Kindertagesstättengesetz 
KiWoG Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co.KG 
KSSB Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe 
LHK Landeshauptstadt Kiel 
LPflegeG Landespflegegesetz 
LVwG SH Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein 
NU Notunterkunft  
MFG-5-Gelände Marinefliegergeschwader 5 Gelände 
OB Oberbürgermeister 
RBZ Regionales Bildungszentrum 
RPA Rechnungsprüfungsamt 
RV Ratsversammlung 
SGB Sozialgesetzbuch 
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst  
TV-V Tarifvertrag Versorgungsbetriebe 
UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
VHS Volkshochschule 
 
Um die Lesbarkeit des Berichts zu erhöhen, werden Beträge und Prozentangaben kaufmän-
nisch gerundet dargestellt. Dadurch können sich bei Zahlenreihen geringfügige Differenzen 
zum Gesamtergebnis ergeben. 
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Gender Hinweis 

Das RPA spricht mit seinem Schlussbericht alle Menschen an. 

Menschen, gleich welchen Geschlechts, Herkunft, Hautfarbe oder Glaubens sollen nicht bevor-
zugt, benachteiligt, ausgeschlossen oder lediglich mitgemeint werden, sondern sich in ihrer in-
dividuellen Vielfalt angesprochen fühlen. Gleichzeitig will das RPA dem inklusiven Gedanken 
entsprechend sprachliche Barrieren vermeiden sowie Lesbarkeit und Verständlichkeit gewähr-
leisten.  

Der Schlussbericht soll gendersensibel und gleichzeitig barrierearm sein. 

Derzeit gibt es für die LHK noch keine verbindlichen Regelungen, z.B. in Form einer Schreiban-
weisung, die diesen beiden Zielen gerecht wird. Die derzeit gültige Schreibanweisung lässt eine 
gendersensible Sprache mittels Sonderzeichen (*-sog. Asterisk) nicht zu, da diese auf die amt-
liche Regelung der deutschen Rechtschreibung verweist.  

Um dennoch unserem Anspruch gerecht zu werden, nutzt das RPA in diesem Bericht bei Per-
sonenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptworten, wenn möglich die neutrale Form. 
Wenn dieses nicht möglich ist, wird entweder dasjenige Geschlecht verwendet, das die ge-
nannte Person hat oder es wird sowohl die weibliche als auch die männliche Form verwendet.  

 
 
  

Das RPA hat aufgrund der Stellungnahmen der Gleichstellungsbeauftragten und des Per-
sonal- und Organisationsamtes (siehe Kapitel 14.1 und 14.2) die weibliche Form im Text 
ergänzt, soweit eine neutrale Form nicht möglich war. Entsprechend wurde der Gender 
Hinweis angepasst. Im Übrigen bleibt das RPA bei seiner Ansicht, dass nach den internen 
Regelungen der LHK die gendergerechte Schreibweise mittels Asterisk (*) unzulässig ist. 
Eine kurzfristige Anpassung der internen Regelungen, wie von dem Personal- und Organi-
sationsamt angekündigt, könnte den Konflikt lösen.  
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Vorbemerkung: 

Mit diesem Schlussbericht 2023 legt das RPA seine zusammengefassten Bemerkungen zur 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2023 sowie die Ergebnisse der wesent-
lichen Prüfungen aus dem Berichtsjahr vor.  

Der Schlussbericht liefert der Verwaltungsleitung und den Gremien der Selbstverwaltung um-
fassende Informationen und Prüfergebnisse zum Jahresabschluss, zum Haushaltsvollzug und 
zur Verwaltung allgemein. Er ist somit ein wichtiges Steuerungsinstrument für alle Entschei-
dungsträger. Der Bericht beinhaltet Handlungsempfehlungen (Kapitel 11) sowie Handlungsbe-
darfe (Kapitel 12).  

Der Verwaltung wurde die Möglichkeit eingeräumt, zu den Handlungsbedarfen und den Hand-
lungsempfehlungen Stellung zu nehmen. Die Stellungnahmen sind in diesen Bericht eingear-
beitet. 

Das Amt für Finanzwirtschaft hat dem RPA den Jahresabschluss 2023 am 28.03.2024 zur Prü-
fung vorgelegt. Das RPA hat in der Zeit vom April 2024 bis Juni 2024 den Jahresabschluss 
geprüft. Mit Unterschrift des OB vom 15.08.2024 hat das Amt für Finanzwirtschaft einen geän-
derten Jahresabschluss 2023 vorgelegt. Begründet wird dieses damit, dass die in das Folgejahr 
übertragenen Kreditermächtigungen auf Anregung der Kommunalaufsicht von 89,33 Mio. € auf 
23,44 Mio. € reduziert werden und die Finanzrechnung entsprechend angepasst wurde. Dar-
über hinaus wurden aufgrund unserer Prüfungsfeststellungen einige redaktionelle Änderungen 
vorgenommen. Die Änderung des Jahresabschlusses hatte keine Auswirkung auf die Prüfungs-
ergebnisse (siehe Kapitel 2.3 und 5.6).  

Der Jahresabschluss des Amtes für Finanzwirtschaft ist im Vergleich zu den Vorjahren wesent-
lich komprimierter und in Teilen stark verkürzt. Grundsätzlich begrüßt das RPA die Straffung 
des Jahresabschlusses. Dennoch müssen die Lesenden über wesentliche Sachverhalte zur 
wirtschaftlichen Situation der LHK angemessen informiert werden. 

Aus Sicht des RPA ist es dem Amt für Finanzwirtschaft nicht umfänglich gelungen, diese wider-
streitenden Interessen in Einklang zu bringen. Wichtige Informationen zur wirtschaftlichen Lage 
der LHK, die insbesondere im Anhang und im Lagebericht hätten genannt werden müssen, 
fehlen. Dabei geht es im Wesentlichen um erhebliche Ansprüche aus der Inanspruchnahme 
des Rettungsdienstes, die nicht zeitnah erfasst wurden (siehe Kapitel 4.3.2). Eine rechtzeitige 
Erhebung dieser Ansprüche hätte erhebliche Auswirkungen auf die Forderungen und Erträge 
und mithin auf das Jahresergebnis gehabt. 

Das RPA hat seinen Schlussbericht 2023 ebenfalls in einigen Kapiteln kürzer gefasst als in den 
Vorjahren. Dabei hat es sich auf die Darstellung der wesentlichen Prüffeststellungen be-
schränkt, um den Bericht so für die Lesenden übersichtlicher und lesbarer zu gestalten. Im 
Schlussbericht werden ausschließlich die Positionen der Bilanz und der Ergebnisrechnung er-
läutert, bei denen die Prüfung abweichende Ergebnisse erbracht hat oder auf Besonderheiten 
oder auf Fehler hingewiesen werden muss. Die Reduzierung auf wesentliche Feststellungen 
hat keinen Einfluss auf den Prüfumfang bzw. die Prüftiefe. Vielmehr ist der Prüfaufwand in die-
ser Jahresabschlussprüfung erheblich höher gewesen als in den Vorjahren. Während der Jah-
resabschluss bisher eine gute Grundlage für die Prüfung lieferte, mussten diesmal sehr arbeits-
intensiv viele Zahlen aus dem Buchhaltungssystem generiert werden.  
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Ein besonderer Schwerpunkt lag dieses Jahr bei den unterjährigen Prüfungen. In Kapitel 7 sind 
die Ergebnisse von 21 unterjährigen Prüfungen aufgeführt. Dabei handelt es sich um Pflicht-
prüfungen, Auffälligkeiten bei Vergabeprüfungen, Prüfungen aus dem Prüfplan 2023 und Prü-
fungen aus dem laufenden Verwaltungshandeln. 

Die Ergebnisrechnung der LHK schließt zum 31.12.2023 mit einem Jahresüberschuss von 
106,43 Mio. € ab. Damit fällt das Jahresergebnis um 142,69 Mio. € besser aus als der geplante 
Fehlbetrag von 36,27 Mio. €. Diese deutliche Ergebnisverbesserung ist die Folge von Einmal-
effekten. Diese sind die letztmalig erhaltenen Konsolidierungshilfen von 68,17 Mio. € und hö-
here Gewerbesteuererträge von 77,19 Mio. €. 
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Wesentliches zum Jahresabschluss 2023

1. Die Ergebnisrechnung der LHK weist zum 31.12.2023 einen Jahresüberschuss von 
106,43 Mio. € aus und fällt damit um 142,69 Mio. € besser aus als der geplante Fehlbe-
trag von 36,27 Mio. €. (siehe Kapitel 4.1 und 5.5)

2. Das positive Jahresergebnis resultiert im Wesentlichen aus höheren Gewerbesteuerer-
trägen in Höhe von 77,19 Mio. € sowie Konsolidierungshilfen in Höhe von 68,17 Mio. €. 
Dabei handelt es sich um Einmaleffekte. (siehe Kapitel 4.1, 4.3.13 und 5.5)

3. Bei fünf Produktbereichen kam es zu einer Überschreitung der Budgets und damit zu 
einem Verstoß gegen den Haushaltsplan der LHK. (siehe Kapitel 4.3)

4. Nach Angabe der Feuerwehr bestanden zum 31.12.2023 offene, noch nicht geltend ge-
machte Ansprüche i.H.v. 41,00 Mio. € aus 75.000 Rettungsdiensteinsätzen. (siehe Ka-
pitel 4.3.2)

5. Die Prüfung ergab, dass die Finanzanlagen im Berichtsjahr um 16,26 Mio. € zu niedrig 
ausgewiesen sind. Entsprechende Umbuchungen aus dem Anlagevermögen aufgrund 
von Grundstücksübertragungen an die KiWoG wurden nicht periodengerecht vorgenom-
men. (siehe Kapitel 5.4.1)

6. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Berichtsjahr zu niedrig ausgewiesen. 
Zum einen werden in manchen Fachverfahren erzeugte Forderungen nicht in Infoma 
newsystem abgebildet, zum anderen bestehen hohe Rückstände bei der Geltendma-
chung von Ansprüchen, so dass diese nicht als Forderungen erfasst werden konnten. 
(siehe Kapitel 5.4.1)

7. Konsolidierungshilfen (68,17 Mio. €) wurden im Berichtsjahr letztmalig durch das Minis-
terium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport an die LHK gezahlt. Ohne diese 
zusätzlichen Erträge würde der Jahresabschluss 2023 lediglich einen Jahresüberschuss 
von 38,25 Mio. € ausweisen. (siehe Kapitel 5.4.2)

8. Die unterjährig aufgenommenen Kassenkredite von 543,00 Mio. € sowie der verbliebene 
Kredit aus dem Vorjahr von 45,00 Mio. € konnten im Haushaltsjahr vollständig zurück-
bezahlt werden. (siehe Kapitel 5.4.2)

9. Für das Berichtsjahr wurden 171,76 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
geplant. Davon wurden 140,05 Mio. € aus dem laufenden Haushalt bereitgestellt sowie 
Haushaltsreste von 31,70 Mio. € aus dem Jahr 2022 übertragen. Insgesamt kamen 
143,63 Mio. € zur Auszahlung. Dies entspricht einer Umsetzungsquote von 83,6 %, wo-
mit die Quote deutlich über den vom Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und 
Sport geforderten 60 % liegt. (siehe Kapitel 5.6)
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Grundlagen der Prüfung

Gesetzliche Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

Das RPA ist die örtliche Prüfungseinrichtung der LHK. Bei der örtlichen Prüfung handelt es sich 
gemäß §§ 114 ff. GO SH um eine Selbstverwaltungsaufgabe. Das RPA prüft insbesondere die 
städtische Finanzwirtschaft sowie das allgemeine Verwaltungshandeln.

Gemäß § 116 Abs. 1 GO SH obliegen dem RPA bei der LHK folgende gesetzliche Aufgaben:

- den Jahresabschluss und den Lagebericht (§ 92 GO SH), den Gesamtabschluss und den 
Gesamtlagebericht (§ 93 GO SH) zu prüfen,

- die Vorgänge der Finanzbuchhaltung und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahres-
abschlusses laufend zu prüfen,

- die Finanzbuchhaltungen der Gemeinde, ihrer Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen 
dauernd zu überwachen sowie die regelmäßigen und unvermuteten Prüfungen der Finanz-
buchhaltungen vorzunehmen und

- die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbe-
triebe und der anderen Sondervermögen zu prüfen.

Das RPA hat sich gemäß § 116 Abs. 3 GO SH gutachtlich zu einer Planung oder Maßnahme 
zu äußern, wenn die Gemeindevertretung oder der Bürgermeister oder der Hauptausschuss in 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 45b GO SH es verlangt.

Von der Ratsversammlung übertragene Aufgaben an das Rechnungsprü-
fungsamt

Durch die RV sind dem RPA außerdem folgende Aufgaben übertragen:

- Prüfung der Vermögensgegenstände und Vorräte,

- Prüfung der Vergaben,

- laufende Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe,

- Prüfung der Betätigung der LHK als Gesellschafterin oder Aktionärin,

- die Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, die sich die LHK bei einer Beteiligung, bei der 
Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat,

- Prüfung der Theater Kiel AöR,

- Technisch-wirtschaftliche Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen der städtischen 
Baumaßnahmen und Beschaffungen der LHK einschließlich der Bauausführungen und 
-abrechnungen,

- Prüfung von Verträgen über die Beauftragung von freischaffenden Architekten, Ingenieuren 
und Sonderfachleuten,
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- Prüfung von Datenverarbeitungsprogrammen, die die Ermittlung von Ansprüchen und Ver-
pflichtungen beinhalten,

- Prüfung von Verwendungsnachweisen,

- Prüfung der EU-Fördermittelverwendung sowie

- Mitwirkung bei der Prüfung der Fraktionszuwendungen.

Gemäß § 6 und § 30 AGA der LHK nimmt das RPA folgende zusätzliche Tätigkeiten wahr:

- Bevor Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen getroffen und 
Gebührensatzungen oder Entgeltsordnungen erlassen oder geändert werden, ist das RPA 
rechtzeitig zu beteiligen.

- Sollen Ansprüche oder Zahlungsverpflichtungen im automatisierten Verfahren ermittelt oder 
entsprechende Verfahren geändert werden, ist das RPA von Beginn des Verfahrens an zu 
beteiligen.

- Bei strafrechtlich relevanten dienstlichen Verfehlungen oder Unregelmäßigkeiten mit schäd-
lichen finanziellen Auswirkungen ist das RPA sofort zu unterrichten.

- Einrichtung der Anlaufstelle Korruptionsverdacht im RPA.

Eingeschränkte Prüfung von Datenverarbeitungsprogrammen

Mit zunehmender Digitalisierung der Verwaltungsabläufe und Beschaffung von Datenverarbei-
tungsprogrammen werden die Anforderungen an die Prüfung dieser Bereiche immer komplexer. 
Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, hatte das RPA bereits zum Stellenplan 
2019 Anträge für mindestens eine Planstelle eines EDV-Prüfenden gestellt. Nachdem die Stel-
lenplananträge von der Verwaltungsleitung mehrfach verschoben wurden, ist nunmehr für diese 
Aufgabe keine neue Planstelle mehr vorgesehen.

Das RPA hat Prüfende durch Fortbildungen auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet. 
Dadurch sind die Möglichkeiten geschaffen, erste Prüfungshandlungen vorzunehmen.

Nichtsdestotrotz weist das RPA darauf hin, dass derzeit eine umfassende und inhaltlich tiefge-
hende Prüfung von Datenverarbeitungsprogrammen ohne zusätzliches qualifiziertes Personal 
für das RPA nicht erfolgen kann.

Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Mit dem vorliegenden Schlussbericht berichtet das RPA gemäß § 92 Abs. 2 GO SH über die 
Prüfung des Jahresabschlusses 2023 sowie über die wesentlichen unterjährigen Prüfungen des 
RPA im Berichtsjahr 2023. Dieser Bericht ist somit auch als Tätigkeitsbericht des RPA zu be-
trachten.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2023 wurden dem RPA am 28.03.2024 übersandt. 
Die Vorbereitungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch das RPA fanden im 
März 2024 statt. Die Prüfung wurde in den Monaten April 2024 bis Juni 2024 durchgeführt. Mit 
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Unterschrift des OB vom 15.08.2024 erhielt das RPA einen geänderten Jahresabschluss 2023. 
Der Jahresabschluss 2023 hat sich insbesondere im Hinblick auf eine Reduzierung der ins 
Folgejahr zu übertragenen Kreditermächtigungen von 89,33 Mio. € auf 23,44 Mio. € geändert. 
Der geänderte Jahresabschlusses 2023 hat keine Auswirkungen auf die Prüfergebnisse in die-
sem Schlussbericht.  

Das RPA hat die Prüfung nach § 92 GO SH und in Anlehnung an den vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer empfohlenen risikoorientierten Prüfungsansatz vorgenommen. 

Die Prüfung ist so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber 
abgegeben werden kann, ob die Buchführung und der Jahresabschluss frei von wesentlichen 
Fehlern sind.  

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt auf der Grundlage von Erfahrungen aus den unter-
jährigen Prüfungen, Vergabeprüfungen, Belegprüfungen und aus Jahresabschlussprüfungen 
der Vorjahre. 

Das RPA hat Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze zu einzelnen Bilanzpo-
sitionen geprüft und stichprobenweise Kontrollen der Nachweise für die Bilanzierung und der 
Angaben im Anhang durchgeführt. Außerdem umfasste die Prüfung einzelfallorientierte Prü-
fungshandlungen. 

Am 12. Juli 2024 ist der Entwurf dieses Berichtes dem OB, den Dezernenten und Dezernentin-
nen übersandt worden. Die Ämter und Dezernate haben die Möglichkeit bekommen, Stellung-
nahmen zu dem Prüfbericht abgeben zu können. Stellungnahmen bzw. Ergänzungen zu Sach-
verhalten wurden in den Bericht aufgenommen (siehe auch Kapitel 14).  

Die Stellungnahmen der Fachämter und der Dezernate zu den Handlungsempfehlungen und 
den Handlungsbedarfen sind in die Tabellen in den Kapiteln 11 und 12 eingearbeitet. 
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Prüfung des Jahresabschlusses der Landeshauptstadt Kiel

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres gemäß § 91 Abs. 1 GO SH einen 
Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjah-
res nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der LHK vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnis-
rechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein 
Lagebericht beizufügen.

Nach § 91 Abs. 2 GO SH ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Abschluss 
des Haushaltsjahres aufzustellen und gemäß § 92 Abs. 3 GO SH nach der Prüfung durch das 
RPA bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres von der Ge-
meindevertretung zu beschließen.

Gemäß § 116 Abs. 1 Nr.1 i. V. m. § 92 Abs. 1 GO SH obliegt dem RPA die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts mit allen Unterlagen.

Der Prüfungsinhalt ergibt sich aus § 92 Abs. 1 Satz 1 GO SH. Danach hat das RPA den Jah-
resabschluss und den Lagebericht mit all seinen Unterlagen dahingehend zu prüfen, ob

- der Haushaltsplan eingehalten wurde,

- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 
belegt worden sind,

- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermö-
gens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren wurde,

- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen wurden,

- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und

- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 GO SH kann das RPA die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen 
Ermessen beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.

Gegenstand der Jahresabschlussprüfung war die dem Jahresabschluss zugrundeliegende 
Buchführung und der Jahresabschluss 2023, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanz-
rechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang – ergänzt um den Lagebericht der LHK 
– sowie den zum Jahresabschluss gehörenden Anlagen.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften und der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
über den Jahresabschluss sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO SH und der GemHVO SH geprüft.
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Vollständigkeitserklärung 

Die Vollständigkeitserklärung bestätigt die Vollständigkeit der erteilten Erklärungen und Nach-
weise und versichert, dass bei der Erstellung des Jahresabschlusses alle gesetzlichen Rege-
lungen eingehalten wurden. Darüber hinaus bestätigt sie, dass der Jahresabschluss alle aufzu-
nehmenden Informationen und Finanzdaten enthält oder benennt die Einschränkungen, deren 
Gründe im Jahresabschluss zu erläutern sind, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage zu erhalten.  

Der OB hat dem RPA in einer Vollständigkeitserklärung (Anlage 2) versichert, dass, abgesehen 
von den dort genannten Einschränkungen, alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Ver-
pflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben 
gemacht worden sind.

Eine Einschränkung erfolgte in Bezug auf die Buchinventur der Straßen, Wege und Plätze, wel-
che aufgrund fehlender und fehlerhafter Funktionalitäten der Finanzsoftware nicht abgeschlos-
sen werden konnte. Das Amt für Finanzwirtschaft konnte auf Nachfrage keinen Zeitpunkt be-
nennen, zu dem die Funktionalität durch den Softwarehersteller hergestellt sein wird. 

Verstöße gegen die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung werden bei den Forderungen 
benannt, da diese aufgrund der vom Amt für Finanzwirtschaft in den Fachämtern abgefragten 
Vollständigkeitserklärungen nicht vollumfänglich in Infoma newsystem abgebildet sind. (siehe 
Kapitel 5.4.1)

Zudem erfolgte eine Einschränkung bei der buchhalterischen Abbildung der Anlagen im Bau. 
Die Anlagen werden nur zeitverzögert nach der Inbetriebnahme abgerechnet (siehe Jahresab-
schluss 2023, S. 42). Dies entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben.

Eine weitere Einschränkung bezüglich der Einrichtung eines rechnungslegungsbezogenen IKS, 
welches sich nach wie vor im Aufbau befindet, hat weiterhin Bestand (siehe Jahresabschluss 
2023, S. 22). 

Das RPA stellte fest, dass die Vollständigkeitserklärung nicht alle Angaben enthält. In der Voll-
ständigkeitserklärung hätte angegeben werden müssen, dass offene Ansprüche aus Rettungs-
dienstentgelten von 41,00 Mio. € (ungeprüfte Angabe der Feuerwehr) bestehen (siehe Kapitel 
4.3.2).

Einhaltung des Haushaltsplanes

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr gemäß § 77 Abs. 1 GO SH eine Haushaltssatzung 
zu erlassen. Die RV der LHK hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 in ihrer 
Sitzung am 15.12.2022 beschlossen. 

Mit dem Haushaltserlass vom 07.06.2023 genehmigte das Ministerium für Inneres, Kommuna-
les, Wohnen und Sport Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das 
Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 95,00 Mio. €. Dies stellt einen Teilbetrag der geplanten Mittel 
von 126,14 Mio. € dar.
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Vom geplanten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 129,79 Mio. € wurde ein 
Teilbetrag von 80,00 Mio. € genehmigt. Die Genehmigung wurde mit der Erwartung erteilt, dass 
eine weitere Überprüfung der Investitionsmaßnahmen erfolgt und darüber hinaus angestrebt 
wird, die dauernde Leistungsfähigkeit zumindest mittelfristig wiederherzustellen. 
 
Am 21.09.2023 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung durch die RV beschlossen. Gegen-
über dem Ursprungshaushalt wurde eine Verbesserung von 23,01 Mio. € erzielt. Im Rahmen 
der Überplanung der Investitionen wurden sämtliche Investitionsmaßnahmen überprüft und neu 
bewertet. Dadurch konnten die geplanten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf 95,37 Mio. € reduziert werden. Die Verpflichtungsermächtigungen konnten auf 
81,98 Mio. € reduziert werden.  
 
Die Kommunalaufsicht hat die Beträge der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sowie die Verpflichtungsermächtigungen mit Genehmigungserlass vom 
06.11.2023 genehmigt. 
 
Der Ursprungshaushalt und der 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2023 werden in der 
folgenden Übersicht dargestellt: 

Tabelle 1 Einhaltung des Haushaltsplanes 

 Ursprungshaushalt 
€ 

1.Nachtragshaushalt 
€ 

1. im Ergebnisplan der 
 
    Gesamtbetrag der Erträge* 
    Gesamtbetrag der Aufwendungen* 
    Jahresüberschuss 
    Jahresfehlbetrag 

 
 

1.239.708.100 
1.298.979.300 

./. 
59.271.200 

 
 

1.310.739.100 
1.347.005.100 

./. 
36.266.000 

2. im Finanzplan der 
 
    Gesamtbetrag aus lfd. Verwaltungs- 
    tätigkeit 
    Einzahlungen 
    Auszahlungen 
 
    Gesamtbetrag aus lfd. Investitions- 
    und   
    Finanzierungstätigkeit 
    Einzahlungen 
    Auszahlungen 

 
 
 
 

1.207.123.400 
1.217.554.300 

 
 
 
 

165.064.800 
208.064.800 

 
 
 
 

1.272.559.000 
1.254.785.100 

 
 
 
 

140.051.600 
183.051.600 

3. Gesamtbetrag der Kredite für  
    Investitionen und Investitions- 
    förderungsmaßnahmen 
 
4. Gesamtbetrag  
   der Verpflichtungsermächtigungen 
 
5. Gesamtanzahl der im Stellenplan 
    ausgewiesenen Stellen 

 
 

126.138.700 
 
 

129.792.400 
 

4.991,78 

 
 

95.370.100 
 
 

81.975.900 
 

4.992,78 
 

 
* ohne interne Leistungsbeziehungen 
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Planvergleich Ergebnisrechnung

Bereits in der Planungsphase des Haushalts sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung zu beachten, um ein möglichst realistisches Bild der Ergebnislage zu erhalten. Es ist daher 
notwendig, die Erträge und Aufwendungen so genau wie möglich zu berechnen bzw. in Berei-
chen, in denen keine Berechnung möglich ist, möglichst genau zu schätzen und periodenge-
recht zuzuordnen. 

Den Ist-Ergebnissen sind die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustel-
len und ein Plan-/Ist Vergleich anzufügen (siehe § 45 Abs. 2 GemHVO SH).

Die Ergebnisrechnung der LHK weist zum 31.12.2023 einen Jahresüberschuss von 
106,43 Mio. € aus und fällt damit um 142,69 Mio. € besser aus als der geplante Fehlbetrag von 
36,27 Mio. €. 
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Die wesentlichen Planabweichungen zwischen den Haushaltsansätzen und dem Ergebnis sind 
in der folgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle 2 wesentliche Planabweichungen

Haushaltsverbesserungen

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben +80,96 Mio. €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +70,01 Mio. €

Sonstige Erträge +18,02 Mio. €

Haushaltsverschlechterungen

Aufwendungen

Transferaufwendungen +18,52 Mio. €

Bilanzielle Abschreibungen +7,88 Mio. €

Sonstige Aufwendungen +3,25 Mio. €

Die Planabweichung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben entfällt insbesondere auf unge-
plante Gewerbesteuerträge von 77,19 Mio. €. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen 
Umlagen resultiert die Planabweichung im Wesentlichen aus den Konsolidierungshilfen von 
68,17 Mio. €.

In der Planung dürfen Konsolidierungshilfen nicht berücksichtigt werden. Wird das tatsächliche 
Ergebnis um diese bereinigt, ergibt sich ein Jahresüberschuss von 38,25 Mio. € und die Plan-
abweichung verringert sich auf 74,52 Mio. €. 

Vom Amt für Finanzwirtschaft wurden im Anhang zum Jahresabschluss 2023, S. 38 ff. die Er-
trags- und Aufwandspositionen, auf welche die wesentlichen Abweichungen entfallen, erläutert. 
Die Erläuterungen wurden vom RPA geprüft und konnten nachvollzogen werden.

Ein Abgleich der Werte der Ergebnisrechnung mit dem Vorjahr wird unter Kapitel 5.5 vorge-
nommen.

Investive Ermächtigungsübertragungen

Gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO SH ist dem Anhang eine Aufstellung der übertragenen Haus-
haltsermächtigungen beizufügen. Die übertragenen Mittel für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen betragen 23,44 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Ver-
ringerung von 8,27 Mio. €. 
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Die investiven Übertragungen haben sich wie folgt entwickelt:

Auf Ämterebene betrachtet erfolgten die höchsten Budgetübertragungen in folgenden Berei-
chen:

- Amt 60 - Immobilienwirtschaft 3,19 Mio. € (5,6 % vom Plan),

- Amt 52 - Amt für Schulen 2,87 Mio. € (17,7 % vom Plan),

- Amt 13 - Feuerwehr 2,76 Mio. € (28,1 % vom Plan),

- Amt 67 - Grünflächenamt 2,60 Mio. € (38,2 % vom Plan),

- Amt 54 - Jugendamt 2,28 Mio. € (25,5 % vom Plan),

- Amt 51 - Amt für Sportförderung 2,02 Mio. € (43,8 % vom Plan).

Bei der Planung der Auszahlungen ist das Kassenwirksamkeitsprinzip zu beachten. Danach 
sind Auszahlungen in der Höhe zu veranschlagen, in der sie im Haushaltsjahr voraussichtlich 
zu leisten sind (§ 10 Abs. 3 GemHVO SH). Für das Berichtsjahr wurden Auszahlungen für In-
vestitionen von 171,76 Mio. € geplant. Insgesamt wurden 13,6 % in das Folgejahr übertragen.  

Nähere Ausführungen zur Investitionsstätigkeit der LHK finden sich in Kapitel 5.6.

Plan-Ist-Vergleich in den Produktbereichen

Gemäß § 92 Abs. 1 Satz 1 GO SH hat das RPA die Einhaltung des Haushaltsplanes zu prüfen. 
Wie bereits in den Vorjahren ist die Einhaltung der Haushaltsansätze auf Produktebene durch 
das RPA in Stichproben geprüft worden. Bei aus Sicht des RPA auffälligen Planabweichungen 
wurden die Fachämter um Erläuterung gebeten. Die Erläuterungen der Fachämter wurden vom 
RPA auf Plausibilität geprüft. 

Die folgende Tabelle stellt die Plan-/Ist Abweichungen der einzelnen Produktbereiche dar. Die 
Planzahlen setzen sich zusammen aus den im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlosse-
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nen Beträgen, ergänzt um die aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragenen Haushaltsermächti-
gungen sowie den Veränderungen bei den einzelnen Produktbereichen, die sich aufgrund der 
genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen ergaben. 

Tabelle 3 Plan-Ist-Vergleich in den Produktbereichen 

PB Beschreibung Ist 2022 Plan 2023 Ist 2023 Planabweichung 
Einhal-

tung 
Budget 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

(+) Verbesse-
rung  (-) Verschlechte-
rung 

    € € € €   

11 Innere Verwaltung -52.160.142 -59.726.400 -58.349.102 1.377.298 Ja 

12 Sicherheit und Ordnung -48.285.094 -53.125.300 -54.258.223 -1.132.923 nein 

21 Allgemeinbildende  -43.929.214 -48.497.800 -46.541.591 1.956.209 

Ja 

  Schulen         

22 Förderzentren -5.747.185 -6.088.700 -5.425.534 663.166 

23 Berufliche Schulen -19.326.921 -21.788.800 -20.077.154 1.711.646 

24 Schul- und schülerbezogene 
Leistungen/ Einrichtungen -8.782.659 -9.444.800 -10.220.631 -775.831 

25 Wissenschaft und Museen -4.542.361 -5.671.600 -5.209.452 462.148 Ja 

26 Kultur -20.336.786 -21.550.000 -21.008.089 541.911   

27 Volksbildung  -7.396.412 -7.990.100 -7.511.577 478.523   

28 Heimat- und sonstige  -4.253.522 -5.307.000 -4.779.865 527.135   
  Kulturpflege           

31 Hilfen in Notlagen -103.941.794 -108.758.600 -118.177.231 -9.418.631 nein 

32 Leistungen nach dem  -499.394 25.700 -854.293 -879.993   
  Bundesversorgungsgesetz           

33 Förderung von Trägern  -4.500.651 -5.200.800 -5.004.752 196.048   
  der Wohlfahrtspflege           

34 
Unterstützungsleistungen 
für besondere Personen-
gruppen 

-2.346.810 -2.993.500 -2.326.024 667.476   

35 Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen -5.791.259 -7.155.200 -6.187.021 968.179   

36 Kinder-, Jugend- und -171.493.543 -186.537.600 -184.873.465 1.664.135 Ja 
  Familienhilfe           

41 Gesundheitsdienste -12.370.440 -21.710.300 -19.301.746 2.408.554 Ja 

42 Sportförderung -14.815.787 -15.353.900 -15.332.282 21.618   

51 Räumliche Planung und Ent-
wicklung -13.891.483 -15.080.200 -15.586.831 -506.631 nein 

52 Bauen und Wohnen -3.115.504 -3.894.200 -26.197.175 -22.302.975   

53 Ver- und Entsorgung 13.428.038 12.179.600 12.211.977 32.377 Ja 

54 Verkehrsflächen und -anla-
gen, ÖPNV -40.725.734 -41.213.200 -42.179.779 -966.579 nein 
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PB Beschreibung Ist 2022 Plan 2023 Ist 2023 Planabweichung
Einhal-

tung 
Budget

(+) Verbesse-
rung

(-) Verschlechte-
rung

55 Natur- und Landschafts-
pflege -22.154.403 -22.463.500 -24.360.161 -1.896.661 nein

56 Umweltschutz -4.252.333 -5.998.300 -5.544.165 454.135

57 Wirtschaft und Tourismus -26.921.948 -32.379.000 -30.331.798 2.047.202 Ja

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 647.247.297 659.493.500 823.851.097 164.357.597 Ja

Gesamt 19.093.955 -36.230.000 106.425.133 142.655.133

Nachfolgend werden ausgewählte, für den jeweiligen Produktbereich aus Sicht des RPA be-
richtenswerte Abweichungen näher erläutert.

In insgesamt fünf Produktbereichen wurde das Budget nicht eingehalten. Gem. Ziffer 2.4 der 
Bewirtschaftungsregelungen zum Haushaltsplans 2023 sind innerhalb der gebildeten Budgets 
des Ergebnisplans unter Ausnahme bestimmter Mittel Aufwendungen gegenseitig deckungsfä-
hig. Budget ist gleichbedeutend mit Produktbereich, siehe Haushaltsplan 2023, S. 121. Eine 
Deckung durch Überschüsse aus anderen Produktbereichen ist nicht vorgesehen. Insoweit kam 
es hier zu Verstößen gegen den Haushaltsplan der LHK.

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Das Budget wurde im Produktbereich 11 eingehalten.

Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf:

Amt 01 4.395.468,48 €

Amt 02 140.729,13 €

Amt 60 -4.187.418,83 €

Amt 90 377.139,61 €

Büro OB -963.899,86 €

Büro SP 607.636,23 €

Handlungsbedarf

Auf Dezernatsebene ist dafür Sorge zu tragen, dass Budgetüberschreitungen in Produktbe-
reichen frühzeitig erkannt werden und gegengesteuert werden kann. Ein Konzept ist zu erar-
beiten und dem RPA zur Kenntnisnahme zu geben. 
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OB-P 258.918,91 € 

DIII-BG 192.146,13 € 

DIV.R 263.699,81 € 

Im Produkt IT-Service des Personal-und Organisationsamtes (Amt 01), welches seit der Grün-
dung des Amtes für Innovation und Zentrale Services (Amt 04) durch dieses bewirtschaftet 
wird, ist eine positive Planabweichung von 2,42 Mio. € entstanden. Diese ergibt sich maßgeblich 
durch höhere Erträge bei den Personalkostenerstattungen des Landes in Höhe von 575 T€, da 
bei der Anmeldung der Haushaltsmittel für das Jahr 2023 die Mittel aus dem „DigitalPakt SH - 
Administration“ nicht eingeplant wurden. Daneben entstanden geringere Aufwendungen in 
Höhe von 1,71 Mio. € für die Wartung und Pflege der Datennetze sowie zentraler Hardware, da 
geplante Dienstleistungen z. T. nicht mehr benötigt oder in einem anderen als zum Zeitpunkt 
der Haushaltsplanung geschätzten Umfang in Anspruch genommen wurden.  
 
Auch im Produkt Personalmanagement und Organisation wurden geringere Aufwendungen in 
Höhe von 565 T€ gebucht, da das Führungskräfteentwicklungsprogramm, welches für 2023 
vorgesehen war, erst im Jahr 2024 umgesetzt werden konnte. Im Sonderbudget 01 wurden 
492 T€ mehr Erträge aus Personalerstattungen von Gemeinden vereinnahmt. Hierbei handelt 
es sich um den Ausgleich für zukünftige Pensionslasten, die aufgrund der Übernahme von Be-
amten anderer Dienstherren und Dienstherrinnen fällig werden. 
 
Das Rechtsamt (Amt 02) hat im Berichtsjahr einen periodenfremden Ertrag von 433 T€ ver-
bucht. Dieser hängt mit einer Umlage des Zusammenschlusses „Autoschadenausgleich Deut-
scher Gemeinden und Gemeindeverbände“ für das Jahr 2022 zusammen. Aufgrund gestiege-
ner Reparaturkosten ist zusätzlich eine Abweichung in Höhe von 140 T€ bei den Autokasko-
schadensleistungen einschließlich der Umlagen für den Autoschadensausgleich entstanden. 
 
Im Berichtsjahr wurden von der Immobilienwirtschaft (Amt 60) insgesamt 1,34 Mio. € mehr Er-
träge aus Nebenkostenerstattungen erzielt als geplant. Der Anstieg der Nebenkosten für u. a. 
Strom-, Wasser- und Abwasser- sowie umlegbare Personalkosten zum Zeitpunkt der Planung 
in 2022 konnte nicht richtig prognostiziert werden. Daneben sind höhere Erträge aufgrund einer 
in 2022 vollzogenen Umstellung der Buchungssystematik des Kommunalrabatts für die Ener-
giekosten (246 T€) sowie durch die Zuschreibung von Anlagevermögen (439 T€) entstanden. 
Mehr Ausgaben in Höhe von 1,28 Mio. € ergaben sich bei den Mieten und Pachten für Grund-
stücke und Gebäude durch den Anstieg des Verbraucherpreisindexes. Höhere Ausgaben für 
Fernwärme (1,07 Mio. €) sind aufgrund einer durch pandemie- und krisenbedingten nicht be-
lastbaren Datengrundlage für die Prognose entstanden. Zudem führten insbesondere ein hö-
herer Bedarf an Sicherheitspersonal (u. a. für den sozialen Bereich) sowie preisliche Anstiege 
im Reinigungs- und Entsorgungsbereich zu höheren Aufwendungen von 1,38 Mio. €.  
 
Das Amt für Finanzwirtschaft (Amt 90) weist im Produkt Finanzdienstleistungen eine positive 
Abweichung von insgesamt 432 T€ aus, welche maßgeblich mit höheren Erträgen aus Säum-
niszuschlägen in Verbindung steht. Da Säumniszuschläge mit verspäteten Zahlungen zusam-
menhängen, sind diese nur schwer prognostizierbar.  
 
Die Verschlechterung zum Plan im Büro des Oberbürgermeisters (Büro OB) beträgt im Be-
richtsjahr 964 T€. Diese ist im Wesentlichen auf geringere Erträge aus Zuweisungen und Per-
sonalkostenerstattungen an die LHK in Höhe von insgesamt 1,70 Mio. € zurückzuführen, da für 
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die Smarte KielRegion keine Mittelabrufe aufgrund einer Verschiebung zwischen den Jahren 
erfolgt sind. Aufgrund des verspäteten Projektstarts der Smarten KielRegion wurden zudem 
weniger Aufwendungen als geplant (574 T€) gebucht. Über den Förderzeitraum sei nach An-
gaben des Büro OB allerdings sichergestellt, dass die Ausgaben durch die Fördereinnahmen 
gedeckt werden. Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr 130 T€ weniger Aufwendungen für 
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten benötigt, da insbesondere für ODALA (Open 
Source Data Lakes for Smart Cities) keine Mittel in Anspruch genommen wurden. Ferner muss-
ten wegen der verschobenen Gesellschaftsgründung der Stadtbahn weniger Beratungskosten 
für Rechtsanwälte und Steuerberater entrichtet werden. 

Weniger Aufwendungen als geplant (234 T€) wurden im Berichtsjahr durch das Büro der Stadt-
präsidentin (Büro SP) aufgrund der unterjährigen Wahl benötigt. Für die Haushaltsplanung 
2023 wurde hier die Personalsituation der vergangenen Wahlzeit mit insgesamt neun Ratsfrak-
tionen zugrunde gelegt. Mit Beginn der neuen Wahlzeit hat sich die Anzahl der Ratsfraktionen 
auf sechs verringert, sodass sich auch die Personalaufwendungen, die als Zuschüsse an übrige 
Bereiche verbucht werden, reduziert haben. Daneben haben sich die Aufwendungen für ehren-
amtliche Tätigkeiten um 101 T€ verringert, da die Anzahl der Ratsmitglieder von 59 auf 49 Mit-
glieder gesunken ist. 

Im Pressereferat (OB.P) ist eine Gesamtabweichung von 259 T€ entstanden. Insgesamt 137 T€ 
weniger Aufwendungen resultieren daraus, dass die Durchführung einer Veranstaltung zum Zu-
kunftsstrategieprozess weniger Mittel erforderte, eine weitere Veranstaltung in das Jahr 2024 
verschoben wurde und das Online-Beteiligungstool DIPAS (Digitales Partizipationssystem) erst 
später eingesetzt werden konnte. Im Berichtsjahr wurde der HamburgService darüber hinaus 
weniger als im Vorjahr kontaktiert, sodass geringere Aufwendungen in Höhe von 78 T€ verbucht 
wurden. 

Im Produkt Arbeitsschutz und betriebliche Gesundheit wird die Abweichung des DIII Betriebli-
che Gesundheit und Arbeitsschutz (DIII-BG) maßgeblich durch geringere Aufwendungen beim 
betrieblichen Gesundheitsmanagement in Höhe von 64 T€. So wurde u.a. der Aktionstag „Ge-
sund am Arbeitsplatz“ von 2023 auf 2024 verschoben. Die Aufwendungen für Supervision und 
Coaching fielen um 24 T€ geringer aus. 

Im Referat des Dezernats IV (DIV.R) entstand eine Verbesserung zum Plan von 264 T€. Im 
Berichtsjahr wurden insgesamt 300 T€ für Sachverständigentätigkeiten beim Holstein Stadion 
geplant. Im Aufwand verbucht wurden allerdings nur 90 T€, da sich nach der Planung heraus-
stellte, dass die Mittel investiv und nicht im Aufwand zu erfassen sind.

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

Das Budget im Produktbereich 12 wurde nicht eingehalten. Es kam zu einer negativen Abwei-
chung von 1,13 Mio. €. 

Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf:

Amt 10 -976.262,04 €

Amt 13 874.921,46 €

Amt 24 -1.002.241,82 €
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Die negative Planabweichung im Ordnungsamt (Amt 10) in Höhe von 976 T€ begründet sich 
im Wesentlichen durch geringere Erträge (insgesamt 813 T€) bei der Überwachung des ruhen-
den Verkehrs. Ursächlich hierfür ist, dass die Einarbeitung von insgesamt zehn neuen Mitarbei-
tenden über einen längeren Zeitraum während des laufenden Dienstbetriebs viele Kapazitäten 
gebunden hat.  

Die positive Gesamtabweichung der Feuerwehr (Amt 13) von 875 T€ ist im Wesentlichen auf 
die Erhöhung der Festwerte aufgrund der Inventur von 1,56 Mio. € zurückzuführen. Es wurden 
ferner 217 T€ an periodenfremden Erträgen aufgrund einer Erstattung von Bund und Land für 
Aufwendungen für den Aufbau der Maritime Incident Response Group in den Jahren 2020 und 
2021 verbucht. Für die Ausstattung der Feuerwache Nord wurden wegen des Bauverzugs 
258 T€ und für die Anschaffung von besonderer Überschutzbekleidung und Tageskleidung 
165 T€ weniger ausgegeben. Durch die Verzögerung der Einführung der aufgrund von 
§ 3 Abs. 3 Landesverordnung zur Durchführung des Schleswig-Holsteinischen Rettungsdienst-
gesetzes notwendigen digitalen Dokumentation der Rettungsdiensteinsätze wurden 170 T€ und 
durch die Verzögerung der Lieferung von vier Rettungswägen 258 T€ weniger aufgewandt. Da 
das UKSH weniger Ärzte und Ärztinnen stellte, fielen um 579 T€ geringere Erstattungen an. Die 
Erstattungen an Hilfsorganisationen für deren Einsatz im Rettungsdienst verringerte sich um 
1,15 Mio. €, weil diese nicht den geplanten Umfang an Unterstützung bereitgestellt haben.  

Rückstände bei der Erstellung von Leistungsbescheiden beim Rettungsdienst 

Von großer Bedeutung sind die um 3,24 Mio. € geringeren Erträge aus der Vereinnahmung von 
Rettungsdienstentgelten. Die Feuerwehr plante mit Einnahmen von 30,00 Mio. € und konnte 
26,76 Mio. € erzielen. Diese geringeren Erlöse hingen nach den Ausführungen des Fachamtes 
damit zusammen, dass die Personal-Sollstärke erst im Laufe 2023 erreicht werden konnte. Im 
Vergleich zum Vorjahr konnte eine Ertragsverbesserung i.H.v. 5,40 Mio. € erzielt werden. 

Aufgrund der im Rahmen der Produktprüfung an die Feuerwehr gerichteten Fragen, übersandte 
diese dem RPA einen Statusbericht vom 08.01.2024. Darin stellte die Feuerwehr dar, dass sich 
der Rückstand der nicht abgerechneten Rettungsdiensteinsätze zum 31.12.2023 auf ca. 75.000 
Einsätze belaufe. Dies entspreche einem Entgeltvolumen von ca. 41,00 Mio. €. Im Jahr 2024 
würden voraussichtlich weitere 60.000 Einsätze hinzukommen. Das Abrechnungsteam sei per-
sonell sukzessiv von fünf Vollzeitäquivalenten auf 9,5 Vollzeitäquivalente angehoben und die 
Planstellen besetzt worden. Die Rückstände sollen durch die bereits durchgeführte Personal-
aufstockung, organisatorische Maßnahmen und den Einsatz der FLEX:Unit abgearbeitet wer-
den.  

Dem RPA ist es derzeit nicht möglich, die Zahlen zu überprüfen. Diese Zahlen können nicht 
aus der städtischen Finanzsoftware Infoma newsystem hergeleitet werden, da diese noch nicht 
als Forderungen geltend gemacht wurden und mithin nicht im System erfasst sind. Daher hat 
sich das RPA mit weiteren Fragen an die Feuerwehr gewandt. Diese teilte mit, dass es sich bei 
den o.g. Zahlen um Schätzungen handele. Ihrem System könne sie zwar entnehmen, wie viele 
Einsätze gefahren worden seien, nicht aber wie viele dieser Einsätze tatsächlich entgeltfähig 
seien, also Dritten in Rechnung gestellt werden können. Nach den vorhandenen Erfahrungs-
werten seien rund 80 % der Einsätze entgeltfähig. Sie gehe daher zum Stichtag 31.12.2023 von 
74.000 bis 75.000 offenen, entgeltfähigen Ansprüchen aus. Pro Monat kämen im Jahr 2024 
rund 5.300 Fälle, jährlich also 63.300 abrechnungsfähige Einsätze hinzu.  
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Das Dezernat III teilte mit, dass es davon ausgehe, dass die Rückstände im ersten Halbjahr 
2025 abgearbeitet seien. 

Zu erkennen ist, dass im ersten Halbjahr 2024 die Zahl der abgerechneten Einsätze im Ver-
gleich zum Vorjahr erheblich gesteigert werden konnten. Nach Auswertung der Buchungen des 
Rettungsdienstes in Infoma newsystem wurden zwischen dem 01.01.2024 und dem 30.06.2024 
insgesamt 37.417 Buchungen mit einem Volumen von 30,41 Mio. € aus Rettungsdienstentgel-
ten gebucht. Die monatlichen Buchungen des ersten Halbjahres liegen zwischen 4.384 und 
8.270 und ergeben einen Durchschnittswert von 6.236 abgerechneten Einsätzen pro Monat. 
Mithin wurde im ersten Halbjahr 2024 bereits ein höherer Ertrag erzielt als im gesamten Jahr 
2023. Dies bewertet das RPA positiv.  

Allerdings wird es unter Zugrundelegung der dargestellten Zahlen noch Jahre dauern, den 
Rückstand einschließlich der neu hinzukommenden Fälle aufzuarbeiten. Bei Annahme der von 
der Feuerwehr übermittelten Zahlen der monatlich hinzukommenden Fälle (5.300) wurden bis 
zum 30.06.2024 im Durchschnitt rund 936 Fälle monatlich zusätzlich zu diesen abgearbeitet 
(6.236). Dementsprechend würde sich bei gleichbleibender Geschwindigkeit der auflaufende 
Rückstand zum Jahresende 2024 um 11.400 Fälle verringert haben. Eine Abarbeitung inner-
halb des ersten Halbjahres 2025 hält das RPA derzeit für unrealistisch.  

Problematisch ist aus Sicht des RPA insbesondere, dass der Haushalt der LHK durch diese 
verzögerte Geltendmachung der Ansprüche belastet wird. Dabei handelt es sich nach Ansicht 
des RPA um einen Rechtsverstoß, da Ansprüche der Gemeinde gem. § 28 Abs. 3 GemHVO 
SH vollständig zu erfassen, rechtzeitig geltend zu machen und einzuziehen sind. Nachvollzieh-
barerweise vergeht zwischen der Erbringung der Rettungsdienstleistung und der Abrechnung 
etwas Zeit. Unter der Prämisse, dass die Abrechnung der Leistung drei Monate betragen dürfe, 
hätten zum 31.12.2023 rechnerisch rund 32,30 Mio. € als Forderungen in Infoma newsystem 
hinterlegt werden und weitere rund 8,75 Mio. € als offene Ansprüche im Lagebericht angegeben 
werden müssen. Durch die verspätete Geltendmachung erleidet die LHK einen Zinsschaden. 
Ferner kann die verspätete Geltendmachung zu einem erhöhten Risiko des Forderungsausfalls 
– auch wenn in aller Regel Krankenkassen die Schuldnerinnen sind - und zu einem potentiell 
erhöhten Arbeitsaufwand führen, insbesondere, wenn bspw. nach dem Rettungsdiensteinsatz 
zunächst die zuständige Krankenkasse ermittelt werden muss.   

Darüber hinaus werden die erzielten Entgelte dem Haushalt der LHK nicht in dem Haushaltsjahr 
zugeführt, in dem die Leistung erbracht wurde und die Aufwendungen für die Bereitstellung der 
persönlichen und sächlichen Rettungsdienstmittel angefallen sind.  

Das RPA hat den Themenkomplex „Rückstände Feuerwehr Rettungsdienst“ in die Prüfplanung 
2024 (Drs. 0072/2024) aufgenommen und befindet sich derzeit in der Prüfung. 

 

Handlungsbedarf  

Die Feuerwehr hat zum Jahresende die etwaig noch vorhandenen Rückstände gegenüber 
dem Amt 90 sowie dem RPA detailliert offenzulegen und zu beziffern. 
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Die Verschlechterung zum Plan von 1,00 Mio. € im Stadtamt (Amt 24) hängt insbesondere mit 
einem eingeplanten Ertrag von 588 T€ für die Kostenerstattung für den Zensus zusammen. Der 
Ertrag wurde bereits im Jahr 2022 vereinnahmt. Ferner wurden 254 T€ geringere Erträge aus 
staatlichen Verwaltungsgebühren vereinnahmt, weil Einnahmesteigerungen aus den Vorjahren 
fortgeschrieben, aber nicht erreicht wurden. Im Produkt der Aufenthalts- und Staatsangehörig-
keitsangelegenheiten wurde bei der Planung ein zu hoher Kostenumfang für Sicherheitsdienst-
leistungen in der Zuwanderungsabteilung prognostiziert, sodass eine Abweichung von 218 T€ 
entstanden ist. Demgegenüber steht, dass aufgrund einer gestiegenen Anzahl an Geflüchteten
eine entsprechend höhere Anzahl von Dokumenten der Bundesdruckerei benötigt wurde, wel-
che höhere Ausgaben in Höhe von 143 T€ erforderlich machten. 

Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben

Das Budget im Produktbereich 21-24 wurde eingehalten. 

Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf:

Amt 52 3.551.793,59 €

Die positive Gesamtabweichung im Amt für Schulen (Amt 52) setzt sich im Wesentlichen aus 
den Abweichungen in den Produkten Bereitstellung von beruflichen Schulen (RBZ), Gemein-
schaftsschulen, Gymnasien, und Förderzentren ohne Grundschulteil zusammen. 

Schulartenübergreifend, die jeweils in Produkte aufgegliedert sind, wurden weniger Erstattun-
gen an das Land verbucht, da die Vorgehensweise der Abrechnung mit dem Land für Ersatz-
schulbesuche der Kieler Kinder geändert wurde. Die Erstattungen an das Land sind nun erst 
vorzunehmen, wenn die Zahlen der Kieler Schulkinder, die eine ortsfremde Ersatzschule (z. B. 
Waldorfschule) besuchen, auch vollständig von der LHK geprüft werden konnten. 

Daneben wurden bei den Grundschulen und den Gemeinschaftsschulen höhere Erträge als 
geplant von insgesamt 713 T€ ausgewiesen. Anschaffung und Inbetriebnahme von Geräten 
und Infrastruktur an Schulen, die aus dem Digitalpakt finanziert wurden, sind als Erträge aus 
der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen verbucht worden. Weiterhin führte die in 
Kiel beschlossene Gleichbehandlung von KiTa- und Schulkindbetreuung durch die Absenkung 
des Einkommenseinsatzes der Eltern nach KiTaG auch zu einer höheren Sozialstaffelermäßi-
gung im Bereich der Schulkindbetreuung in Grundschulen, wodurch höhere Aufwendungen von 
178 T€ entstanden sind. Bei den Gymnasien wurden höhere Erträge als geplant (484 T€) aus 
Erstattungen von Gemeinden realisiert, da einerseits mehr externe Schüler in Kieler Schulen 

Handlungsbedarf

Amt 90 wird aufgefordert, nicht als Forderung erfasste Ansprüche der LHK zum 31.Dezem-
ber jeden Jahres bei den Fachämtern abzufragen. Ihre Höhe und Ursache sind im Anhang 
des Jahresabschlusses zu nennen. Im Lagebericht sind die konkreten Auswirkungen auf die 
finanzielle Lage der LHK zu erläutern. Durch geeignete Maßnahmen und Kontrollen des 
Amtes 90 ist darauf hinzuwirken, dass Ansprüche durch die Fachämter zeitnah und vollstän-
dig erfasst werden.
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beschult wurden und andererseits für einige Schulen noch Schulkostenbeiträge aus dem Jahr 
2021 abgerechnet wurden, die periodenfremd zu erfassen gewesen wären. 

Im Schlussbericht 2021 (S. 55) wurde bereits auf die Entstehung von Abweichungen im Amts-
budget durch das Schulbudget verwiesen. Diese Diskrepanz zwischen der Planung und der 
Verbuchung der Anschaffungen aus dem Schulbudget führt auch im Berichtsjahr schularten-
übergreifend zu Abweichungen in den Produkten der Schularten.  

Bei der Bereitstellung der Schülerbeförderung wurde ein geringerer Ertrag realisiert, da die in-
terne Rechnungsstellung für die Schülerbeförderung gegenüber Anspruchsberechtigten aus 
dem Amt für Soziale Dienste nicht im Jahr 2023 vorgenommen wurde, sondern erst im Jahr 
2024 nachgeholt werden kann. 

Weiterhin fiel die Erstattung von Gemeinden um 977 T€ geringer aus als geplant, da ein Teil 
der Beschulten, die eine Landesberufsschule (RBZ) besuchen, aufgrund der Masse der Ab-
rechnungen und des kurzen Abrechnungszeitraums, nicht im Berichtsjahr abgerechnet werden 
konnte. Gegenläufig haben sich die periodenfremden Erträge entwickelt. Hier wurden insge-
samt 1,32 Mio. € mehr Erträge durch eine Nachberechnung der Schulkostenbeiträge für RBZ-
Schüler aus den Vorjahren verbucht. 

Höhere Aufwendungen wurden darüber hinaus für die Bereitstellung sonstiger schulischer Auf-
gaben aufgrund von Kostensteigerungen und Mehrbedarfen bei Eingabegeräten für Tablets 
(101 T€) sowie für die Anschaffung von insgesamt 1.700 Lizenzen für Unterrichtsmedien 
(100 T€) verbucht. 

Produktbereich 25-28 – Kultur und Wissenschaft

Das Budget im Produktbereich 25-28 wurde eingehalten.

Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf:

Amt 30 1.959.299,27 €

Die Verbesserung zum Plan des Amtes für Kultur und Weiterbildung (Amt 30) setzt sich aus 
Abweichungen verschiedener Produkte zusammen und resultiert maßgeblich aus den Produk-
ten Stadtarchiv, Musikschule, Bildungsveranstaltungen und besondere Dienstleistungen im Bil-
dungs- und Kulturbereich und Kulturservice. Für das Stadtarchiv wurde zunächst ein nicht pe-
riodengerecht abgegrenzter Ertrag von Zuweisungen des Landes (280 T€) für die Digitalisie-
rung von Kulturgut (u. a. historische fotobedruckte Glasplatten) im Berichtsjahr verbucht. Wei-
terhin wurden auf dem Produkt des Stadtarchivs um 438 T€ geringere Aufwendungen gebucht, 
die im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass einerseits der Umzug des Stadtarchivs 
in die Hopfenstraße und andererseits die Umgestaltung des „Zentrum zur Geschichte Kiels im 
20. Jahrhundert“ nicht umgesetzt werden konnten. 

Darüber hinaus konnte die Musikschule höhere Erträge verbuchen, da die Kurse besser ange-
nommen wurden, sodass zusätzliche Erträge von 130 T€ erzielt werden konnten. Gleiches gilt 
für die Kurse der Volkshochschule (253 T€).
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Im Produkt Kulturservice blieben die Aufwendungen für „Kunst im öffentlichen Raum“ um 
272 T€ unterhalb des Planansatzes. Diese Mittel können jährlich durch den Kunstbeirat verge-
ben und bei Nichtinanspruchnahme in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden. 

Insgesamt wurde bei der Prüfung zur Einhaltung der Haushaltplanung eine Vielzahl von Fehl-
buchungen durch das RPA festgestellt. Zwar gleichen sich die Abweichungen, die durch Fehl-
buchungen und -planungen entstehen, innerhalb des jeweiligen Produkts oder des Produktbe-
reichs aus. Diese Fehlbuchungen und -planungen sind aber unterjährig aus Sicht des RPA 
dennoch geeignet, bei der Steuerung von Erträgen und Aufwendungen fehlerhafte Schlussfol-
gerungen zu begünstigen.

Es gilt der haushaltsrechtliche Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit. Fehlbuchungen 
in diesem Ausmaß nehmen unabhängig von der Deckungsfähigkeit der einzelnen Ertrags- und 
Aufwandspositionen im Budget Einfluss auf die Planungsqualität und die Ein- und Ausgaben-
politik des Fachamtes. 

Produktbereich 31-35 – Soziale Hilfen

Das Budget im Produktbereich 31-35 wurde nicht eingehalten. Es kam zu einer Budgetabwei-
chung von 14,34 Mio. €. 

Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf:

Amt 53 -11.414.687,89 €

Amt 55 2.936.881,92 €

Die negative Planabweichung im Amt für soziale Dienste (Amt 53) resultiert im Wesentlichen 
aus den Produkten laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung (7,41 Mio. €) und Hilfen zur 
Gesundheit bei Krankheit (2,45 Mio. €). 

Die Erträge aus der Erstattungsquote des Landes für die Kosten der Unterkunft und Heizung 
wurden bei Geflüchteten aus der Ukraine um 4,78 Mio. € zu hoch geplant. Ursächlich ist hierfür, 
dass das Fachamt eine fehlerhafte Erstattungsquote (100,0 % anstelle von 61,6 %) angenom-
men hat. Zudem kam es zu einer Verringerung der Bedarfsgemeinschaften, welche geringere 
Erstattungsansprüche zur Folge hat. Des Weiteren sind um 1,30 Mio. € höhere Aufwendungen 
für die Unterkunftskosten nach dem SGB II an andere Träger angefallen, da sich die Fallzahlen 
und die Übernachtungskosten für Wohnungslose in Hotels erhöht haben. Daneben sind die 
Aufwendungen für Erstausstattungen um 508 T€ höher ausgefallen als geplant, da mehr Ge-
flüchtete aus der Ukraine die Leistungen in Anspruch genommen haben.

Handlungsbedarf

Das Amt für Kultur und Weiterbildung wird aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Buchungs- und Planungsqualität zu verbessern.
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Da Erstattungen an die Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V) im Produkt Hilfen zur Gesundheit 
und bei Krankheit durch das Fachamt priorisiert bearbeitet und Rückstände durch die rech-
nungsstellenden Krankenkassen aufgearbeitet wurden, sind hier Mehraufwendungen von 
2,34 Mio. € zu verzeichnen.  

Höhere Aufwendungen von 321 T€ im Produkt Leistungen der Hilfe zur Pflege ergaben sich im 
Berichtsjahr auch aus der Kostenübernahme für Hauspflege im Pflegegrad 5, da die Fallzahlen 
im ambulanten Bereich insbesondere aufgrund der Anhebung der Vermögensfreigrenze gestie-
gen sind. 

Im Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen sind um 319 T€ gestiegene Erträge zu ver-
zeichnen. Diese resultieren aus dem vorrangigen Abruf von Landesmitteln aus dem dort ein-
gerichteten Härtefallfonds für die von nach der Coronapandemie entstandenen Energiekriese 
stark betroffenen Menschen und Einrichtungen. Daneben wurden geringere Aufwendungen in 
Höhe von 339 T€ für sozialräumliche Angebote verbucht, da diese nicht in Anspruch genom-
men wurden.  

Eine wesentliche negative Abweichung (1,63 Mio. €) ist im Produkt Erstattungen, Personal- und 
Sachkosten entstanden. Die Erstattungen vom Land sind um 1,81 Mio. € geringer ausgefallen, 
da die Abrechnungen der Eingliederungshilfe aus 2022 mit Wirkung auf das Jahr 2023 nicht bis 
zum Jahresabschluss vorlagen.  

Die negative Gesamtabweichung im Amt für Wohnen und Grundsicherung (Amt 55) von 
2,94 Mio. € setzt sich insbesondere aus den Abweichungen der Produkte Wohngeld, Leistungen 
nach dem Bundesversorgungsgesetzt, Kriegsopferfürsorge u. ä. Maßnahmen sowie aus den 
Produkten Unterbringung/Betreuung von Asylbewerbern und Durchführung des Asylbewerber-
leistungsgesetzes zusammen.  

Im Produkt Wohngeld liegt eine Verbesserung zum Plan von 923 T€ vor. Diese ist vorwiegend 
auf eine ungeplante Personalkostenerstattung des Landes von 645 T€ wegen der Wohngeldre-
form zurückzuführen. Der Beschluss über die Erstattung erfolgte für eine Berücksichtigung in 
der Haushaltsplanung verspätet, sodass der erste Abschlag hier nicht mehr berücksichtigt wer-
den konnte.  

Eine negative Abweichung ist im Produkt Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 
Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen von insgesamt 880 T€ entstanden. Diese ergibt 
sich im Wesentlichen aus geringeren Erträgen von Bund und Land mit insgesamt 980 T€. Na-
turgemäß sinken jährlich die Fallzahlen im Bereich der Kriegsopferfürsorge. Mithin sinken jähr-
lich die Aufwendungen sowie die Erstattungen dieser durch Bund und Land im aktuellen Jahr 
für das Vorjahr. Entgegen dieser bekannten Entwicklung wurden die Planansätze in 2022 und 
insbesondere für 2023 erhöht. Demzufolge blieben die Erträge in 2022 mit 720 T€ und in 2023 
mit 930 T€ hinter dem Planansatz zurück. Hier kann von einer Fehlplanung seitens des Fach-
amtes ausgegangen werden. Da die Kriegsopferfürsorge zum 01.01.2024 auf das Land über-
gangen ist, wurde auf den Ausspruch eines Handlungsbedarfes verzichtet. Die Ertragsausfälle 
wurden durch geringere Aufwendungen innerhalb der Kriegsopferfürsorge von 275 T€ kompen-
siert. Die Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge der LHK sowie der angeschlossenen Kreise 
und kreisfreien Städte wurden der LHK bisher durch den Bund und das Land im darauffolgen-
den Kalenderjahr vollständig erstattet mit Ausnahme der Leistungen nach dem Bundesversor-
gungsgesetz, für die der örtliche Träger sachlich zuständig ist. An diesen Aufwendungen trägt 
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die LHK einen Eigenanteil von insgesamt 20,0 %. Hieraus ergibt sich ein jahresübergreifender 
Ausgleich der Aufwendungen durch Bund und Land. 

Im Produkt Unterbringung/Betreuung von Asylbewerbern ist eine positive Gesamtabweichung 
von 2,30 Mio. € entstanden. Diese setzt sich im Wesentlichen aus höheren öffentlich-rechtlichen 
Benutzungsgebühren für die Nutzung städtischen Wohnraums (426 T€) sowie geringeren Auf-
wendungen von 1,87 Mio. € für die Herrichtung der Gebäude auf dem MFG-5-Gelände zusam-
men. Die Herrichtung der Gebäude auf dem MFG-5-Gelände war zunächst als Aufwand ge-
plant, aber musste nachfolgend aufgrund der umfangreichen Maßnahmen investiv angesetzt 
werden.

Im Rahmen der Durchführung des AsylbLG ist eine positive Abweichung von insgesamt 540 T€ 
entstanden, obwohl die Erträge aufgrund insgesamt geringerer Erstattungen um 383 T€ niedri-
ger ausgefallen sind. Insbesondere liegen die Aufwendungen für Krankenversorgung mit ge-
samt 1,26 Mio. € unter dem Planansatz. Die Planung der Aufwendungen für die Krankenver-
sorgung, den persönlichen Bedarf, den notwendigen Bedarf, die Lebensunterhaltung und Kos-
ten der Unterkunft sind schwer zu planen. Dieser Umstand ist einerseits darin begründet, dass 
im Vorwege nicht genau absehbar ist, wie viele schwer erkrankte Asylbewerbende der LHK 
zugewiesen werden. Andererseits gab es aufgrund der Ukraine-Krise ab dem Jahr 2022 keine 
belastbaren Vergleichswerte für die Planung der persönlichen und notwendigen Bedarfe, 
wodurch die Planung zusätzlich erschwert wurde. 

Darüber hinaus bestehen weiterhin erhebliche Probleme bei der Abrechnung von Aufwendun-
gen für Asylsuchende nach dem AsylbLG mit dem Land Schleswig-Holstein und der Geltend-
machung von Ansprüchen der LHK durch das Amt für Wohnen und Grundsicherung (siehe Ka-
pitel 7.1.6).

Zudem führte die Abrechnung der Kosten der Notunterkünfte für Schutzsuchende aus der Uk-
raine (Stresemannplatz und Falkenhorst) des Amtes für Wohnen und Grundsicherung mit dem 
Land zu Beanstandungen seitens des RPA und des Landes (siehe Kapitel 7.1.5).

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Das Budget im Produktbereich 36 wurde eingehalten.

Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf:

Amt 54 -170.901,93 €

Amt 54+56 1.660.369,46 €

Amt 56 174.667,47 €

Das Jugendamt (Amt 54) verfügte im Berichtsjahr produktbereichsübergreifend über ein Haus-
haltsvolumen im Ergebnishaushalt von 267,73 Mio. € im Aufwands- und 102,71 Mio. € im Er-
tragsbereich. Die negative Abweichung innerhalb des Budgets im Produktbereich 36 beträgt 
insgesamt 171 T€, da hier mehr Aufwendungen bzw. weniger Erträge gebucht wurden als ge-
plant. Angesichts des Haushaltsvolumens stellt sich die Höhe der Gesamtplanabweichung als 
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sehr gering dar. Dennoch erfolgen allein aufgrund des hohen Haushaltsvolumens Erläuterun-
gen zu einzelnen Positionen innerhalb der Produkte, die Einfluss auf die Gesamtabweichung 
auf Produktebene nehmen.  

Die Planabweichung im Jugendamt resultiert im Wesentlichen aus einer positiven Abweichung 
von 1,96 Mio. € im Produkt Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen sowie einer 
negativen Abweichung im Produkt Hilfen für junge Volljährige von 1,37 Mio. €.  

Maßgeblich sind die Abweichungen auf die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
und auf die Rückzahlungen der vorab durch die LHK gewährten Mittel an externe Träger für die 
Durchführung der Kindertagesbetreuung in einzelnen Einrichtungen zurückzuführen. In einigen 
Einrichtungen führten Personalvakanzen dazu, dass die Förderungen der externen Träger zu 
hoch angesetzt wurden und somit eine Rückzahlung zu viel gewährter Mittel an die LHK erfor-
derlich wurden. Diese Mittel wurden als Ertrag aus sonstigen Transferleistungen verbucht und 
führten im Berichtsjahr zu einer positiven Abweichung von 976 T€. Demgegenüber stehen ge-
ringere Erträge aus Elternbeiträgen aufgrund der Herabsetzung der Anspruchsvoraussetzun-
gen für die Sozialstaffelermäßigung. Daneben waren auch die Nachwirkungen von Einkom-
mensverlusten bei selbständigen Elternteilen durch die Corona-Pandemie ausschlaggebend für 
die niedrigeren Erträge von insgesamt 453 T€, da die Bemessungsgrundlage für die Elternbei-
träge hier das Vorjahr darstellt.  

Im Produkt Hilfen für junge Volljährige sind höhere Aufwendungen bei der Gewährung von am-
bulanten (147 T€) und stationären Jugendhilfeleistungen (982 T€) entstanden. Ursächlich für 
diese Abweichungen sind die gestiegenen Fallzahlen und Pflegesätze.  

Im Produkt Jugendsozialarbeit an Schulen wurden mehr Erträge gebucht. Dies ist unter ande-
rem darin begründet, dass in der Planung die Erträge aus einem Landes-Sofortprogramm zur 
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und 
Krisen (363 T€) sowie ein höherer Ertrag für eine Personalkostenerstattung des Landes aus 
dem Jahr 2022 (287 T€) aufgrund der späten Zahlungstermine des Landes nicht periodenge-
recht berücksichtigt werden konnten. Ferner wurden im Produkt Allgemeine Förderung der Er-
ziehung weniger Aufwendungen für Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen in 
Höhe von 622 T€ erfasst. Insbesondere aufgrund der Umorganisation innerhalb der Fachabtei-
lung im Jugendamt konnten mehrere Projekte erst im Folgejahr abrechnet werden.  

Weiterhin wurden im Produkt Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern/Kindern mehr 
Aufwendungen als geplant in Höhe von 388 T€ aufgrund von steigenden Fallzahlen, der deut-
lich gestiegenen Pflegesätze sowie einer gesetzlichen Änderung zur Stärkung dieser gemein-
samen Unterbringung verbucht.  

Durch die inflationsbedingt gestiegenen Lebenshaltungskosten sind auch die Pflegegelder für 
Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen im Rahmen einer Vollzeitpflege höher aus-
gefallen, sodass eine Abweichung von 180 T€ entstanden ist. Um 721 T€ höher ausgefallene 
Aufwendungen sind aufgrund eines gestiegenen Bedarfs von Schulbegleitungen im Rahmen 
der Eingliederungshilfe, auf die bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen ein Rechts-
anspruch besteht, eingetreten.  

Bei dem vom Jugendamt (Amt 54) und dem Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen (Amt 56) 
gemeinsam verwalteten Produkt Jugendarbeit in Jugend- und Mädchentreffs und sonstige Ein-
richtungen resultiert die Abweichung im Wesentlichen aus einem geringeren Aufwand für die 
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Zuschüsse an die externen Einrichtungsträger von 1,52 Mio. €. Dieser ist darauf zurückzufüh-
ren, dass die Fachämter die Neuregelung der Richtlinie der LHK zur Förderung der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit in die Planung einbezogen, aber nicht sämtliche Träger die Tarifstei-
gerung und Inflationsausgleichsprämie gewährt haben.

Für das Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen (Amt 56) wird in diesem Produktbereich eine 
positive Gesamtabweichung von 175 T€ ausgewiesen. Diese Abweichung resultiert maßgeblich 
aus den Produkten Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen und Jugendarbeit au-
ßerhalb von Einrichtungen. Elterngebühren für die KiTa können nicht exakt geplant werden, da 
die Gebühren trotz zum Teil gleichbleibender Kinderanzahl aufgrund von Entlastungen aus So-
zialstaffel- oder Geschwisterermäßigungen Schwankungen unterliegen, sodass im Berichtsjahr 
insgesamt 182 T€ mehr Erträge realisiert wurden als geplant. Daneben wurden 93 T€ weniger 
Aufwendungen als geplant verbucht, da das Projekt „Jugendliche Leitlinie“ aufgrund von Per-
sonalmangel nicht vollständig umgesetzt und eine geplante Veranstaltung zum 50-jährigen Ju-
biläum des Ferienpasses nicht durchgeführt werden konnte. 

Produktbereich 41-42 – Gesundheit und Sport 

Das Budget wurde im Produktbereich 41-42 eingehalten.

Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf:

Amt 50 2.408.553,84 €

Das Amt für Gesundheit (Amt 50) weist im Berichtsjahr eine positive Abweichung von 
2,41 Mio. € aus. Diese resultiert im Wesentlichen aus den geringeren Zuweisungen an das 
Land (2,05 Mio. €) im Rahmen der Krankenhausförderungen, da gemäß § 12 Landeskranken-
hausgesetz die Verpflichtung besteht, sich an den vom Land an die Krankenhäuser bereitge-
stellten Fördermitteln zu beteiligen. Hier erfolgte eine Reduktion des pro Einwohnenden ange-
setzten Betrags, der vom Fachamt bei der Planung nicht berücksichtigt wurde. Weiterhin sind 
um 102 T€ geringere Einnahmen der Gebühren durch die Leichenschau entstanden (siehe Ka-
pitel 7.1.8). Im Produkt Gesundheitsschutz wurden dagegen weniger Mittel in Höhe von 451 T€ 
benötigt, da die für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst Digitalisierung eingeplan-
ten Mittel nicht verausgabt, die Vergabe der Prozessbeschreibung nicht durchgeführt und für
IT-Infrastrukturmaßnahmen geringere Beraterbeträge abgerechnet wurden. Zudem wurden im 
Produkt Gesundheitshilfe insgesamt 330 T€ bei den Personalkostenerstattungen vom Bund 
eingeplant. Eine Ertragsbuchung erfolgte auf diesem Konto hingegen nicht. Das Fachamt 
konnte dem Haushaltsansatz nicht mehr nachvollziehen und geht von einer Fehlplanung aus. 

Produktbereich 51-52 – Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und 
Wohnen

Das Budget Produktbereich 51-52 wurde nicht eingehalten. Die negative Abweichung beträgt 
22,34 Mio. €.
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Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf: 

Amt 55 282.282,71 € 

Amt 61 671.868,26 € 

Amt 64 648.345,42 € 

Amt 66 -1.186.719,32 € 

DIV.R -23.248.865,96 € 

 
Die Abweichung beim Stadtplanungsamt (Amt 61) ist im Wesentlichen auf geringere Aufwen-
dungen von 287 T€ im Produkt Planung zurückzuführen. Die Abweichung resultiert aus unter-
schiedlichsten Gründen, wie z. B. weiterer Umsetzungsverzögerungen und/oder erhöhtem Ab-
stimmungsbedarf, so dass einige Maßnahmen verschoben werden mussten oder Schlussrech-
nungen erst im Jahr 2024 erfolgen können. Dies betraf im Berichtsjahr z. B. die Prozess- und 
Entwicklungsexpertise zur Technischen Marineschule oder die Vergabe zum Verfahrensma-
nagement am Europaplatz.  

Im Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation (Amt 64) ist eine Verbesserung zum 
Plan von 648 T€ entstanden. Diese resultiert im Wesentlichen daraus, dass im Berichtsjahr 
mehr staatliche Verwaltungsgebühren als geplant in Höhe von 267 T€ verbucht wurden. Bau-
anträge von Großvorhaben im Berichtsjahr konnten abgearbeitet werden, die geplanten Maß-
nahmen zur Barrierefreiheit (100 T€) wurden nicht umgesetzt und Rückbaumaßnahmen im 
Kleingartenbereich (235 T€) auf die Folgejahre verschoben.  

Das Produkt Verkehrsplanung des Tiefbauamtes (Amt 66) weist eine negative Planabweichung 
von 1,19 Mio. € aus. Diese resultiert maßgeblich aus höheren Personalaufwendungen (951 T€) 
für die Mobilitätsförderung.  

 

Die wesentliche Abweichung, die dazu geführt hat, dass das Budget in diesem PB nicht einge-
halten wurde, geht auf eine Buchung von 23,39 Mio. € im DIV.R zurück. Durch die Übertragung 
von Marthas Insel an die KiWoG wurde der Restbuchwert von insgesamt 23,39 Mio. € aus dem 
Produkt Wohnungsbau des Referats Dezernats IV (DIV.R) ausgebucht. (siehe auch Kapitel 
4.3.13) 

  

Handlungsbedarf 

Das Amt 66 wird aufgefordert, zukünftig sicherzustellen, dass sowohl die Planung von Haus-
haltsmitteln als auch die tatsächliche Buchung von Geschäftsvorfällen korrekt und nachvoll-
ziehbar erfolgt. 
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Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Das Budget im Produktbereich 53 wurde eingehalten.

Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf:

Amt 71 -285.490,38 €

Amt 90 219.954,56 €

Die vorstehende negative Abweichung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (Amt 71) entfällt im 
Wesentlichen auf eine Nachzahlung von 202 T€ aufgrund der Abrechnung der Kosten für das 
Jahr 2022, die in steigendem Instandhaltungsaufwand und der steigenden Anzahl an Toiletten-
anlagen begründet ist. Darüber hinaus wurde erstmals eine Rückstellung von 100 T€ gebildet, 
die eine eventuelle Nachzahlungsverpflichtung für die Abschlussrechnung 2023 aufgreifen 
sollte. 

Im Amt für Finanzwirtschaft (Amt 90) ist im Berichtsjahr eine positive Abweichung von 220 T€
im Zusammenhang mit Konzessionen entstanden. Diese entfällt in voller Höhe auf Erträge aus 
dem Gestattungsvertrag für Fernwärme zwischen der LHK und der Stadtwerke Kiel AG. Diese 
Erträge wurden bei der Planung vollständig nicht berücksichtigt, sind aber in den Folgejahren 
bereits eingeplant. 

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Das Budget im Produktbereich 54 wurde nicht eingehalten. Die negative Abweichung beträgt 
967 T€. 

Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf:

Amt 66 -1.379.078,84€

Amt 71 412.500,06 €

Die Abweichung im Tiefbauamt (Amt 66) stellt eine Ergebnisverschlechterung um 1,38 Mio. € 
dar, welche maßgeblich auf die teils gegenläufig positiven und negativen Planabweichung auf 
den Produkten sämtlicher Straßenarten zurückzuführen ist.

Im Rahmen der Inventur wurden neue Straßenabschnitte im Bereich der Gemeindestraßen mit 
einem Wert von 4,03 Mio. € aufgenommen, denen zum Teil Sonderposten von 1,49 Mio. € 
gegenüberstehen. Vermögensgegenstände, die bisher nicht im Anlagevermögen erfasst wur-
den, werden zunächst als Ertrag aus der Zuschreibung zum Anlagevermögen gebucht. Hier ist 
im Berichtsjahr eine negative Abweichung von 2,55 Mio. € entstanden. Darüber hinaus erhöhten 
sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Parkanlagen 
bei den Gemeindestraßen um 1,22 Mio. €, da im Zuge des Glasfaserausbaus unter anderem 
viele Gehwege saniert wurden. Infolge der Straßenbaumaßnahmen auf Kreisstraßen wurden 
vom Tiefbauamt im Berichtsjahr viele Straßenbeleuchtungen und Lichtsignalanlagen erneuert, 
sodass ein höherer Aufwand von 1,11 Mio. € im Festwert für die Ersatzbeschaffungen für Stra-
ßenbeleuchtungen erfasst wurde. Bei den Landesstraßen wurden im Jahr 2023 unter anderem 
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aufgrund der laufenden Maßnahme am Theodor-Heuss-Ring keine weiteren größeren Unter-
haltungsmaßnahmen umgesetzt, sodass für die Unterhaltung um 771 T€ geringere Aufwendun-
gen angefallen sind. 

Die positive Planabweichung des Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (Amt 71) von 413 T€ hängt im 
Wesentlichen mit der Rückerstattung für die Interessenquote (284 T€) und der Entsorgung von 
illegalem Müll (54 T€) aufgrund der Endabrechnung 2022 zusammen.

Produktbereich 55-56 – Natur- und Umweltschutz

Das Budget im Produktbereich 55-56 wurde nicht eingehalten. Im Produktbereich kam es zu 
einer negativen Abweichung von 1,44 Mio. €. 

Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf:

Amt 18 588.971,65 €

Amt 60 995.978,85 €

Amt 66 95.426,94 €

Amt 67 -3.122.902,72 €

Im Umweltschutzamt (Amt 18) wurde eine Gesamtabweichung von 589 T€ festgestellt. 

Insgesamt 78 T€ weniger Mittel wurden im Produkt Abfallwesen, Immissionsschutz und Um-
weltberatung für mehrere geplante Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit der Um-
setzung des Zero Waste Konzeptes verausgabt, da diese aufgrund von Personalmangel und 
einer insgesamt hohen Arbeitsbelastung nicht umgesetzt werden konnten. Darüber hinaus ha-
ben Eigentümer das Förderprogramm für Schallschutzfenster nicht wie erwartet in Anspruch 
genommen, sodass bereitgestellte Mittel von 150 T€ nicht abgerufen wurden. Mehr Aufwen-
dungen als geplant wurden im Produkt Klimaschutz und Energie verbucht, da für die Zahlung 
von Abschlagsrechnungen an Ingenieurbüros 150 T€ mehr benötigt wurden. Zudem konnten 
Fördermittel für das Förderprojekt HyExpert in Höhe von 300 T€ nicht im Berichtsjahr, sondern 
erst im Jahr 2024 verbucht werden, sodass eine Abweichung von 272 T€ entstanden ist. 

Bei der Immobilienwirtschaft (Amt 60) steht die positive Planabweichung ausschließlich mit 
dem Produkt Kleingärten in Verbindung. Hier wurden zum einen um 346 T€ geringere Aufwen-
dungen für die Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen gebucht, weil die geplante Vornahme 
der Verkehrssicherung von großen Bäumen sowie das auf den Stock setzen der Knicks auf-
grund längerer Personalausfälle nicht umgesetzt werden konnten. Zum anderen wurden weni-
ger Aufwendungen (436 T€) bei der Gebäudeunterhaltung gebucht. Im Berichtsjahr sollte die 
vollständige Abräumung des kontaminierten Bodens auf der Hornskampkoppel unter Inan-
spruchnahme einer EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) - Förderung vorge-
nommen werden. Da sich das Antragsverfahren verzögerte und zunächst der Fördermittelbe-
scheid abgewartet werden muss, erfolgte im Berichtsjahr kein Mittelabfluss. 

Die Abweichung des Tiefbauamtes (Amt 66) ist in diesem Produktbereich darauf zurückzufüh-
ren, dass die Leistungen von Büros aus dem Ingenieurwesen und Bauunternehmen für die Un-
terhaltung der Ufereinfassungen an den Hafenanlagen in 2023 nicht vollständig abgerechnet 
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wurden bzw. einige Maßnahmen im Berichtszeitraum auch nicht abgeschlossen werden konn-
ten. 

Eine Stellungnahme zu den Planabweichungen des Grünflächenamtes (Amt 67) lag zum Prü-
fungszeitpunkt nicht vor. Daher konnte keine Prüfung der Abweichungen vorgenommen wer-
den. Hier kann daher nur festgestellt werden, dass die negative Planabweichung erheblich und
erklärungsbedürftig ist. Allein im Produkt Leistungen für Dritte beträgt die negative Abweichung 
1,76 Mio. € (42,16 %) und resultiert überwiegend aus um 1,39 Mio. € geringeren Einnahmen 
aus Erstattungen von übrigen Bereichen. Die Ursachen lassen sich ohne Mitwirkung des Grün-
flächenamtes nicht aufklären. 

Das Amt 67 wird aufgefordert, die Anfragen des RPA zu den Plan-/Ist Abweichungen zukünftig 
fristgerecht zu beantworten.

Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Das Budget im Produktbereich 57 wurde eingehalten. 

Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf:

Amt 10 -58.200,48 €

OB.K -208.815,02 €

OB.W 2.196.870,97 €

Die negative Gesamtabweichung von 58 T€ des Ordnungsamtes (Amt 10) folgt insbesondere 
aus dem Produkt Veranstaltungen und Sondernutzungen. Hier wurden geringere Erträge bei 
öffentlich-rechtlichen Nutzungsgebühren (61 T€) verbucht. Die Anzahl der Marktbeschickenden 
der von der LHK ausgerichteten Märkte fiel im Berichtsjahr geringer aus. Obwohl der Ansatz im 
Vergleich zum Vorjahr bereits reduziert wurde, konnte das Niveau vor der Pandemie noch nicht 
wieder erreicht werden.

Im Kieler-Woche-Büro (OB.K) entstand eine Verschlechterung zum Plan von 209 T€. Diese 
resultiert ganz überwiegend aus dem Produkt Kieler Woche (185 T€) und ist maßgeblich durch 
Mehraufwendungen von 146 T€ bedingt. Da die Projekte Mehrwegpfandsystem, Event.Are-
ale.Kiel und Strategieprozess aufgrund fehlender Personalressourcen nicht umgesetzt werden
konnten, wurden hierfür 376 T€ weniger aufgewandt. Insgesamt wurden 317 T€ mehr Aufwen-
dungen für Werbung gebucht. Diese höheren Aufwendungen wurden für Werbemaßnahmen, 
wie z. B. den Messestand auf der Boots- und Wassersportmesse „Boot Düsseldorf“, die Betei-
ligung am Kieler Lichtermeer sowie das digitale Marketing benötigt. Mehraufwendungen von 

Das Amt 67 hat zu den Produktabweichungen im Rahmen der Möglichkeit zur Stellungnahme 
zu dem Entwurf des Schlussberichtes Stellung genommen und Begründungen für die Abwei-
chungen vorgelegt (siehe Kapitel 14.3). Das RPA konnte die Ausführungen nicht mehr einge-
hend prüfen. Bei kursorischer Sichtung sind diese plausibel. Das RPA behält sich vor, die 
Sachverhalte im Nachgang zu prüfen und weist auf die Notwendigkeit der rechtzeitigen Stel-
lungnahme während der Prüfdurchführung hin. 
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78 T€ sind dadurch entstanden, dass das für die Kieler Woche beauftragte Sicherheitsunter-
nehmen den Vertrag nicht erfüllen konnte und durch ein anderes Unternehmen kurzfristig er-
setzt werden musste.

Im Referat für Wirtschaft (OB.W) kam es zu einer positiven Gesamtabweichung von 2,20 Mio. €. 
Im Produkt Förderangelegenheiten, Wirtschafts- und Regionalentwicklung entstand im Be-
richtsjahr die wesentliche Abweichung von 1,92 Mio. €. Diese begründet sich einerseits durch 
einen Einmaleffekt aufgrund von Grundstücksveräußerungen im interkommunalen Gewerbege-
biet Melsdorf von 402 T€. Daneben sind im Berichtsjahr weniger Aufwendungen als vorgesehen 
in Höhe von 709 T€ im Rahmen der Zuschussgewährung an übrige Bereiche angefallen, da 
kapazitäts- und anlaufbedingt weniger Mittel bei den mit Bundes- und Landesmitteln geförder-
ten Programmen zur Belebung der Innenstadt und Stadtteilzentren ausgegeben wurden. Dane-
ben wurden 461 T€ weniger für Projekte aufgewandt (u.a. für eine weitere Studie zum Meeres-
visualisierungszentrum, Ostseecard-Projekt), da die Umsetzung dieser Maßnahmen aufgrund 
von Kapazitätsengpässen, fehlender Beschlüsse oder anderer Verspätungen nicht erfolgte. 
Das RPA weist darauf hin, dass einige der Projekte den Haushalt zukünftig belasten werden, 
unabhängig davon, ob diese einer Förderung unterliegen, soweit sie weiterverfolgt werden. 

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 

Das Budget im Produktbereich 61 wurde eingehalten.

Die Abweichungen entfallen im Wesentlichen auf:

Amt 90 164.357.596,85 €

Die positive Gesamtabweichung des Amtes für Finanzwirtschaft (Amt 90) ist in diesem Pro-
duktbereich im Wesentlichen auf höhere Erträge -insbesondere im Produkt Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine Umlagen- zurückzuführen. Hier wurden insgesamt 72,21 Mio. € hö-
here Erträge als geplant aus Gewerbesteuern erzielt. Der wesentliche Anteil dieser Abweichung 
beruht auf einem Einmaleffekt, da die Veranlagung eines Steuerpflichtigen für die Jahre 2021 
bis 2023 im Berichtsjahr umgesetzt werden konnte. Daneben wird die Abweichung auch durch 
höhere Erträge als geplant aus Konsolidierungshilfen in Höhe von 68,17 Mio. € geprägt. Wei-
terhin konnten positive Abweichungen aufgrund höherer Erträge aus dem Gemeindeanteil an 
der Umsatzsteuer (379 T€), aus den Zuweisungen der Spielbankabgabe (193 T€) sowie aus 
der Zweitwohnungssteuer (148 T€) verbucht werden. Geringere Erträge wurden beim Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer (607 T€) generiert. Den höheren Erträgen stehen allerdings 
auch höhere Aufwendungen gegenüber. Im Wesentlichen resultieren diese aus höheren Auf-
wendungen im Vergleich zur Planung für die Gewerbesteuerumlage, da diese in Abhängigkeit 
zu den Gewerbesteuererträgen stehen. Weiterhin wurden 382 T€ geringere Erträge aus der 
Verzinsung von Steuernachforderungen verbucht. Das BVerfG entschied am 08.07.2021, dass 
der Steuersatz für die Verzinsung von Steuernachforderungen (und -erstattungen) in Höhe von 
0,5 % pro Monat ab 2019 rechtswidrig sei und verpflichtete den Gesetzgeber, eine Neuregelung 
zu schaffen. Dies erfolgte durch eine Änderung der Abgabenordnung (AO) zum 22.07.2022 
dahingehend, dass der Zinssatz ab 2019 auf 0,15 % pro Monat reduziert wurde. Im Anschluss 
an die Änderung der AO wurde das Fachverfahren Infoma newsystem angepasst. Da in der 
Zeit von November 2021 bis einschließlich März 2023 keine Zinsfestsetzungen erfolgten, wurde 
vom Fachamt für die Planung des Haushaltssatzes im Jahr 2023 angenommen, dass trotz des 
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gesunkenen Steuersatzes von monatlich 0,5% auf 0,15% Zinseinnahmen in Höhe von 
1,73 Mio. € generiert werden können. Diese Erwartung ist nicht eingetreten. 

Im Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ist daneben eine positive Abweichung von 
30,54 Mio. € entstanden, welche insbesondere im Zusammenhang mit insgesamt 6,56 Mio. € 
ungeplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden an die KiWoG im 
Oktober 2023 steht. Das Wohnprojekt „Marthas Insel“ wurde fertiggestellt und mit einem An-
schaffungswert von 23,39 Mio. € an die KiWoG übertragen (siehe Kapitel 5.4.1). 

Jahresabschluss und Lagebericht

Aufstellung und Anhang

Gemäß §§ 44 ff. GemHVO SH hat die LHK den Jahresabschluss fristgerecht vorgelegt, die 
Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Teilrechnungen sowie der Anhang 
sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert.

Der Jahresabschluss ist gem. § 33 GemHVO SH nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung zu erstellen. Er muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensge-
genstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Ein- und Aus-
zahlungen zu enthalten, soweit durch das Gesetz oder aufgrund anderer Vorschriften nichts 
anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage der LHK darzustellen.

Der Anhang ist Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses und unterliegt daher der Prüfung des 
Jahresabschlusses durch das RPA. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wiedergeben.

Darüber hinaus ergänzt der Anhang die Bilanz und die Ergebnisrechnung, gibt zusätzliche Aus-
künfte und ermöglicht so eine qualifizierte Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der LHK.

Dem Anhang sind zusätzlich ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeiten-
spiegel, eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und eine Übersicht der 
Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten 
sowie Wasser- und Bodenverbände beizufügen (vergleiche hierzu Praxis der Kommunalverwal-
tung SH zu § 51 GemHVO SH).

Im Anhang sind gemäß § 51 GemHVO SH zu den Posten der Bilanz und den Posten der Er-
gebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so 
zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Der Anhang enthält alle vorgeschriebenen Bestandteile. In Bezug auf die Erläuterungen zur 
Bilanz und der Ergebnisrechnung sieht das RPA jedoch Nachbesserungsbedarf.  
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Die Erläuterungen im Anhang wurden im Berichtsjahr deutlich reduziert. Sie sind aus Sicht des 
RPA nicht vollständig. Es fehlen Erläuterungen zu den nicht in Infoma newsystem erfassten 
offenen Forderungen und deren Höhe (siehe Kapitel 5.4.1). 

Weitere Feststellungen zu den Positionen der Bilanz und der Ergebnisrechnung sind in Kapitel 
5.4 und 5.5 dargestellt. 

Lagebericht mit Stellungnahme

Der Lagebericht wurde gemäß § 91 Abs. 1 GO SH vom Amt für Finanzwirtschaft erstellt und
vom OB am 27.03.2024 unterschrieben. Er ist diesem Schlussbericht als Anlage 1 beigefügt.
Der Aufbau des Lageberichts entspricht den Vorgaben des § 52 GemHVO SH.

Der Lagebericht übt eine Doppelfunktion aus. Im Rahmen der Informationsfunktion soll er ei-
nerseits einen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Lage der Kommune vermitteln, 
während er im Rahmen der Rechenschaftsfunktion ergänzende Hinweise zum wirtschaftlichen 
Gesamtgeschehen geben soll. Die Adressaten des Jahresabschlusses (Gemeindevertretung, 
Rat, Verwaltungsleitung, Bürgerinnen und Bürger) sollen auf diese Weise sowohl ergänzende 
Informationen zum abgelaufenen Geschäftsjahr erhalten, als auch in die Lage versetzt werden, 
die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Kommune einzuschätzen. Zur Beurteilung sind 
dazu neben dem reinen Zahlenwerk in der Bilanz auch betriebs- und volkswirtschaftliche, recht-
liche und technische als auch sozialpolitische Aspekte einzubeziehen. Insgesamt sind der Ge-
schäftsverlauf und die Lage so darzustellen, dass dem Adressaten ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild über die Entwicklung der Kommune vermittelt wird (vgl. hierzu 
Praxis der Kommunalverwaltung zu § 52 GemHVO SH).

Im Lagebericht wird richtigerweise hervorgehoben, dass es sich bei der deutlichen Ergebnis-
verbesserung des Jahresabschlusses um die Folge von Einmaleffekten handelt. Dies lässt die 
Aufwands- und Ertragslage insgesamt positiv erscheinen, hat aber keinen nachhaltigen Effekt 
für die kommenden Jahre. In den nächsten Jahren werden hohe Defizite erwartet, denen keine 
Konsolidierungshilfen gegenüberstehen.  

Die Aussagen im Lagebericht sind nach Einschätzung des RPA nicht ausreichend ausgeführt. 
Unter den Risiken wird angeführt, dass als wesentliche Herausforderung die vollständige Erfas-
sung, rechtzeitige Geltendmachung und Einziehung von Ansprüchen der LHK vor dem Hinter-
grund der Personalvakanzen bestehen bleibt. Dieses Risiko ist nicht hinreichend dargestellt.
Problematisch ist nicht nur, dass Ansprüche nicht rechtzeitig geltend gemacht werden, sondern
zudem nicht bekannt ist, in welcher Größenordnung die LHK Ansprüche gegenüber Dritten hat, 
die als Vermögenswert anzusehen sind. So bestehen Ansprüche aus Rettungsdienstentgelten 
in Millionenhöhe, die keine Erwähnung finden (siehe Kapitel 4.3.2). Einerseits wäre das Risiko 
der nicht erfassten Ansprüche zu berücksichtigen gewesen und andererseits lässt der Lagebe-
richt ohne eine Benennung der konkreten Höhe dieser Ansprüche (41,00 Mio. € - ungeprüfte 
Zahl der Feuerwehr), keinen umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Lage der LHK zu.
Es hätte darauf eingegangen werden müssen, dass die öffentlich-rechtlichen Forderungen und 
die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zu gering ausgewiesen sind und auch der Jahres-
überschuss höher hätte ausfallen können, wären die Ansprüche rechtzeitig i.S.d. § 28 GemHVO 
geltend gemacht worden.
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Vorlage und Bekanntmachung 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gem. § 44 Abs. 2 GemHVO SH bis spätestens 
zum 1. Mai eines Jahres gleichzeitig der Kommunalaufsichtsbehörde und der Prüfungsbehörde 
vorzulegen.

In den Erläuterungen zu § 44 GemHVO SH ist festgelegt, dass Feststellungen der Prüfungsbe-
hörde aus verwaltungsökonomischen Gründen grundsätzlich nicht zu einer Änderung des ge-
prüften Abschlusses führen. Feststellungen sind bei der Erstellung des Jahresabschlusses des 
folgenden Jahres zu berücksichtigen. Eine Änderung des geprüften Jahresabschlusses würde 
nur in dem Ausnahmefall erforderlich werden, sollten die Feststellungen der Prüfungsbehörde 
eine solche Dimension haben, dass der vorgelegte Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Aus Sicht des RPA wäre es sinnvoll, im Rahmen der Prüfung festgestellte Fehler bereits in dem 
vorgelegten Jahresabschluss zu korrigieren, um dadurch eine bessere Lesbarkeit und ein kla-
res Verständnis zu schaffen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2023 wurden bereits nach Unterzeichnung durch den 
Oberbürgermeister im Intranet und Internet ungeprüft veröffentlicht. Die Veröffentlichung des 
ungeprüften Jahresabschlusses entspricht nicht dem in § 92 GO SH und in den Erläuterungen 
zu § 44 GemHVO SH dargestellten Regelfall. Zudem wurde nicht kenntlich gemacht, dass sich 
der Jahresabschluss in der Prüfung befindet.

Gemäß den Erläuterungen zu § 44 GemHVO SH ist folgender Ablauf nach Abschluss der Prü-
fung und Erstellung des Schlussberichts vorgesehen:

- Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts mit dem Schlussbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes an die Gemeindevertretung durch die Bürgermeisterin oder den Bür-
germeister nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt, 

- Beschluss der Gemeindevertretung über den Jahresabschluss und über die Verwendung 
des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrags bis zum 31. Dezem-
ber des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, 

- Bekanntmachung des Vorliegens des Schlussberichts, des Jahresabschlusses und Lage-
berichts und des Beschlusses der Gemeindevertretung innerhalb von sechs Monaten nach 
Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts mit dem Schlussbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes.

Durch dieses Vorgehen soll gesichert werden, dass einerseits eine zeitnahe Information der 
Öffentlichkeit erfolgt und andererseits sich die Selbstverwaltung eingehend mit den Feststellun-
gen befassen kann, bevor der Jahresabschluss Gegenstand einer öffentlichen Diskussion wird 
(vgl. hierzu Praxis der Kommunalverwaltung zu § 92 Abs. 4 GO SH). Aus Sicht des RPA ist es 
durchaus vertretbar, dass der Entwurf des Jahresabschlusses der Selbstverwaltung zur Kennt-
nis gegeben wird. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses im Intra- und Internet, zumal 
ohne Kenntlichmachung, dass sich der Jahresabschluss in Prüfung befindet, entspricht nicht 
den gesetzlichen Vorgaben.
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Erläuterungen Bilanzpositionen

Zu sämtlichen Bilanzpositionen wurden die Zahlen und Informationen des Jahresabschlusses 
2023 inkl. Anhang und Lagebericht mit den Angaben in Infoma newsystem abgeglichen. Gleich-
zeitig wurde die Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen geprüft sowie eine Änderungsanalyse 
zum Vorjahr durchgeführt. Die Zu- und Abgänge wurden stichprobenweise nachvollzogen und 
auf Plausibilität geprüft.

Soweit die Bilanzpositionen nach risikoorientierten Gesichtspunkten umfassender geprüft wur-
den, ist die Prüfung durch z. B. vertiefende Belegprüfungen, Prüfung von Akten, Verträgen und 
Jahresabschlüssen der städtischen Gesellschaften sowie der Prüfung der Prozesse und des 
IKS ergänzt worden.

Weitere Prüftätigkeiten werden bei den Bilanzpositionen genannt.

Aufgrund der verkürzten Form des Jahresabschlusses erhöhte sich der Arbeitsaufwand des 
RPA im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Auswertungen und Erläuterungen, die in den 
vergangenen Jahren im Jahresabschluss enthalten waren, fehlten im Berichtsjahr und mussten 
durch das RPA zusätzlich erstellt bzw. nachgefragt werden. Dies war sehr zeitaufwendig und 
führt dazu, dass verschiedene tiefergehende Prüfungen nachgelagert vorgenommen werden 
müssen. 

Das RPA beschränkt sich im Folgenden darauf, nur Sachverhalte zu erläutern, bei denen sich 
Besonderheiten oder Fehler ergaben, auf die nicht bereits im Jahresabschluss hingewiesen 
wurde. Zudem werden die Prüfungsergebnisse des RPA kurz genannt.

Grundsätzlich ist vorab zu sagen, dass im letzten Berichtsjahr einige buchhalterische Sachver-
halte festgestellt wurden, bei denen die Vorschriften der GemHVO SH nicht korrekt angewandt 
wurden (siehe Schlussbericht 2022, Kapitel 8). Das RPA steht hierzu im ständigen Austausch 
mit dem Amt für Finanzwirtschaft. Soweit möglich und sinnvoll werden die Verfahren an die 
GemHVO SH angepasst bzw. die Sachstände jährlich aktualisiert. Daher verzichtet das RPA 
auf eine Stellungnahme vom Amt für Finanzwirtschaft im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. 
Die zur Klärung noch verbliebenen Sachverhalte werden tabellarisch in Kapitel 13 aufgeführt.

Handlungsbedarf

Zukünftig darf der Jahresabschluss erst nach Prüfung durch das RPA und dem Beschluss 
der Gemeindevertretung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
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Aktiva

Die Aktivseite stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Tabelle 4 Aktiva Vergleich Vorjahr

31.12.2022 31.12.2023 Veränderung

T€ T€ T€

Anlagevermögen 1.749.568 1.831.290 81.722

Umlaufvermögen 102.728 130.918 28.190

Aktive Rechnungsabgrenzung 171.965 172.377 412

Bilanzsumme 2.024.261 2.134.586 110.325

Anlagevermögen

Das RPA nahm bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen ei-
nen Abgleich der Haupt- und Nebenbuchhaltung mit der Summen- und Saldenliste vor. Es wur-
den Kontenauswertungen durchgeführt und mit dem Anlagenspiegel abgeglichen. Bei den An-
lagen im Bau wurden die Vollständigkeitserklärungen, die das Amt für Finanzwirtschaft von den 
Fachämtern erhält, gesichtet und Fragen mit der Anlagenbuchhaltung geklärt. Die Angaben im 
Anhang zum Sachanlagevermögen und den Anlagen im Bau wurden rechnerisch nachvollzo-
gen. Die Liste der umgebuchten Anlagen im Bau wurde vorgelegt. Umbuchungen wie die Bau-
maßnahme Stützwand und Hochstraße Barkauer Kreuz mit 3,54 Mio. € und die Schaffung eines 
Baukulturzentrums von 432 T€ wurden stichprobenartig geprüft. Im Nachgang erfolgt die Prü-
fung der Mobilitätsstationen und die Umbuchung der Erschließungsgebiete anhand der vorlie-
genden Abschlussanzeigen. Es wurden bisher keine wesentlichen Beanstandungen festge-
stellt. 

Im Schwerpunkt wurde im Berichtsjahr die Inventur begleitet und geprüft und es wurden aus 
aktuellem Anlass die Grundstücksübertragungen der LHK an die KiWoG überprüft. 

Das Amt für Finanzwirtschaft als zentrale Inventurleitung gibt die Rahmenbedingungen für die 
Inventuren vor, führt Vorgespräche in den Fachämtern, beantwortet Fragen und stellt Inven-
turlisten zur Verfügung. Darüber hinaus werden Inventuren sowohl durch das Amt für Finanz-
wirtschaft als auch durch das RPA teilweise begleitet. Als weitere Orientierung dient die Ge-
schäftsanweisung für die Inventur des Anlagevermögens bei der LHK (Inventuranweisung). Um 
eine fristgerechte Überarbeitung der Anlagedaten zum Bilanzstichtag zu gewährleisten, wird 
eine vorverlegte Inventur in den Monaten Oktober und November durchgeführt. Nachgelagerte 
Bestandsveränderungen bis zum Bilanzstichtag werden berücksichtigt und durch Vollständig-
keitserklärungen der Fachämter bestätigt. Um die aufwändigen Inventuren durch alle städti-
schen Bereiche bewältigen zu können, erstrecken sich diese über drei Jahre. Neben den kör-
perlichen Inventuren werden auch Buchinventuren in Absprache mit der zentralen Inventurlei-
tung des Amtes für Finanzwirtschaft durchgeführt.

Das RPA hat im Haushaltsjahr 2023 an den körperlichen Inventuren der Feuerwehr, der Immo-
bilienwirtschaft und des Grünflächenamtes teilgenommen. Darüber hinaus wurde im RPA auch 
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die eigene Inventur durchgeführt. Die begleiteten Inventuren erfolgten aufgrund der guten Vor-
bereitung alle ordnungsgemäß. Fragen wurden weitestgehend vor Ort geklärt oder durch das 
Fachamt aufgenommen und im Nachgang geklärt. Beanstandungen durch das RPA gab es 
keine. 

Die Buchinventur der Straßen, Wege und Plätze konnte durch das Amt für Finanzwirtschaft 
nicht abgeschlossen werden, da systemtechnische Anpassungen in Infoma newsystem durch 
den Softwarehersteller notwendig sind. Soweit Sonderposten nicht der Hauptanlage, sondern 
Unteranlagen zugeordnet sind, können derzeit keine Verschrottungen von Anlagen gebucht 
werden. Das Amt für Finanzwirtschaft steht mit dem Softwarehersteller von Infoma newsystem 
bezüglich einer Fehlerbehebung in Kontakt. Eine Umsetzung für den Jahresabschluss 2024 
wird voraussichtlich jedoch nicht erreicht.  

Auch die Buchinventur des Kanalvermögens, die teilweise durch das RPA begleitet wurde, 
konnte im Berichtsjahr durch das Fachamt nicht abgeschlossen werden, da gebührenrechtliche 
Fragestellungen offen sind (siehe Schlussbericht 2022, S. 64). 

Die Buchungen der Inventurergebnisse, insbesondere die Korrektur der Festwerte und Be-
triebs- und Geschäftsausstattung, führt zu einer Mehrung des Anlagevermögens um 
2,66 Mio. €. Die Buchungen der Inventur konnten stichprobenartig nachvollzogen werden.  

Ein weiterer Schwerpunkt war die Übertragung von Grundstücken an die KiWoG. Das RPA 
stellte im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 (siehe Schlussbericht 2022, S. 31) 
fest, dass die von der LHK auf die KiWoG bis zum 31.12.2022 übertragenen Grundstücke und 
Gebäude bei der KiWoG in der Bilanz 2022 im Anlagevermögen ausgewiesen, jedoch nicht bei 
der LHK als Anlagenabgang erfasst wurden. Das Anlagevermögen der LHK wurde daher im 
Jahr 2022 zu hoch und die Finanzanlagen zu niedrig ausgewiesen. Das RPA sprach den Hand-
lungsbedarf aus, die ausstehenden Buchungen kurzfristig nachzuholen. Daher hat das RPA im 
Jahr 2023 die Sachverhalte weiterverfolgt. Ein Teil der Anlagenabgänge wurde im Laufe des 
Geschäftsjahres 2023 bei der LHK in der Buchführung nacherfasst. Weitere Buchungen sind 
im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2023 erfolgt. Dennoch stehen Buchungen insoweit 
aus, als seitens der KiWoG die erforderlichen Grundstücksvermessungen noch nicht vorge-
nommen worden sind. Erst nach der Vermessung werden diese Grundstücke bei der LHK als 
Anlagenabgang berücksichtigt. Der Gesamtverkehrswert für diese Grundstücke beträgt 
9,69 Mio. €. Weitere Grundstücksübertragungen von der LHK an die KiWoG in Höhe von 
6,58 Mio. €, die im Dezember 2023 von der RV beschlossen wurden, sind ebenfalls noch nicht 
im Jahresabschluss 2023 als Abgang abgebildet worden. Nach § 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO SH 
sind diese Sachverhalte im Anhang zu erläutern.  

 

Das RPA wird die Abwicklung der Übertragungen nach Vorlage des Jahresabschlusses 2023 
der KiWoG erneut prüfen. Auch die Übertragungen an die KSSB werden vom RPA im Nachgang 
an die Prüfung des Jahresabschlusses geprüft.  

Handlungsbedarf  

Zukünftig ist bei Übertragungen von Grundstücken das Verfahren zwischen der Immobilien-
wirtschaft und der Anlagenbuchhaltung des Amtes für Finanzwirtschaft kurzfristig dahinge-
hend abzustimmen, dass ein korrekter Ausweis des Anlagevermögens und der Finanzanla-
gen in den zukünftigen Jahresabschlüssen der LHK gewährleistet werden kann.  
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Bei den Finanzanlagen entspricht der in Infoma newsystem ausgewiesene Betrag den Anga-
ben im Jahresabschluss. Im Rahmen der Prüfung konnten alle Kontenbewegungen nachvoll-
zogen werden. Die Prüfung ergab, dass die Finanzanlagen im Berichtsjahr um 16,26 Mio. € zu 
niedrig ausgewiesen sind. Entsprechende Umbuchungen aus dem Anlagevermögen wurden 
nicht periodengerecht vorgenommen (s. Ausführungen zu Grundstücksübertragungen KiWoG).  

Umlaufvermögen 

Die Bestände der Vorräte in Höhe von insgesamt 697 T€ wurden zum 31.12.2023 aufgelöst. 
Die Kontenbewegungen konnten nachvollzogen werden. Damit wurden die vom RPA im Jah-
resabschluss 2022 aufgezeigten Sachverhalte über die fehlerhafte Anwendung der 
GemHVO SH im Bereich der Bevorratung der Feuerwehr und des Bauhofes im Jahresab-
schluss 2023 berichtigt. 

 

Die Bestände der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände konnten nachvoll-
zogen werden. Es wurde ein Abgleich von Haupt- und Nebenbuch vorgenommen, der zu keinen 
wesentlichen Beanstandungen führte. Debitorische Kreditoren wurden abgeglichen. Es handelt 
sich dabei um zum 31.12.2023 nicht zugeordnete Auszahlungen und nicht erledigte Gutschrif-
ten, die zum Stichtag als Forderungen ausgewiesen werden. Dieser Posten fällt im Berichtsjahr 
im Vorjahresvergleich um 4,25 Mio. € höher aus und erklärt damit einen Teil der Abweichung 
zum Vorjahr.  

Eine weitere Abweichung zum Vorjahr erklärt sich durch einen Anstieg von 7,72 Mio. € der unter 
den Forderungen ausgewiesenen Bestände der Vorschusskonten (32,85 Mio. €). Diese be-
inhalten unter anderem die Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben, die aus den soge-
nannten Verrechnungskonten resultieren. 26,16 Mio. € dieser Forderungen sind dem EBK zu-
zurechnen. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um 5,89 Mio. € erhöht.  

Bereits zum Jahresabschluss 2022 des EBK merkte der LRH an, dass aus seiner Sicht der 
Stand des Verrechnungskontos zum 31.12.2022 mit 20,27 Mio. € im Soll nicht den Vorgaben 
der Eigenbetriebsverordnung entspricht und ein Ausgleich über eine Eigenkapitaleinlage erfor-
derlich sei. Es besteht Einigkeit darüber, dass der EBK mangels eigener Rechtspersönlichkeit 
kein eigenes Bankkonto führen kann, jedoch merkte der LRH kritisch an, dass sich aus dem 
Verrechnungskonto regelmäßig Verbindlichkeiten gegenüber der LHK im zweistelligen Millio-
nenbereich ergeben, die zukünftig eine zusätzliche Zinslast der LHK bei der Aufnahme von 
Kassenkrediten verursachen könnten. Dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2023 des EBK 
kann dazu entnommen werden, dass die LHK beabsichtigt, die aufgelaufenen Liquiditätsüber-
brückungen über einen Zeitraum von rund zehn Jahren beginnend ab 2025 durch Eigenkapital-
zuführungen in jährlichen Tranchen von rd. 2,80 Mio. € auszugleichen. Das RPA wird die The-
matik weiterverfolgen.  

Im Rahmen der Beantwortung einer Nachfrage aus einem Fachamt fiel auf, dass in der Buch-
haltungssoftware Infoma newsystem aktuell nur die Möglichkeit besteht, Stundungszinsen von 

Handlungsempfehlung 

Das RPA empfiehlt den Fachämtern die Lagerhaltung weiterhin zu dokumentieren, auch 
wenn diese bilanziell nicht mehr zu berücksichtigen ist, um jederzeit auskunftsfähig und 
transparent in Bezug auf das städtische Inventar und seinen Verbleib zu sein.  
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gestundeten öffentlich-rechtlichen Forderungen aus dem Bereich Steuern berechnen zu las-
sen und automatisiert zu buchen. Für alle weiteren Forderungen kann diese Funktion nicht ge-
nutzt werden und die Berechnung sowie Buchung müssen manuell erfolgen.  

Da es sich hierbei um häufig vorkommende Sachverhalte handelt, sollte dieser Prozess auto-
matisiert werden. Anderenfalls ist damit zu rechnen, dass der LHK Zinsen, die beansprucht 
werden können bzw. müssen, entgehen und personelle Ressourcen unnötigerweise gebunden 
werden. Das Amt für Finanzwirtschaft hat bei der Herstellerfirma von Infoma newsystem die 
Bereitstellung der automatisierten Berechnung und Buchung der Stundungszinsen mit dem Ver-
weis auf die rechtliche Verpflichtung beauftragt. Mit einem der nächsten Updates sollte die 
Funktion für alle Bereiche zur Verfügung stehen. 

Es gibt eine Vielzahl von städtischen Verfahrensregelungen und LHK-internen Anweisungen, 
die bei der Berechnung, Geltendmachung bzw. Erlass von Stundungszinsen heranzuziehen 
sind. Diese werden im Intranet an unterschiedlichen Stellen bereitgestellt:  

- GA über das Verfahren bei Stundung, Niederschlagung und Erlass vom 15.01.2018 mit An-
lagen 1 bis 7 

- Glossar zur GA über das Verfahren bei Stundung, Niederschlagung und Erlass bei der LHK 
vom 14.07.2022 

- Stundungs- und Verzugszinsen 

- Stundungszinsen Berechnungshilfe 

- Leitfaden Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung bei der LHK vom 19.04.2021 

 

Das RPA empfiehlt aus anwenderfreundlichen Gesichtspunkten die Regelungen und Arbeits-
hilfen zusammenzufassen. 

Das Amt für Finanzwirtschaft fordert von Ämtern und Referaten eine Vollständigkeitserklärung 
zu den bilanziell ausgewiesenen Forderungen ab. In zwölf Fällen wurden diese Vollständig-
keitserklärungen eingeschränkt. In fünf Fällen beruhen die Einschränkungen auf nicht oder nicht 
rechtzeitig in Infoma newsystem erfassten Forderungen zum Stichtag. Beispielhaft sind offene 
Forderungen aus den Fachverfahren Open Prosoz und Info 51 zu nennen, die aufgrund fehlen-
der Schnittstellen nicht in Infoma newsystem abgebildet werden. 

 

Die Liquiden Mittel entsprechen mit 34,11 Mio. € korrekterweise dem Endbestand der Finanz-
rechnung per 31.12.2023. Im Rahmen der Prüfung erfolgte ein Abgleich der Kontoauszüge und 
Kassenbestandsnachweise mit den in Infoma newsystem ermittelten Bank- und Kassenbestän-
den zum 31.12.2023. Die Bestände konnten vollständig nachvollzogen werden. Auch die im 

Handlungsbedarf  

Um einen Überblick über die tatsächliche Vermögenslage zu erhalten, ist es zukünftig not-
wendig, die nicht und die nicht rechtzeitig erfassten Forderungen im Lagebericht zu nennen 
und zu begründen. Im Anhang ist zukünftig die entsprechende Höhe, der nicht in der Rech-
nungslegungssoftware erfassten offenen Forderungen anzugeben.  
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Jahresabschluss ausgewiesenen Bestände der in den Liquiden Mitteln enthaltenen fremden 
Finanzmittel wurden geprüft und sind korrekt. Es haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse und Zuweisungen werden 
unter anderem auch die Eigenanteile und nicht förderfähigen Kosten für Städtebauförderungs-
maßnahmen abgebildet, die über einen Sanierungsträger verwaltet werden. Bei der Prüfung 
der Zugänge ist aufgefallen, dass nicht förderfähige Kosten von 670 T€ für das Hörnbad ge-
bucht wurden. Im Zuge der Gründung der KSSB zum 01.01.2022 wurde sowohl das Anlagever-
mögen als auch die Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Hörnbad an die KSSB über-
tragen. Die Zahlung nicht förderfähiger Kosten durch die LHK ist daher aus Sicht des RPA 
fragwürdig. Der Sachverhalt wird derzeit im Fachamt geklärt und durch das RPA weiterverfolgt.

Passiva

Die Passivseite stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Tabelle 5 Passiva Vergleich Vorjahr

31.12.2022 31.12.2023 Veränderung

T€ T€ T€

Eigenkapital 374.099 478.959 104.860

Sonderposten 334.032 347.331 13.299

Rückstellungen 549.831 565.198 15.368

Verbindlichkeiten 685.894 662.474 -23.420

Passive Rechnungsabgrenzung 80.405 80.624 219

Bilanzsumme 2.024.261 2.134.586 110.325

Eigenkapital

Im Rahmen der Prüfung wurde ein Abgleich der Bestände mit Infoma newsystem vorgenom-
men, die Kontenbewegungen konnten nachvollzogen werden. Es wurden stichprobenartige 
Prüfungen der gebuchten Sachverhalte vorgenommen. Die Angaben im Jahresabschluss konn-
ten nachvollzogen werden. 

Aufgrund des Jahresüberschusses ist das Eigenkapital von 374,10 Mio. € auf 478,96 Mio. € 
angestiegen. Die Ergebnisrücklage ist Teil des Eigenkapitals und aufgrund der Umbuchung des 
Jahresüberschusses aus 2022 von 19,09 Mio. € im Berichtsjahr angestiegen. Gegenläufig 
wirkte sich die Korrektur aufgrund einer Fehlbuchung von 1,57 Mio. € aus dem Vorjahr im Zu-
sammenhang mit der Übertragung von Haushaltsermächtigungen an die KSSB aus. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren haben die Konsolidierungshilfen (68,17 Mio. €) auch im 
Berichtsjahr zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses beigetragen. Konsolidie-
rungshilfen wurden im Berichtsjahr letztmalig durch das Ministerium für Inneres, Kommunales, 
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Wohnen und Sport an die LHK gezahlt. Ohne diese zusätzlichen Erträge würde der Jahresab-
schluss 2023 lediglich einen Jahresüberschuss von 38,25 Mio. € ausweisen. Abzüglich der zu-
sätzlichen Gewerbesteuererträge (siehe Kapitel 5.5) hätte sich sogar ein Jahresfehlbetrag er-
geben. Sofern die geplanten Jahresfehlbeträge der Folgejahre realisiert werden, wird die durch 
die Jahresüberschüsse aufgebaute Ergebnisrücklage nun kontinuierlich abgebaut. 
 
Sonderposten 

Die in Infoma newsystem erfassten Bestände der Sonderposten wurden mit denen im Jahres-
abschluss angegebenen abgeglichen. Die Kontenbewegungen konnten nachvollzogen werden. 
Es wurden die Zuführungen und Auflösungen verifiziert. Um die Sonderposten der Dauer-
grabpflege nachzuvollziehen, hat das Grünflächenamt dem RPA eine Einzelaufstellung der 
Inanspruchnahme der Friedhöfe zukommen lassen. Diese entspricht der Summe der Buchung 
der Abgänge. 

Im Wesentlichen resultiert der Anstieg der Sonderposten aus den erhaltenen Zuwendungen 
von Bund, Land und Dritten für Maßnahmen wie Erschließungsgebiete und Digitalisierung der 
Schulen aus dem Digitalpakt.   

In den Sonderposten Gebührenausgleich werden die gebührenrelevanten Kostenüberde-
ckungen der Stadtentwässerung eingestellt, die über drei Jahre nach Feststellung aufzulösen 
sind. Im Berichtsjahr wurden dem Sonderposten Gebührenausgleich 9,21 Mio. € zugeführt und 
9,10 Mio. € zugunsten der Gebührenzahlenden aufgelöst.    

Nachgelagert wird eine vertiefende Prüfung der Gebührenkalkulation der Stadtentwässerung 
stattfinden.  

Rückstellungen 

Die Bestände, die Kontenbewegungen sowie der Rückstellungspiegel konnten nachvollzogen 
werden. Bei der Berechnung der Versorgungsrücklage werden auch die Ein- und Auszahlungen 
zum Versorgungslastenausgleich berücksichtigt. Eine Aufstellung über die Zusammensetzung 
wurde dem RPA durch das Personal- und Organisationsamt zu Verfügung gestellt. Die Beträge 
zum Versorgungslastenausgleich stimmen mit den Beträgen der Berechnung der Versorgungs-
rücklage überein. 

Die Zugänge bei den Pensionsrückstellungen betragen 16,30 Mio. € (2022 = 6,89 Mio. € / 
2021 = 15,53 Mio. €) und sind damit im Vorjahresvergleich stark angestiegen. Der Anstieg in 
2023 wurde bereits aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch das RPA prog-
nostiziert. Der Anstieg in 2022 war vergleichsweise gering, da bei der Berechnung zum 
31.12.2022 die Besoldungserhöhungen nicht einkalkuliert waren. 

Die Erläuterungen zu den Pensionsrückstellungen und der Versorgungsrücklage werden im 
Zuge der Umstrukturierung des Jahresabschlusses nicht mehr unter den Bilanzpositionen er-
läutert, sondern im Kapitel 5.3.3 Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften (siehe Jahresab-
schluss 2023, S. 47). 

Die Beihilferückstellungen werden als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen be-
rechnet. Für das Berichtsjahr wurde ein Prozentsatz von 14,17 % errechnet. Der Prozentsatz 
wurde korrekt angewandt. 
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Die Altersteilzeitrückstellungen sind im Berichtsjahr um 291 T€ gesunken. Seit dem 
01.01.2023 ist die Vereinbarung neuer Altersteilzeitverhältnisse auf Basis des Tarifvertrags zu 
flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftige (TV FlexAZ) nicht mehr möglich, da dieser 
über den 31.12.2022 hinaus nicht verlängert wurde. Die bestehenden Vereinbarungen werden 
in den Folgejahren nach und nach auslaufen, so dass die Rückstellungen stetig sinken und 
vollständig aufgelöst werden.  

Die Steuerrückstellungen werden im Zusammenhang mit den Betrieben gewerblicher Art der 
LHK gebildet. Diese sind im Berichtjahr um 42 T€ auf 187 T€ gesunken. Die Buchungen konnten 
anhand der vom Amt für Finanzwirtschaft zur Verfügung gestellten Unterlagen nachvollzogen 
werden. 

Zum 31.12.2023 wurden Rückstellungen für Verbindlichkeiten ohne Rechnung in Höhe von 
1,75 Mio. € (2022 = 790 T€) gebildet. Davon entfielen 1,45 Mio. € auf die Stadtentwässerung. 
Darüber hinaus wurden Rückstellungen von 300 T€ für die Jahresabrechnung des ABK für den 
Verlustausgleich der öffentlichen Bedürfnisanstalten (100 T€) sowie die Abfallbeseitigung auf 
öffentlichen Grün- u. Freiflächen (200 T€) gebildet. Da sich aus den Jahresabrechnungen des 
ABK regelmäßig Nachzahlungen ergeben, wurden im Berichtsjahr erstmalig Rückstellungen in 
diesem Bereich gebildet. Die Höhe der Rückstellung wurde aus den durchschnittlichen Nach-
zahlungen der letzten drei Jahren ermittelt. Die Rückstellungsbildung ist plausibel und sinnvoll. 

Verbindlichkeiten 

Die Bestände konnten nachvollzogen werden. Es wurden die kreditorischen Debitoren ausge-
wertet und die Umbuchung in die sonstigen Verbindlichkeiten wurde in der korrekten Höhe vor-
genommen. Bei den kreditorischen Debitoren handelt es sich um nicht zum Stichtag zugeord-
nete Einzahlungen und Gutschriften.  
 
Die Bestände der Verwahrkonten, die in den sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigt sind, 
wurden nachvollzogen und werden wie auch in den Vorjahren in Infoma newsystem um 
2,03 Mio. € zu niedrig ausgewiesen (siehe Schlussbericht 2022, Handlungsbedarf S. 86).  
 
Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten wurden einer Analyse unterzogen, die Zu- und Ab-
gänge wurden geprüft und die korrespondierenden Zinsaufwendungen wurden im Rahmen der 
Prüfung betrachtet. 

Die Verbindlichkeiten sind im Berichtsjahr um 23,42 Mio. € gesunken. Im Wesentlichen ist die 
Reduzierung bei den Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (45,00 Mio. €) ursächlich. Dem ent-
gegen steht ein Anstieg der Sonstigen Verbindlichkeiten um 23,98 Mio. €. 
 
Die unterjährig aufgenommenen Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten von 543,00 Mio. € 
sowie der verbliebene Kredit aus dem Vorjahr von 45,00 Mio. € konnten im Haushaltsjahr voll-
ständig zurückbezahlt werden. Der Höchstbetrag der Aufnahme der Kassenkredite ist in § 2 der 
Haushaltssatzung 2023 auf 300,00 Mio. € festgesetzt. Mit dem unterjährigen Höchststand der 
Kassenkredite von 137,00 Mio. € wurde dieser zu keinem Zeitpunkt voll in Anspruch genom-
men. Die aus der Aufnahme von Kassenkrediten resultierten Zinsaufwendungen betrugen im 
Berichtsjahr 2,00 Mio. €. Zinserträge konnten keine erwirtschaftet werden. Im Vorjahr gab es 
dagegen noch Zinserträge von 46 T€ aufgrund der Negativverzinsung und Zinsaufwendungen 
von lediglich 189 T€. Die Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank hat im 
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Berichtsjahr zu einer deutlich höheren Zinsbelastung bei der Aufnahme der Kassenkredite ge-
führt. Zukünftig steigen die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach den derzeitigen Planun-
gen. Daraus folgt im Hinblick auf die sich geänderte Zinslandschaft ein erhöhtes Zinsrisiko, das 
sich bereits im Haushaltsjahr 2023 bemerkbar gemacht hat.  

Die Sonstigen Verbindlichkeiten betragen lt. Jahresabschluss insgesamt 69,26 Mio. € und 
sind im Vorjahresvergleich um 23,98 Mio. € gestiegen. Im Wesentlichen sind hohe Einzahlun-
gen und Gutschriften ursächlich, die bis zum Stichtag nicht mehr zugeordnet wurden und gem. 
§ 30 GemHVO SH als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Diese nicht abgeschlos-
senen Geschäftsvorfälle reichen in ihrer Entstehung bis in das Jahr 2015 zurück. In Summe 
umfassen diese Fälle 27,83 Mio. € und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 18,39 Mio. € 
erhöht.  

Eine der nachgelagerten Prüfungen wird die Prüfung der in den letzten Jahren angestiegenen 
und nicht zum Stichtag zugeordneten Einzahlungen sein. Das RPA wird im nächsten Schluss-
bericht berichten.  

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Es wurde ein Abgleich der ausgewiesenen Beträge und Ausführungen im Jahresabschluss mit 
den Angaben in Infoma newsystem vorgenommen. Kontenbewegungen konnten nachvollzogen 
werden. Die Zusammensetzung der Einzahlung von Gewerbesteuer vor Fälligkeit konnte auf-
grund der Auswertung, die das Amt für Finanzwirtschaft zur Verfügung gestellt hat, nachvollzo-
gen werden. 

Die Veränderung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens insgesamt ist mit 219 T€ im 
Vergleich zum Vorjahr vergleichsweise gering. Auffällig ist aber der Anstieg der Graberwerbe 
mit 1,12 Mio. €, der auf eine Korrektur im Zusammenhang mit der Einführung der Friedhofsver-
waltungssoftware Hades in 2014 zurückzuführen ist. Bei der Datenübertragung kam es zu ei-
nem fehlerhaften Ausweis der Vertragsdaten in Bezug auf den Vertragsbeginn, so dass die 
jährlich zum 31. Dezember des Jahres ermittelten Veränderungen nicht korrekt berechnet wur-
den. Da eine Korrektur nur durch die manuelle Anpassung einer Vielzahl von Datensätzen er-
folgen kann, wurde auf Basis der vorhandenen Daten aus 2015 eine Neuberechnung vorge-
nommen, die es ermöglicht, näherungsweise die korrekten Veränderungen der bis zum 
31.12.2015 abgeschlossenen Verträge festzusetzen. Die Daten der Graberwerbe ab 2016 sind 
korrekt in der Software hinterlegt und werden für jedes Jahr separiert ausgewertet. Das RPA 
hat die Vorgehensweise geprüft und bewertet diese als plausibel. Im Hinblick darauf, dass die 
Vertragslaufzeiten endlich und die Neuverträge ab Einführung der Software korrekt angelegt 
sind, wird der fehlerhafte Datenbestand nach und nach bereinigt werden. 
 
Zuschüsse und Zuweisungen, die an die LHK zur Weiterleitung an Dritte gezahlt werden, wer-
den als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz berücksichtigt. Die Weiterleitung 
an Dritte ist in gleicher Höhe als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden. Bei der 
Prüfung fiel auf, dass Fördermittel des Landes für das RBZ am Schützenpark von 1,18 Mio. € 
als passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebucht wurden, jedoch lediglich ein Betrag von 
267 T€ an das RBZ weitergeleitet wurde. Zur Klärung des Sachverhaltes steht das Amt für 
Finanzwirtschaft derzeit im Austausch mit dem Fachamt. 
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Ergebnisrechnung

Zu den Positionen der Ergebnisrechnung wurden Zahlen und Informationen des Jahresab-
schlusses 2023 inkl. Anhang mit den Angaben in Infoma newsystem abgeglichen. Es konnten 
im Rahmen dieses Abgleiches alle Bestände nachvollzogen werden. Im Folgenden werden die 
wesentlichen Ursachen für größere Vorjahresabweichungen und Besonderheiten erläutert.

Die Ergebnisrechnung stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Tabelle 6 Ergebnisrechnung Vergleich Vorjahr

Ergebnisrechnung
2022 2023

+/- in €
€ €

Steuern und ähnliche Abgaben 391.919.138 480.730.378 88.811.241

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 411.658.547 505.652.704 93.994.157

+ Sonstige Transfererträge 16.457.206 18.301.766 1.844.560

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 103.276.777 106.825.081 3.548.304

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.446.069 49.148.580 1.702.510

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 242.122.972 256.614.811 14.491.838

+ Sonstige ordentliche Erträge 48.842.134 63.658.194 14.816.060

+ Aktivierte Eigenleistungen 3.083.202 2.331.220 -751.982

+/- Bestandsveränderungen -27.405 -622.075 -594.671

= Erträge 1.264.778.640 1.482.640.658 217.862.018

Personalaufwendungen -303.813.231 -332.260.685 -28.447.454

+ Versorgungsaufwendungen -31.977.877 -32.663.789 -685.911

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -169.280.687 -181.224.260 -11.943.573

+ Bilanzielle Abschreibungen -59.424.286 -68.296.155 -8.871.868

+ Transferaufwendungen -507.811.318 -571.369.154 -63.557.836

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen -164.799.906 -179.940.964 -15.141.058

= Aufwendungen -1.237.107.305 -1.365.755.006 -128.647.701

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 27.671.335 116.885.652 89.214.317

+ Finanzerträge 959.861 1.148.311 188.450

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -9.537.242 -11.608.830 -2.071.588

= Finanzergebnis -8.577.380 -10.460.519 -1.883.138

= Jahresergebnis 19.093.955 106.425.133 87.331.178

Das Jahresergebnis 2023 weist einen Jahresüberschuss von 106,43 Mio. € aus und fällt damit 
um 87,33 Mio. € höher aus als im Vorjahr. 

Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Berichtsjahr um 88,81 Mio. € gestiegen. We-
sentlich ursächlich hierfür sind höhere Gewerbesteuererträge von 77,19 Mio. €, die auf eine 
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einmalige größere Zahlung zurückzuführen sind und wesentlich zum positiven Jahresergebnis 
der LHK beigetragen haben.  

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind im Vorjahresvergleich um 93,99 Mio. € 
gestiegen. Hauptursächlich sind um 26,35 Mio. € höhere Konsolidierungshilfen sowie erhöhte 
Erträge aufgrund höherer Gemeindeschlüssel- (24,08 Mio. €) und Kreisschlüsselzuweisungen 
(13,63 Mio. €). 

Die sonstigen Transfererträge sind im Vorjahresvergleich um 1,84 Mio. € auf 18,31 Mio. € 
gestiegen. Wesentlich ursächlich ist ein Anstieg der Rückflüsse aus der Defizitförderung der 
KiTas. 

Die Vorjahresabweichung der sonstigen ordentlichen Erträge von insgesamt 14,82 Mio. € 
entfällt im Wesentlichen auf Erträge aus der Zuschreibung von Anlagevermögen (10,32 Mio. €). 
Infolge der Inventur wurden zum einen Vermögensgegenstände aus dem Bereich des Kanal-
vermögens und zum anderen unentgeltlich übertragene Erschließungsgebiete nachträglich in 
das Anlagevermögen aufgenommen. Zudem erfolgte im Rahmen der Inventur eine Erhöhung 
der Festwerte aufgrund von Neu- und Ersatzbeschaffungen, die sich ebenfalls in den Erträgen 
niederschlägt.  

Der verbleibende Teil der Vorjahresabweichung (4,50 Mio.€) erklärt sich im Wesentlichen durch 
einige Grundstücksübertragungen. Mit den notariellen Übertragungsverträgen vom 28.10.2021 
und 22.11.2022 wurden Grundstücke zum 01.01.2022 unentgeltlich von der LHK auf die KiWoG 
übertragen (siehe Kapitel 5.4.1). Der überwiegende Teil dieser Vorgänge wurde erst im Haus-
haltsjahr 2023 verspätet in der Buchführung abgebildet und wäre bereits im Vorjahr ergebnis-
wirksam zu berücksichtigen gewesen. Aus Übertragungen resultieren insgesamt in 2023 zu-
sätzliche Erträge von 6,56 Mio. €, die sich aus der Differenz des Buchwertes zum jeweiligen 
Verkehrswert ergeben. 

Aufwendungen 

Im Berichtsjahr 2023 betrugen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 
364,92 Mio. € und unterliegen damit einer Steigerung von 8,0 % zum Vorjahr. Die Gesamtauf-
wendungen sind mithin um 29,13 Mio. € gestiegen.  

Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren 
unter anderem aus folgenden unterjährigen Ereignissen: 

- Stufensteigerungen, Höhergruppierungen und Inflationsausgleichszahlungen, 

- Schaffung neuer Planstellen, unter anderem aufgrund von Umstrukturierungen im Amt für 
Schulen, Personalverstärkungen im Bereich Wohngeld im Amt für Wohnen und Grundsi-
cherung, Ausbau der Stabstellen im Dezernat des Oberbürgermeisters, 

- Anstieg der Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, da sowohl die 
Zuführungen als auch die Auflösungen mit einer Verzögerung von einem Jahr maßgeblich 
durch die Besoldungs- und Versorgungserhöhungen bestimmt werden, 

- Höhere Aufwendungen für Dozentenhonorare vorwiegend im Bereich der VHS, der Musik-
schule und der Feuerwehr.  
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Daneben sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen auch geringere Aufwendun-
gen im Vergleich zum Vorjahr entstanden, welche insbesondere auf folgende Sachverhalte zu-
rückzuführen sind: 

- Es sind geringere Aufwendungen für Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung von 784 T€ 
im Berichtsjahr entstanden. Eine Anpassung des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitre-
gelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) wurde in der letzten Tarifrunde zum 
TVöD/TV-V nicht vereinbart. Seit dem 1. Januar 2023 wurden daher keine neuen Altersteil-
zeitverträge geschlossen.  

- Verringerung des Arbeitgeberanteils in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
um rund einen Prozentpunkt (2022 = 6,45%; 2023 = 5,49%). 

- Da weniger Personen aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden sind, mussten weniger 
Personen in der Deutschen Rentenversicherung nachversichert werden. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Wesentlichen aufgrund 
von gestiegenen Aufwendungen für Mieten, Strom, Gas, Wasser, Gebäudereinigung und Be-
wirtschaftungskosten um 11,94 Mio. € auf 181,22 Mio. € insgesamt. 

Die Transferaufwendungen sind im Berichtsjahr im Vorjahresvergleich um 63,56 Mio. € auf 
571,37 Mio. € gestiegen. Ein wesentlicher Teil des Anstiegs ergibt sich aus den um 9,11 Mio. € 
gestiegenen Zuschüssen an verbundene Unternehmen und um 16,47 Mio. € gestiegene Zu-
schüsse an übrige Bereiche. Im Vergleich zum Vorjahr sind außerdem die Aufwendungen für 
Jugendhilfeleistungen in und außerhalb von Einrichtungen um 7,89 Mio. € gestiegen, sowie die 
Aufwendungen für die Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 9,70 Mio. €. 
Zudem fällt als Folge der gestiegenen Gewerbesteuererträge die Gewerbesteuerumlage um 
10,14 Mio. € höher aus als im Vorjahr.  

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich im Berichtsjahr auf 179,94 Mio. €. 
Die Vorjahresabweichung beträgt 15,14 Mio. €. Ein wesentlicher Teil der Veränderung ergibt 
sich aus den gestiegenen Aufwendungen für Unterbringung von Wohnungslosen in Hotels von 
2,09 Mio. € und einer höheren Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung 
an Arbeitssuchende von 6,66 Mio. €.  

Ein weiterer Anteil an der Vorjahresabweichung in Höhe von 3,97 Mio. € ist auf Wertverände-
rungen im Umlaufvermögen zurückzuführen. Hier werden befristete Niederschlagungen, dazu-
gehörige Nebenforderungen und Einzelwertberichtigungen abgebildet. Einzelwertberichtigun-
gen berücksichtigen das Ausfallrisiko von Forderungen und werden in ihrem Wert vorüberge-
hend aufwandswirksam korrigiert. Ihre Auflösung kann zu Ertragsbuchungen führen.  

Aufgrund von Nachaktivierungen durch die Inventur und Umbuchungen von Anlagen im Bau im 
Bereich der Straßen und der Stadtentwässerung hat sich bei den Aufwendungen aus der Zu-
führung von Sonderposten eine zusätzliche Vorjahresabweichung von 4,94 Mio. € ergeben. 

Sowohl im Rahmen der Jahresabschlussprüfung als auch unterjährig führt das RPA Konten- 
und Belegprüfungen durch, um die Buchungsqualität in Bezug auf die Ergebnisrechnungskon-
ten beurteilen zu können. Eine gute Buchungsqualität ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Qualität und Aussagekraft der Zahlen des Jahresabschlusses. Kennzahlen, die im Jahresab-
schluss dargestellt werden und Analysen, die z.B. mit Hilfe der Berichtssoftware COAST gene-
riert werden, sind wesentlich von der Qualität der Buchungen und der Verlässlichkeit der Zahlen 
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in der Ergebnisrechnung abhängig. Die Ergebnisse der diesjährigen Prüfung und die Feststel-
lungen zu einer verbesserungswürdigen Buchungsqualität können in Kapitel 7.1.13 eingesehen 
werden. 

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist gemäß § 46 GemHVO SH in Verbindung mit dem Muster nach Anlage 
21 zu § 46 GemHVO SH aufzustellen. Zur besseren Übersicht wird die Finanzrechnung im 
Folgenden zusammengefasst abgebildet:

Tabelle 7 Finanzrechnung Vergleich Vorjahr

Finanzrechnung
2022

€
2023

€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 47.944.835,52 149.702.423,04
Saldo aus Investitionstätigkeit -92.712.417,61 -110.887.275,19
Saldo aus fremden Finanzmitteln -5.960.973,01 -2.913.385,04
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 39.092.709,77 -22.958.315,22
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln -11.635.845,33 12.943.447,59

Zahlungsmittelbestand 01.01. 32.800.438,66 21.164.593,33

Zahlungsmittelbestand 31.12. 21.164.593,33 34.108.040,92

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2023 einen Zahlungsmittelbestand von 34,11 Mio. € 
aus, der mit dem Bestand der in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel übereinstimmt. Im 
Vorjahrsvergleich stellt dies eine Verbesserung von 12,94 Mio. € dar.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
LHK ab. Überschüsse in diesem Bereich eröffnen die Möglichkeit, künftige Investitionen ganz-
oder teilweise aus Eigenmitteln statt aus Krediten zu finanzieren. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
der Saldo um 101,76 Mio. € gestiegen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit bildet die Summe aller Ein- und Auszahlungen für Inves-
titionen in das Sachanlagevermögen und in die Finanzanlagen ab. Der Anstieg von 18,17 Mio. € 
basiert auf höheren Auszahlungen für Baumaßnahmen. Diese sind um 20,82 Mio. € auf 
109,64 Mio. € angestiegen und entfallen unter anderem auf

- Neu-, Um- und Ausbauten im Bereich der Schulen,

- den Erwerb von Grundstücken,

- dem Neubau der Feuerwache Nord,

- die Sanierung des Kieler Schlosses,

- sowie den Neu-, Um- und Ausbau von Straßen und Brücken.
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Für das Berichtsjahr wurden 171,76 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geplant. 
Davon wurden 140,05 Mio. € aus dem laufenden Haushalt bereitgestellt sowie Haushaltsreste 
von 31,70 Mio. € aus dem Jahr 2022 übertragen. Insgesamt kamen 143,63 Mio. € zur Auszah-
lung. Dies entspricht einer Umsetzungsquote von 83,6 %, womit die Quote deutlich über den 
vom Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport geforderten 60 % liegt. Die im 
Vergleich zu den Vorjahren erheblich bessere Umsetzungsquote kann der nachfolgenden Ta-
belle entnommen werden.

Tabelle 8 Umsetzungsquote im 5-Jahres-Vergleich

Jahr 2019 2020 2021 2022 2023

Umsetzungsquote 54,2 % 54,5 % 53,1 % 78,1 % 83,6 %

Gemäß Haushaltsplan 2023 strebt das Amt für Finanzwirtschaft den sukzessiven Aufbau einer 
konstanten Umsetzungsquote von mindestens 75,0 % an. Um dieses Ziel zu erreichen werden 
bei der Haushaltplanung weiterhin die tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten der Bauvorha-
ben unter Berücksichtigung der Planung, Terminierung und Durchführbarkeit betrachtet. In die-
sem Zusammenhang weist das RPA auf die positive Entwicklung der Haushaltsübertragungen 
hin. Von 2022 auf 2023 wurden 31,70 Mio. € übertragen, während von 2023 auf 2024 Haus-
haltsübertragungen von 23,44 Mio. € erfolgten.

Bei dem negativen Saldo aus fremden Finanzmitteln von 2,19 Mio.€ handelt es sich um 
durchlaufende Gelder, die dem Haushalt der LHK grundsätzlich nicht zuzurechnen sind. Sie 
sind jedoch in der Bilanz und der Finanzrechnung zu berücksichtigen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Kassenkrediten. Der negative Saldo von 22,96 Mio. € gibt an, dass die Til-
gungen im Berichtsjahr die Kreditaufnahmen übersteigen. Dies ist insbesondere auf die voll-
ständige Tilgung der Kassenkredite zurückzuführen.

Mit Unterschrift des OB vom 15.08.2024 hat das Amt für Finanzwirtschaft einen geänderten 
Jahresabschluss 2023 vorgelegt. Begründet wird dieses damit, dass die in das Folgejahr über-
tragenen Kreditermächtigungen von 89,33 Mio. € auf 23,44 Mio. € auf Anregung der Kommu-
nalaufsicht reduziert wurden und die Finanzrechnung entsprechend angepasst wurde. Gemäß 
den Erläuterungen zu § 51 GemHVO SH hat die LHK laufend zu prüfen, ob aufgrund von Ver-
besserungen oder Verringerung von Auszahlungen für Investitionen Restkreditermächtigungen 
in Abgang gestellt werden können oder bei Kreditermächtigungen des laufenden Haushaltsjah-
res auf eine Übertragung verzichtet werden kann. Die LHK hat die Restkreditermächtigungen 
an die übertragenden investiven Auszahlungen angeglichen. 

Prüfbereich Vergabe, Bauwesen und Beschaffung

Die Prüfung von Vergaben ist eine dem RPA durch die RV übertragene Aufgabe. Die Beteili-
gung bzw. Benachrichtigung des RPA hinsichtlich der Vergabeprüfung richtet sich nach den 
Verfahrensarten in Abhängigkeit zu bestimmten Wertgrenzen. Beide sind in der städtischen 
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DuGAVerg vorgegeben. Diese Dienstanweisung gilt für alle Ämter, Regie- und Eigenbetriebe 
und alle Referate.

Die Theater Kiel AöR sowie die RBZ als Anstalten des öffentlichen Rechts regeln selbstständig 
die Beteiligung des RPA. Auch die städtischen Gesellschaften (z.B. Seehafen, Städtisches 
Krankenhaus) als öffentliche Auftraggeber sind zur Anwendung des Vergaberechts verpflichtet. 
Eine Prüfung der dort durchgeführten Vergabeverfahren durch das RPA ist nicht vorgesehen. 
Hierzu wäre eine entsprechende Beschlussfassung der für die Gesellschaften zuständigen Gre-
mien erforderlich.

Vergabewesen allgemein 

Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der durch das RPA geprüften Vergaben und der 
erfassten und geprüften Aufträge seit 2019 auf. Aufgrund der seit dem 11.4.2022 geltenden 
Neufassung der DuGAVerg und der damit verbundenen geänderten Beteiligung des RPA bei 
Vergabeprüfungen lassen sich die Zahlen gegenüber den Vorjahren nur annährend verglei-
chen. 

Nachstehendes Diagramm zeigt die Anzahl und das Gesamtvolumen der vom RPA im Zeitraum 
2019-2023 geprüften Vergaben:

Nachstehendes Diagramm zeigt die Anzahl und das Gesamtvolumen der vom RPA erfassten 
und geprüften Aufträge im Zeitraum 2019-2023:
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Erläuterungen für beide Diagramme: 

In 2023 entfielen auf den Baubereich 377 Vergaben und Aufträge mit einem Auftragswert von 
insgesamt 136,13 Mio. €. Auf den Bereich der Liefer- und Dienstleistungen entfielen 409 Verga-
ben und Aufträge mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 72,81 Mio. €. Auf die Leistungen 
freiberuflich Tätiger entfielen 97 Vergaben und Aufträge in Höhe von insgesamt 7,00 Mio. €. 
Fünf Vergaben und Aufträge waren Konzessionsvergaben mit einem Auftragswert von insge-
samt 8,14 Mio. €.

Nachhaltigkeitskriterien in Vergabeverfahren; ein Update

Im letzten Sachstandsbericht des Umweltschutzamtes zur nachhaltigen und fairen Beschaffung 
in der Kieler Stadtverwaltung (Drs. 0573/2024) wurde dort ein Fazit gezogen, welches hier in 
Auszügen wiedergegeben wird:

„Es gibt bereits zahlreiche Bemühungen und positive Beispiele für nachhaltige und faire Be-
schaffung in den einzelnen Ämtern. Besonders die Recyclingquote und die Umsetzung des 
Duplexdrucks zeigen eine positive Entwicklung auf. Trotzdem gibt es noch zahlreiche unge-
nutzte Möglichkeiten und Potential, die Beschaffung nachhaltiger zu gestalten. Besonders die 
standardmäßige Nutzung von nachhaltigen Kriterien bei Ausschreibungen sollte noch weiter 
ausgebaut werden. Es gibt sehr viele unterschiedliche Herausforderungen bei der Umsetzung 
einer nachhaltigen und fairen Beschaffung für alle Ämter und Produkte… trotzdem zeigt sich 
die Notwendigkeit, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen – beispielsweise durch die Einrichtung 
der zentralen Koordinierungsstelle, um die Ämter noch besser bei der Ausgestaltung der nach-
haltigen Beschaffung unterstützen zu können“.

Gleiche Feststellungen muss das RPA auch für die im Jahr 2023 geprüften Vergaben machen. 
Um das Thema Nachhaltigkeit in Vergabeverfahren weiter voranzubringen, bedarf es dringend 
der Implementierung einer verbindlichen Regelung, die den Mitarbeitenden den Handlungs- und 
Gestaltungsrahmen vorgibt.

Diese Regelung muss aus Sicht des RPA auch entsprechende Vorgaben zum bestehenden 
Zielkonflikt zwischen den Haushaltsgrundsätzen der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit und der 
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Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien enthalten. Die Frage „wieviel darf Nachhaltigkeit 
(mehr) kosten“ ist darin zu beantworten. Diese Frage stellt Mitarbeitende gerade in Zeiten einer 
angespannten Haushaltslage immer wieder vor Probleme. Im Zweifel werden in Leistungsbe-
schreibungen dann eben keine Nachhaltigkeitskriterien vorgegeben, um sich gar nicht erst in 
diesen Widerspruch zu begeben. 
 
Die einzige stadtinterne „Hilfestellung“ zum Thema nachhaltige Beschaffung findet sich im In-
tranet unter der Rubrik: Wie funktioniert das?> Klimaneutrale Verwaltung> Relevante Be-
schlüsse für die Klimaneutrale Stadtverwaltung> Beschaffung. Darunter ist dann u.a. der inter-
fraktionelle Antrag (Drs. 0701/2021) „Faire und nachhaltige Beschaffung sicherstellen“, der von 
der RV am 16.09.2021 beschlossen wurde, aufgeführt.  
 
Dieser Beschluss enthält neben dem Bekenntnis der Verwaltungsleitung und der RV der LHK 
zur nachhaltigen und fairen Beschaffung von Produkten u.a. folgende Inhalte:  
 
Tabelle 9 Nachhaltigkeitskriterien in Vergabeverfahren 

Beschlussinhalte Umsetzung erfolgt? 

Es sind Leitlinien zu entwickeln, die sukzessive die Produktgruppen 
umfassen, beginnend mit der Leitlinie für Arbeitsbekleidung 

Nein 

Es wird, bis auf begründete Ausnahmen, nur noch Recyclingpapier an-
geschafft.  

Teilweise 

Die IT stellt alle Drucker auf Duplexdruck ein. Ja 

Die Internationalen Kernarbeitsnormen (ILO-Kernarbeitsnormen) wer-
den wieder Bestandteil der Vergabeunterlagen. 

Nein 

Das Catering ist umgehend und umfassend auf faire Produkte umzu-
stellen. 

Ja 

Definierung einer Gewichtung bei Ausschreibungen die neben dem 
Preis der Produkte auch Faktoren wie nachhaltige und faire Erzeu-
gung, Regionalität und Leistungsfähigkeit des anbietenden Unterneh-
mens berücksichtigt 

Nein 

Ausschreibungen für Verbrauchsgüter sind künftig für mindestens 
zwei Jahre auszulegen 

Teilweise 

Kieler Schulen sollen zur Zertifizierung als Fair-Trade-Schulen ange-
regt werden  

Teilweise 

Es ist eine zentrale Koordinierungsstelle einzurichten, die vernetzt, 
Themen, Anregungen, Ideen und Ansprechpersonen sammelt sowie 
Workshops anbietet 

Nein 

Es sind zentrale Ziele mit klaren Zeithorizonten zu formulieren. Dazu 
gehören z.B. Quoten für Produktkategorien wie recyceltes Papier, das 
ab 2022 ausschließlich (siehe Ausnahmen) beschafft werden sollte 

Nein 
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Beschlussinhalte Umsetzung erfolgt?

Die Verwaltung legt jährlich einen Bericht vor, der Umsetzung und 
Ausblick klar beschreibt

Nein

Ob und ggfs. wie die einzelnen Beschlussinhalte durch Mitarbeitende in den jeweiligen Ämtern 
umgesetzt bzw. überhaupt beachtet werden, ist in den Beschlüssen nicht geregelt. Ebenso fehlt 
ein konkreter Adressat, der die Inhalte verantwortlich umsetzten soll.

Hier fehlt es drei Jahre nach Beschlussfassung nach wie vor an einem für die Stadtverwaltung 
verbindlichen Regelwerk zur konkreten Ausgestaltung der jeweiligen Beschlussinhalte. 

Ein Amt hat zwischenzeitlich selbst einen amtsinternen Leitfaden zur nachhaltigen Beschaffung 
für die Produkte Möbel, elektrische Geräte sowie für Hygiene- und Reinigungsprodukte entwi-
ckelt. Das ist einerseits löblich, andererseits muss es allgemeingültige Regelungen für die ge-
samte Stadtverwaltung geben, da die LHK die öffentliche Auftraggeberin ist und nicht einzelne 
Ämter.

Inwieweit alle anderen Beschlüsse für die Klimaneutrale Stadtverwaltung umgesetzt sind, hat 
das RPA bislang nicht geprüft. 

Wiederkehrende Feststellungen bei Vergaben

In 2023 wurden dem RPA 42 Vergaben zur vergaberechtlichen Prüfung vorgelegt, denen das 
RPA u.a. aus nachfolgend genannten Gründen nicht zustimmen konnte:

Vorzeitige Absageschreiben/Auftragsschreiben

Im Zuge von Vergabeprüfungen fällt dem RPA immer wieder auf, dass bereits vor der vergabe-
rechtlichen Prüfung durch das RPA Absageschreiben an Bietende versandt und unterschrie-
bene Auftragsschreiben erstellt wurden. In diesen Fällen ist es dem RPA nicht mehr möglich 
den Vergabevorgang vor der Zuschlagserteilung zu prüfen.

In der Regel sehen die Vergabevorschriften ein 4-stufiges Verfahren für die Prüfung von Ange-
boten vor. Nur Angebote, die die formalen Bedingungen nicht erfüllen, sind auszuschließen. Die 
übrigen Angebote sind fachlich und wirtschaftlich zu prüfen und zu werten. Durch die vorzeitige 
Absage von Bietenden aus wirtschaftlichen Gründen besteht die Gefahr, dass bei einem vor-
zeitigen Ausschluss kein zuschlagfähiges Angebot mehr vorliegt und der gesamte Vergabevor-
gang neu begonnen werden muss.

Bereits erbrachte Leistungen

Sind Leistungen bereits erbracht, ist eine Prüfung vor Zuschlagserteilung durch das RPA eben-
falls nicht mehr möglich. So beispielhaft geschehen bei Nachträgen zum Bau der Feuerwache 
Nord, beim Bau der Containeranlage Tempest, der Schwimmhalle Schilksee und dem Kieler 
Schloss. 
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Veraltete Vordrucke

Auch in 2023 musste das RPA wieder feststellen, dass von Seiten der Fachämter veraltete 
Vordrucke verwendet wurden. Teilweise hatten diese einen Stand aus dem Jahr 2010 und nah-
men Bezug auf Gesetze, welche nicht mehr in Anwendung sind. Hierdurch bestehen erhebliche 
Risiken für die LHK, da sich Gesetze und Vorschriften ständig ändern. Eine sichere Vergabe 
und Vertragserfüllung kann nur bei aktuellen Gesetzesgrundlagen erfolgen.

Weitere Gründe:

- Es wurden falsche Vergabeverfahren gewählt.

- Vergaberechtlich nicht zulässige Zuschlagskriterien wurden festgelegt. 

- Leistungsverzeichnisse waren inhaltlich fehlerhaft oder enthielten rechtlich widersprüchliche 
Regelungen.

- Verzicht auf den vorgeschriebenen Wettbewerb.

- Mangelhafte Eignungsprüfung der Bieter mit der Folge, dass oftmals nur ein Angebot ein-
geht.

Auffälligkeiten bei Vergaben

Angebotsunterlagen verloren gegangen 

Im Rahmen der vergaberechtlichen Prüfung für die Maßnahme Grundschule Kronsburg wurde 
festgestellt, dass die Angebotsunterlagen für das Gewerk Elektroarbeiten auf dem Postweg an 
den Fachplaner verloren gegangen waren. Das RPA empfiehlt aus Transparenzgründen und 
aufgrund der Nachvollziehbarkeit, die Unterlagen immer zu kopieren oder digital abzuspeichern.

Vergabe von Ingenieurleistungen für die Planung der Erschließungsstraße KiTa Diet-
richsdorf 

Die Vergabe erfolgte mit Hilfe eines externen Dienstleistenden. Hierbei handelte es sich jedoch 
keineswegs um ein komplexes Vergabeverfahren, so dass aus Sicht des RPA keine externe 
Unterstützung erforderlich gewesen wäre. Eine Verhandlungsvergabe nach Preisumfrage mit 
drei Bietenden bei einer voraussichtlichen Auftragshöhe von 28 T€ netto sollte durch das Tief-
bauamt selbst durchgeführt werden können. Dies ist auch unter dem Aspekt der wirtschaftlichen 
und sparsamen Verwendung der Haushaltsmittel geboten, da der Dienstleistende diese Leis-
tung nicht ohne Entgelt erbringt. Der Koordinationsaufwand zwischen dem Fachamt und dem 
Dienstleistenden ist größer, als die selbstständige Erledigung dieser Aufgabe unter Verwen-
dung der bereitgestellten Vordrucke.   

Die Beauftragung der örtlichen Bauleitung erfolgte nach Stunden. Dies ist unüblich. Meist wird 
ein fester Prozentsatz der Herstellungskosten abgefragt. Auch ein Zeitansatz von zehn Stunden 
für diese Maßnahme war eindeutig zu gering. Dass die Bietende diese Leistung mit einem re-
lativ hohen Stundensatz angeboten hat, könnte dazu führen, dass die Abrechnungssumme 
deutlich steigt. Wie von dem Dienstleistenden vermerkt, waren die Preise für den Stundenlohn, 
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die Zuschläge sowie die besonderen Leistungen auffällig hoch. Daher empfahl der Dienstleis-
tende die Prüfung der Stundensätze durch das Fachamt. Eine Dokumentation dieser Prüfung 
mit Bewertung war in den Unterlagen nicht enthalten. 

Grundlage solcher Ingenieurverträge ist gem. der Vergaberichtlinie der LHK das HVA F-StB. In 
den Vergabeunterlagen wird darauf jedoch nicht hingewiesen, sodass für das RPA nicht er-
sichtlich war, auf welcher Grundlage dieser Vertrag geschlossen werden sollte. 

Vergabe von Projektsteuerungen Umsteiger Kiel 

Durch den Eigenbetrieb Parken und Mobilität sollten die Projektsteuerungen sowohl für die Er-
weiterung des Umsteigers, als auch für die Digitalisierung vergeben werden. Hierzu wurde ein 
externes Architekturbüro beauftragt, welches die Ausschreibung dieser Leistungen durchführen 
sollte. Bei der vergaberechtlichen Prüfung durch das RPA wurden folgende wesentliche Mängel 
festgestellt: 

- Fehler in der Dokumentation der Entscheidung über die Vergabeart. Einerseits wurde do-
kumentiert, dass eine Verhandlungsvergabe ohne Preisumfrage durchgeführt wurde, ande-
rerseits sollten drei zu diesem Zeitpunkt nicht bekannte Bietende zur Angebotsabgabe auf-
gefordert werden.  

- Der Beginn eines Vergabeverfahrens ist von Beginn an zu dokumentieren und den verga-
berechtlichen Vorschriften entsprechend durchzuführen. Das offene Verfahren ist dabei die 
Regel. Davon kann nur unter bestimmten Gründen abgewichen werden. Die Auftragswert-
grenze ist einer dieser Gründe. Für die Schätzung des Auftragswertes ist eine entspre-
chende Kostenschätzung vorzunehmen und auch zu dokumentieren. Die geschätzte Auf-
tragssumme wurde aber nicht angegeben. Es erfolgte nur der Hinweis, dass die voraus-
sichtliche Auftragssumme unter dem Schwellenwert liegt. Eine zusätzliche Bedingung für 
die Abweichung vom offenen Verfahren ist eine entsprechende Marktkenntnis des Facham-
tes. In der vorliegenden Dokumentation waren jedoch keine Bietenden benannt. 

- Die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes wurde durch ein externes Büro versandt. 
Der Versand der Unterlagen ist grundsätzlich eine Aufgabe des Fachamtes, genauso wie 
die Zuständigkeit für mögliche Rückfragen der Bietenden. Schon aus Gründen der Korrup-
tionsprävention darf der planende Architekt den Bietenden gegenüber nicht genannt wer-
den.  

- Es wurden später drei Bietende zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert, aber nur ein 
Angebot eingereicht. Es erfolgte keine Dokumentation, nach welchen Kriterien die drei po-
tentiell Bietenden ausgesucht wurden. Gerade bei einem eingeschränkten Bieterkreis sind 
die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Fachkunde besonders vor Aufforderung zur Ab-
gabe eines Angebotes zu prüfen. Ein nachträglicher Ausschluss wegen „Nichteignung“ ist 
bei dieser Vergabeart nicht möglich. Zu dieser Prüfung gehört auch, ob die Bietenden über-
haupt gewillt und zeitlich in der Lage sind, die vorgesehene Leistung zu erbringen. Da zwei 
Bietende aufgrund mangelnder Kapazitäten abgesagt haben, ist diese Prüfung zumindest 
nicht dokumentiert. 

- In den Informationen zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren ist angeführt, dass ein zwei-
stufiges Verfahren vorgesehen wurde. Die vorliegenden Unterlagen beinhalten jedoch nur 
die Stufe 1, da ein finales Angebot nicht vorliegt. Wenn das ursprüngliche Angebot zum 
finalen Angebot werden soll, muss dies zumindest dokumentiert werden. In diesem Zusam-
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menhang verwundert das RPA, dass der beauftragte externe Architekt allein mit dem Bie-
tenden verhandelt. In den Vergabeunterlagen fand sich kein Protokoll über diese Verhand-
lung und es war nicht ersichtlich, zu welchem Ergebnis diese Verhandlung geführt hat. 

- In der Auswertung werden als Grundlagen das indikative Angebot vom 28.11.2023, eigene 
Recherchen sowie die Firmenseite im Internet angeführt. Die LHK darf nur verbindliche An-
gebote berücksichtigen.  

Festzustellen bleibt, dass trotz externer Unterstützung wesentliche Grundlagen für die Durch-
führung von Vergaben fehlten. Eine vergaberechtliche Zustimmung durch das RPA konnte nicht 
erfolgen. 

Alternativ- und Wahlpositionen bei der Vergabe Hermann-Löns-Schule 

Das RPA hat im Rahmen einer vergaberechtlichen Prüfung eines Vergabevorgangs bei der 
Maßnahme Hermann-Löns-Schule im Gewerk Trockenbauarbeiten festgestellt, dass für den 
Bereich der Verkehrsflächen Gipsplattenunterdecken ausgeschrieben wurden. Als alternative 
Ausführung wurden Blähglasgranulatplatten in Form von Alternativ- und Wahlpositionen zuge-
lassen. Die Preise für diese Positionen wurden nicht einheitlich nur als Einheitspreis abgefragt, 
sondern teilweise wurde ein Gesamtbetrag für die Alternativ- und Wahlpositionen gebildet. Da-
her flossen einige Positionen aus dem Bereich der Alternativausführung in die Gesamtange-
botssumme ein und andere wiederum nicht.  

Das Fachamt entschied sich mit dem Vergabevorschlag, dass die Gipsplattenunterdecke be-
auftragt werden sollte und kürzte die Angebotssumme um die Positionen aus dem Bereich der 
Blähglasgranulatplatten. Die Gesamtangebotssumme der Firma belief sich auf 231.533,64 € 
(netto). Mit Entfall der Blähglasgranulatdecke minimierte sich die Angebotssumme auf 
114.490,39 € (netto).  

Das RPA konnte der Vergabe nicht zustimmen, da zum Zeitpunkt der Ausschreibung die Bie-
tenden nicht wussten, welche der angebotenen Leistungen tatsächlich beauftragt werden soll-
ten. Das RPA empfahl, das Vergabeverfahren aufzuheben, da die Bietenden nicht eindeutig 
erkennen konnten, welche der Positionen als Wahlposition in Frage kommen könnten, da diese 
nicht entsprechend tituliert waren. 

Stundenlohnarbeiten bei der Ausschreibung Adolf-Reichwein-Schule 

Im Rahmen einer Ausschreibung für die Adolf-Reichwein-Schule wurden Stundenlohnarbeiten 
für die Montage neuer Bauteile abgefragt. 

Es handelte sich um nachfolgende Leistungen:  

- Stahlbock als Abfangung der Deckenbalken und Stiele des Tragwerks laut Statik stellen, 

- Anlaschen von Deckenbalken, 

- Einschubbretter anbringen, 

- Quarzsand einbringen,  

- Krankosten, 

- Dachfläche für Schuttrutsche öffnen und Deckenbereiche mit Gipskarton wiederherstellen. 
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Die Leistungen hätten eindeutig und erschöpfend in einem Leistungsverzeichnis aufgeführt wer-
den müssen, was nicht erfolgte. Das RPA konnte daher der Vergabe vergaberechtlich nicht 
zustimmen, da Stundenlohnarbeiten nur in begründeten Ausnahmenfällen beauftragt werden 
dürfen.

Ergebnisse aus unterjährigen Prüfungen

Unterjährige Prüfungen aus der Verwaltungsprüfung

Prüfung von Abrechnungen im Jahr 2023

Gegenstand der Prüfungen waren hier (Jahres) -abrechnungen im Rahmen der Aufwendungen 
zu Lasten von Land und/oder Bund. Diese Aufgabe ist für das RPA verpflichtend und eine Vo-
raussetzung für die Erstattung dieser Aufwendungen.

Insgesamt 16 Abrechnungen mit einem Volumen von 248,38 Mio. € waren in 2023 zu prüfen:

Tabelle 10 Prüfung von Abrechnungen im Jahr 2023

PB Amt Gesetzliche Grund-
lage

Beschreibung Nettoabrechnungs-
summe

12 13 Sonstige Abrechnung Kieler Impfzentrum 22.321,23 €

12 24 Sonstige Zensus Kiel 2022 735.859,16 €

31-35 53 BuT Jahresabrechnung Bildung und Teilhabe 6.728.814.70 €

31-35 53 LPflegeG Abrechnung Investitionskostenpauschalen 
ambulante Pflegedienste

992.418.68 €

31-35 53 LPflegeG Abrechnung Im Rahmen der gegenseitigen 
Kostenbeteiligung (Quote)

3.565.594,16 €

31-35 53 SGB IX Ausgabemeldung nach SGB IX (Eingliede-
rungshilfe)

92.058.817,69 €

31-35 53 SGB XII Ausgabemeldung nach SGB XII 11.337.641,75 €

31-35 53 SGB IX u. SGB XII 
Ukraine

Ausgabemeldung Leistungen nach SGB IX 
u. SGB VII an Schutzsuchende aus der 
Ukraine

104.015,75 €

31-35 55 Sonstige Kostenerstattung für Herrichtung u. Betrieb 
der Notunterkünfte zur Aufnahme von uk-
rainischen Vertriebenen 

366.968,86 €

31-35 55 AsylbLG Jahresabrechnung nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz

19.586.742,10 €

31-35 55 SGB XII Jahresabrechnung der Geldleistungen 
nach dem 4. Kapitel (Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung)

54.269.670,93 €
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PB Amt Gesetzliche Grund-
lage

Beschreibung Nettoabrechnungs-
summe

31-35 55 SGB XII Quartalsabrechnungen der Geldleistungen 
nach dem 4. Kapitel (Grundsicherungen im 
Alter und bei Erwerbsminderung)

60.760.688,30 €

31-35 55 KontingentflüchtlingeJahresabrechnung der Sozialhilfeleistun-
gen für ausländische Flüchtlinge, die aus 
humanitären Gründen aufgenommen wur-
den

2.504.129,92 €

31-35 55 Kriegsopferfürsorge Jahresabrechnungen für insgesamt 8
Kreise und kreisfreie Städte

2.435.772,43 €

31-35 55 Landesblindengeld Jahresabrechnung über die zu Lasten des 
Landes entstandenen Aufwendungen an 
Landesblindengeld

608.991,73 €

31-35 55 BeRehaG Jahresabrechnung der Ausgleichsleistun-
gen nach § 8 des Beruflichen Rehabilitie-
rungsgesetzes für 5 kommunale Träger für 
2022 und für 2023

22.161,46 €

Gesamt:  248.379.375,47 €

Bei den Abrechnungen gab es keine wesentlichen Beanstandungen. Über die Jahresrechnung 
nach AsylbLG wird in Kapitel 7.1.6 und über die Abrechnung der Aufwendung für die Einrichtung 
von Notunterkünften in Kapitel 7.1.5 gesondert berichtet.

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Gegenstand der Prüfung waren Verwendungsnachweise für Zuwendungen, die die LHK erhält. 
Bestimmt bei der Verwendung der Fördermittel der Zuwendungsgeber als Auflage im Zuwen-
dungsbescheid oder -vertrag, dass die „unabhängige Prüfungseinrichtung" des Zuwendungs-
empfängers den Verwendungsnachweis zu prüfen hat, wird diese Aufgabe bei der LHK durch 
das RPA wahrgenommen. Dies gilt auch, wenn Zuwendungsempfängerin eine Anstalt des öf-
fentlichen Rechts ist, für die das RPA ebenfalls die unabhängige Prüfungseinrichtung ist.

Tabelle 11 Prüfung von Verwendungsnachweisen im Jahr 2023

Maßnahme Förderzweck Volumen und För-
derungsanteil

Gefördert 
durch

Zust. Organisati-
onseinheit

Aufbau und Er-
richtung eines 
Landeszentrums 
für e-Sport und 
Digitalisierung 
(LEZ-SH)

Aufbau und Einrich-
tung des LEZ SH

190.000 € (100 %) Land SH OB.W

Fachaustausch 
zwischen der 
LHK und der 
Stadtverwaltung 

Ortak – Deutsch-Tür-
kische Initiative zur 

5.942,22 € (90 %) Engagement 
Global 
gGmbH

Büro SP
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Maßnahme Förderzweck Volumen und För-
derungsanteil

Gefördert 
durch

Zust. Organisati-
onseinheit

Samsun zum 
Thema Entwick-
lung eines zu-
kunftsträchtigen 
Radwegsystems 
in Samsun

Förderung des kom-
munalen Fachdialo-
ges

Nationale Klima-
schutzinitiative 
KSI: Sanierung 
der Innenbe-
leuchtung der 
Radsredderhalle 
der LHK 

Hocheffiziente Innen-
und Hallenbeleuch-
tung 

Zuwendungsfähige 
Gesamtausgaben 
71.167,81 €

Förderanteil (45%)= 
32.025,51 €

Zukunft Um-
welt Gesell-
schaft 
gGmbH

Immobilienwirt-
schaft 

Entwicklung Ge-
werbeflächen 
Friedrichsort –
Baustein 1: Mo-
dernisierung des 
Gleisanschlusses

Förderung aus dem 
Landesprogramm 
Wirtschaft /2014-
2020) mit den Mitteln 
der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesse-
rung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“

1.480.994,45 € 
(80%)

IB.SH Tiefbauamt

Geplante Vertragsänderungen zulasten der LHK

Im Berichtsjahr erhielt das RPA im Rahmen der Einsichtnahme in eine nichtöffentliche Be-
schlussvorlage Kenntnis von einer geplanten Vertragsanpassung eines laufenden Pachtvertra-
ges zwischen der Pächterin und der LHK, bei der unter anderem auf die jährlichen Pachtzah-
lungen an die LHK verzichtet werden sollte. 

Für den Verzicht auf die Pachteinnahmen argumentierte das zuständige Fachamt damit, dass 
Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen dadurch besser geplant und durchgeführt 
werden könnten, wovon auch die LHK profitiere, da sämtliche Investitionen in das Eigentum der 
LHK übergingen. 

Der Ansatz sowie das Vorgehen, welches für diese Vertragsanpassung gewählt wurde, sind für 
das RPA im Hinblick auf die Haushaltslage der LHK insbesondere aus folgenden Gründen nicht 
nachvollziehbar:

- Bevor die LHK auf Pachteinnahmen verzichtet und die Pächterin begünstigt wird, sind von 
dieser aus Sicht des RPA vorrangig andere Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen 
Ertragslage zu prüfen (z. B. preisliche Diversifikation zur Staffelung des Leistungsangebots 
hinsichtlich des Nutzungsumfangs und der Örtlichkeit). 

- Bei dem Verzicht auf die Pachteinnahmen handelt es sich nach Auffassung des RPA um 
eine Zuwendung, die sowohl der städtischen Zuwendungsrichtlinie als auch unter Umstän-
den dem europäischen Beihilferecht unterliegen könnte. 
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- Da weder der Vertrag noch die Vertragsanpassung Einflussmöglichkeiten der LHK bei den 
Instandhaltungsentscheidungen vorsah, nimmt sich die LHK selbst die Mitbestimmungs-
möglichkeit, wenn es darum geht, strategische Ziele der LHK zu fördern und die Pachtanla-
gen z. B. klimafreundlicher oder effizienter zu gestalten. Dies könnte unter anderem dazu 
führen, dass die teilweise aus Mitteln der LHK getätigten Investitionen nicht zwingend im 
Sinne der LHK sein könnten.

Die Beschlussvorlage wurde nach aktuellem Kenntnisstand zurückgezogen. Das RPA begrüßt, 
dass die in der Stellungnahme des RPA aufgeführten Sachverhalte einer Prüfung durch das 
Fachamt unterzogen werden. 

Das RPA weist allgemein darauf hin, dass Anpassungen von laufenden Verträgen zulasten der 
LHK in der Regel nur in höchst seltenen Ausnahmefällen vorgenommen werden dürfen. Durch 
derartige Anpassung verschiebt sich das wirtschaftliche Gleichgewicht zulasten der LHK. Re-
gelmäßig wird dies dazu führen, dass die Leistungen neu zu vergeben sind.

Prüfung des Kieler Woche Abschlussfest 

Im Berichtsjahr wurde das Abschlussfest der Kieler Woche einer Prüfung durch das RPA unter-
zogen. Der Sachverhalt stellte sich dabei wie folgt dar: 

Das Referat Kieler Woche richtete am 30.06.2023 zwischen 18:00 Uhr und 24:00 Uhr ein Ab-
schlussfest für die Helfenden bei der Umsetzung der Kieler Woche aus. Das Abschlussfest fand 
in den Räumlichkeiten der Wunderino-Arena statt. Die Gesamtkosten der Veranstaltung belie-
fen sich auf 28 T€. Davon entfallen 80 % der Gesamtkosten auf das Catering. Die restlichen 
Kosten verteilen sich auf die Saalmiete, den DJ, die Ton- und Lichttechnik sowie eine Fotobox. 
Eingeladen wurden ehrenamtlich Helfende, Personen, die im beruflichen Kontext mit der Pla-
nung und Durchführung Kieler Woche in Verbindung stehen, Mitarbeitende der Stadtverwal-
tung, die ganz erheblich zum Gelingen der Kieler Woche mit ihrem erhöhten persönlichen Ein-
satz beigetragen haben sowie Repräsentierende. An der Veranstaltung nahmen ungefähr 450 
Personen teil. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden waren Mitarbeitende der LHK, die weite-
ren Teilnehmenden setzten sich aus den anderen Personenkreisen zusammen.

Das RPA kann grundsätzlich nachvollziehen, dass eine Abschlussveranstaltung als Danke-
schön insbesondere für die ehrenamtlich Mitarbeitenden ausgerichtet wird, da die Durchführung 
der Kieler Woche auf zahlreiche Helfende und deren reibungsloses Zusammenwirken angewie-
sen ist. Das RPA vertritt in diesem Zusammenhang zudem die Auffassung, dass betriebsinterne 
Veranstaltungen aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Akteure hierfür nicht ausreichend sind, 
da Personen die Möglichkeit gegeben werden sollte, sich kennenzulernen, auszutauschen und 
vernetzen zu können. 

Unabhängig davon sind nach Auffassung des RPA bei derartigen Veranstaltungen die Haus-
haltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu berücksichtigen. Insbesondere die 
Bewirtung von Mitarbeitenden im Arbeitskontext ist dabei kritisch zu sehen. Im konkreten Fall 
lässt sich die Veranstaltung jedoch nicht in interne Mitarbeitende und externe Dritte aufteilen. 

Im Ergebnis gelangt das RPA zu der Feststellung, dass die Abschlussveranstaltung in der kon-
kreten Umsetzung den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit widerspricht. Der 
Teilnehmendenkreis der Mitarbeitenden der LHK ist daher zukünftig einer eingehenden Prüfung 
zu unterziehen und auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Zudem sind die Kosten 
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durch eine Anpassung des Konzeptes, z. B. über die Ausrichtung der Veranstaltung im Ratss-
aal, auf städtischen Grundstücken sowie durch eine Einschränkung des Cateringangebots, zu 
reduzieren.  

Das Referat Kieler Woche teilte gegenüber dem RPA mit, dass es die Veranstaltung kritisch 
hinterfragt habe und eine Reduzierung des Umfangs der Veranstaltung sowie der damit ver-
bundenen Kosten anstrebe. Dies wird seitens des RPA begrüßt.

Abrechnung der Kosten der Notunterkünfte (NU) für Schutzsuchende aus 
der Ukraine – NU Stresemannplatz und NU Falkenhorst

Am 07.03.2023 legte das Amt für Wohnen und Grundsicherung dem RPA zwei Erstattungsan-
träge für die der LHK für die Errichtung und den Betrieb der Notunterkünfte (NU) für Schutzsu-
chende aus der Ukraine entstandenen Kosten vor. Diese betrafen die im Neuen Rathaus kurz-
fristig errichtete NU Stresemannplatz sowie das vorzeitig in Betrieb genommene Ostsee Ju-
genddorf Falckenstein (NU Falkenhorst). 

Abrechnungsgrundlage war der Erlass des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senio-
ren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein zur Übernahme der den 
Kreisen/kreisfreien Städten bei der Herrichtung und Betrieb der Notunterkünfte zur Aufnahme 
von ukrainischen Vertriebenen entstandenen Kosten vom 07.11.2022. Danach übernahm das 
Land belegungsunabhängig die Kosten, die den Kommunen für die Errichtung, Ausstattung und 
Betrieb der kommunalen Notunterkünfte in der Zeit vom 10.03.2022 bis zum 09.05.2022 ent-
standen sind. Zudem wurden im Einzelfall bis zum 31.12.2022 nachweislich entstandene, un-
vermeidbare und dargelegte Kosten erstattet. 

Erstattungsfähig nach Ziffer 4 des Erlasses waren Herrichtungskosten (Erstinstandsetzungs-
und/oder Erschließungsmaßnahmen) sowie Kosten für Ausstattung und Betrieb der Unterkunft, 
die notwendig und angemessen waren, um die Liegenschaft zur Unterbringung von Vertriebe-
nen aus der Ukraine nutzen zu können. Kosten waren nach dem Erlass notwendig und ange-
messen, wenn sie 

- im Hinblick auf die vorgesehene Nutzung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirt-
schaftlichkeit zwingend aufgebracht werden mussten,

- hinsichtlich des Nutzungszwecks und der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berück-
sichtigung der so entstehenden Unterbringungsplätze sowie der Gesamtkosten nicht unver-
hältnismäßig waren und 

- und die Herrichtungsmaßnahmen sowie die Ausstattung und der Betrieb der Unterkünfte 
nicht auf andere Weise hätten kostengünstiger vorgenommen werden können.

Nach Ziffer 7 des Erstattungserlasses war die Abrechnung mit einem Prüfvermerk des RPA zu 
versehen.

In den vorgelegten Abrechnungen für die vorübergehend betriebenen NU beliefen sich die Er-
stattungssummen für die NU Stresemannplatz auf 159 T€ (Abrechnungszeitraum 11.03.2022 –
03.05.2022) und für die NU Falkenhorst auf 210 T€ (Abrechnungszeitraum 23.03.2022 –
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18.04.2022). Grundlage der Abrechnungen war im Wesentlichen die durch die Feuerwehr der 
LHK (Amt 13) an das Amt 55 übersandte Kostenaufstellung über insgesamt 350 T€.  

Die Prüfung des Erstattungsantrages für die NU Stresemannplatz ergab keine Beanstandungen 
seitens des RPA und wurde testiert. Die Abrechnung der Kosten für die NU Falkenhorst war 
dagegen nicht vollumfänglich nachvollziehbar.  

Probleme bereiteten hier zum einen die abgerechneten Reinigungskosten (Grundreinigung und 
Unterhaltsreinigung / 3 x wöchentlich). Die NU Falkenhorst wurde nach den vorliegenden Un-
terlagen ab dem 01.03.2022 kurzfristig instandgesetzt und bis zum 18.04.2022 für die über-
gangsweise Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine betrieben. Die LHK hatte der 
beauftragten Reinigungsfirma Rechnungen für die Monate März bis einschließlich Juni 2022 
von insgesamt 15 T€ erstattet, obwohl die NU ab dem 19.04.2022 nachweislich nicht mehr 
genutzt wurde. Auf Nachfrage des RPA teilte die Feuerwehr schließlich schriftlich mit, dass 
durch einen internen Fehler die Beauftragung der Reinigungsfirma nicht formgerecht gekündigt 
worden sei, so dass die Firma die Reinigung länger abrechnen konnte als notwendig. Der Er-
stattungsantrag beim Land für die NU Falkenhorst wurde entsprechend um die für die Zeit ab 
dem 19.04.2022 bis 30.06.2022 abgerechneten Reinigungskosten gekürzt. Der Restbetrag von 
5 T€ ging zu Lasten der LHK. 

Zum anderen waren in der zu prüfenden Abrechnung der NU Falkenhorst die Höhe sowie der 
Abrechnungszeitraum (15.03.2022 bis 08.05.2022) der durch den Betreiber Kieler Jugenderho-
lung e. V. gegenüber der LHK in Rechnung gestellten Kosten von 36 T€ nicht vollständig nach-
vollziehbar. Dies betraf insbesondere die abgerechneten Heizölkosten von 27 T€ (19.600 l), 
Nebenkosten von 7 T€ und Personalkosten von 3 T€. Die Häuser in der NU Falkenhorst wurden 
ab 15.03.2022 freigehalten und beheizt. Die dortige Unterbringung von Geflüchteten erfolgte 
vom 23.03.2022 bis zum 18.04.2022.  

Auf Nachfrage bestätigte der Dezernent für Soziales, Gesundheit, Wohnen und Sport schriftlich 
gegenüber dem RPA, dass die Höhe der Rechnungstellung auf einer mündlichen Vereinbarung 
zwischen ihm und dem Vorsitzenden der Kieler Jugenderholung e. V. basierte und zutreffend 
abgerechnet sei. Die Zusage der Kostenüberahme beinhaltete ebenfalls die Dauer des Abrech-
nungszeitraums.  

Das RPA sieht es als problematisch an, dass im vorliegenden Fall keine schriftlichen Vereinba-
rungen zwischen der LHK und dem Betreiberverein bestanden. Im Hinblick auf die akute Notsi-
tuation, in der sich die Beteiligten befanden und in der unverzüglich Maßnahmen ergriffen wer-
den mussten, ist es aus Sicht des RPA nachvollziehbar, dass für die LHK nachteilige Verträge 
geschlossen werden oder nicht sämtliche Formalitäten eingehalten werden können. Dennoch 
sollte der wesentliche Inhalt des Vertrages zur besseren Nachvollziehbarkeit schriftlich fixiert 
werden.  

Im Ergebnis wurde der LHK der Rechnungsbetrag der Kieler Jugenderholung von insgesamt 
36 T€ nur zu einem Anteil von 18 T€ durch das Land erstattet, da der abgerechnete Zeitraum 
von sieben Wochen den Zeitraum der tatsächlichen Unterbringung von Geflüchteten deutlich 
überstieg. 
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Abrechnung von Aufwendungen für Asylsuchende nach dem AsylbLG mit 
dem Land SH für das Jahr 2022

Die Erstellung der jährlichen Abrechnung der Aufwendungen nach dem AsylbLG mit dem Land 
obliegt dem Amt für Wohnen und Grundsicherung. Die Zuordnung der Aufwendungen und Er-
träge zu den untergebrachten Personengruppen und Unterbringungsarten und mithin die Er-
mittlung der abrechnungsfähigen Asylkosten gestalten sich seit 2015 schwierig.

Hinsichtlich der verschiedenen Faktoren, die seither die Kostenermittlung und die Zuordnung 
der Kosten nachhaltig und dauerhaft erschweren, wird auf die Ausführungen in den Schlussbe-
richten des RPA der letzten Jahre verwiesen. Die im Schlussbericht 2022 (Seite 54 ff.) aufge-
führten vielfältigen Problematiken bestehen weitestgehend fort.

Darüber hinaus wurde die Erstellung der Jahresrechnung 2022 durch eine neu hinzugetretene 
Lagerhaltungsproblematik erschwert. Ausgelöst durch die Ukraine-Krise war seit März 2022 
kurzfristig eine Vielzahl Geflüchteter durch die LHK unterzubringen und auszustatten. Um dies 
zu gewährleisten, erfolgte der Einkauf der persönlichen Erstausstattungen sowie von Einrich-
tungsgegenständen und Verbrauchsmaterialien durch verschiedene Bereiche: Amt 55, Amt 60 
und beauftragte Betreuungsträger (Christlicher Verein, AWO, Diakonie und DRK). Die Ausgabe 
erfolgte ebenfalls durch verschiedene Organisationseinheiten: Amt 55.6 (Flüchtlingsunterbrin-
gung) und Amt 55.2 (Wohnungslosenunterbringung) sowie die vier Betreuungsträger.

Im Rahmen der Erstellung der Asylabrechnung 2022 stellte das Fachamt beim Abgleich der 
getätigten Einkäufe (Hausrat, Matratzen, Bettwäsche, etc.) mit der Anzahl der Anspruchsbe-
rechtigten einen Überhang von über 1.000 Erstausstattungen fest. Eine Erstausstattung kostete 
im Jahr 2022 104,57 €. Ursächlich hierfür könnte sein, dass entweder Anspruchsberechtigte 
mehrfach ausgestattet oder/und nicht Anspruchsberechtigte ausgestattet wurden. Zudem könn-
ten sich auch Altbestände in den Lagern befunden haben oder aktuell noch Lagerbestände 
vorhanden sein. Der Überhang wurde im Ergebnis nicht aufgeklärt. Dieser Umstand macht je-
doch für die Zukunft deutlich, dass zum einen Einkäufe künftig ausschließlich durch die LHK 
getätigt werden sollten, zumal die LHK zu günstigeren Konditionen einkauft als die Betreuungs-
träger. Zum anderen ist künftig im Bereich Ausgabe und Verbrauch eine auswertbare Trennung 
zwischen dem Asylbereich (55.6) und der Wohnungslosenunterbringung (55.2) zu gewährleis-
ten.

Der im Schlussbericht 2022 beschriebene Handlungsbedarf, dass den Mitarbeitenden des 
Fachamtes umfassende Filterrechte in Infoma newsystem eingerichtet werden müssen, wurde 
nach Angaben des Fachamtes für das Jahr 2024 umgesetzt. Eine Auswertung durch das RPA 
ist demnach zukünftig nicht mehr erforderlich.

Die Asylabrechnung für das Jahr 2022 wurde im September 2023 beim Land eingereicht. Der 
LHK wurden im Ergebnis 810 T€ erstattet. Die Abgabefrist vom 30.06.2023 konnte seitens der 

Handlungsbedarf

Aus Sicht des RPA ist eine Lagerhaltung zu installieren, die es zulässt, die Einkäufe und 
Ausgabe der Materialien zu überwachen und Personen zuzuordnen. Ein geeignetes Bewirt-
schaftungsprogramm könnte Abhilfe leisten.
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LHK wiederholt nicht eingehalten werden, da keiner der vier beauftragten Betreuungsträger 
seine Kostenaufstellungen vertragsgemäß zum 31.03.2023 der LHK vorlegte. Ein Träger 
reichte die erforderlichen Unterlagen nach mehrfachen Erinnerungen erst Mitte Juni 2023 ein.
Zukünftig sollte das Fachamt dafür Sorge tragen, dass die Träger die Kostenaufstellung fristge-
mäß vorlegen. 

Entwicklung der Gesamtaufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Asyl-
bewerbern sowie die Durchführung des AsylbLG im Jahr 2023 

Wie bereits in den vergangenen Schlussberichten dargestellt, steigen die Gesamtaufwendun-
gen und die Höhe des Eigenanteils der LHK im Bereich der Hilfen für Asylsuchende weiter an. 

Der nachfolgenden Grafik ist zu entnehmen, wie sich diese Entwicklung in 2023 fortgesetzt hat:

Im Jahr 2023 sind die Gesamtaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um weitere 2,53 Mio. € 
auf insgesamt 38,23 Mio. € gestiegen. Die Erträge liegen im Bereich des Vorjahresniveaus 
(25,69 Mio. €). Mithin ist der Eigenanteil der LHK (Gesamtaufwendungen abzüglich aller Er-
träge) an diesen Hilfen von 10,42 Mio. € in 2022 auf 12,55 Mio. € in 2023 weiter gestiegen.

Die Anzahl der Asylsuchenden ist hingegen im Berichtsjahr erstmals seit 2018 auf 1.451 Per-
sonen (Jahresdurchschnitt 2023) zurückgegangen. Dementsprechend sind die gezahlten Leis-
tungen nach dem AsylbLG von 19,75 Mio. € in 2022 auf 17,36 Mio. € in 2023 gesunken (14 %).

Der Anstieg der Aufwendungen sowie des Eigenanteils der LHK wird insbesondere durch die 
nachfolgenden Aufwandsarten beeinflusst: 

Tabelle 12 erhöhte Aufwandspositionen

2022 2023 Anstieg 

Zuschüsse Betreuungsträger 4,94 Mio. € 6,50 Mio. € 32 %

Sicherheitsdienstleistungen 2,91 Mio. € 4,55 Mio. € 56 %

Gebäudereinigung 0,60 Mio. € 1,04 Mio. € 74 %

Personalkosten LHK 1,27 Mio. € 1,54 Mio. € 21 %
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Die Zuschüsse an die Betreuungsträger für die Betreuung der im Stadtgebiet untergebrachten 
Flüchtlinge, die Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen sowie die Personalkosten der 
LHK sind nicht erstattungsfähig und gehen vollständig zu Lasten der LHK. Von den Reinigungs-
kosten des Vorjahres (600 T€) wurden durch das Land über die Asylabrechnung anteilig 89 T€ 
erstattet, der Restbetrag ist ebenfalls durch die LHK zu tragen. Seit 2022 hat die LHK weitere 
Gemeinschaftsunterkünfte im Stadtgebiet hergerichtet und in Betrieb genommen. Zudem wur-
den von der LHK weitere Ersatzwohnungen für die Unterbringung von Asylsuchenden ange-
mietet, da anerkannte Asylsuchende aufgrund des Wohnungsmangels weiterhin im städtischen 
Wohnraum verbleiben. Mithin sind die Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen, Reini-
gung und Betreuung wiederum gestiegen.   

Hinsichtlich der stetig steigenden Betreuungskosten empfahl das RPA im Schlussbericht 2022, 
das Ziel des seit dem 01.01.2021 gültigen Konzeptes des Amtes 55 zur Reduzierung des Be-
treuungsumfanges weiter zu verfolgen. So sollte aus Sicht des RPA insbesondere die Betreu-
ung der seit Jahren durch die LHK untergebrachten Personen gemindert und mithin eine Sen-
kung der Betreuungskosten erreicht werden. Entsprechende Regelungen sollten mit den Be-
treuungsträgern getroffen und ggf. die Zuwendungsbescheide der LHK angepasst werden. 

Das Fachamt teilte auf Nachfrage des RPA diesbezüglich mit, dass der von der LHK zu Grunde 
gelegte Betreuungsschlüssel für die Betreuung von geflüchteten Menschen nach bisherigen 
Erkenntnissen angemessen sei, um das Zusammenleben unterschiedlicher Menschen mit un-
terschiedlichen Herkunfts- und Fluchtgeschichten sicherzustellen und eine Integration in Kiel zu 
ermöglichen. Gleichermaßen sei der Schlüssel geeignet, um abgelehnte, aber geduldete, Per-
sonen zu unterstützen. Das Grundproblem sei aus Sicht des Fachamtes weniger der Betreu-
ungsschlüssel, sondern die Anzahl der zu betreuenden Personen und der mangelnde Abfluss 
in eigenen Wohnraum aufgrund des begrenzten Wohnungsmarktes. Solange der Verbleib in 
Gemeinschaftsunterkünften und Stadtwohnungen im vorliegenden Umfang erforderlich sei, 
könne auch der Betreuungsumfang nicht gesenkt werden.  

Das RPA nimmt die Ausführungen des Fachamtes zur Kenntnis.  

Wie bereits im vorstehenden Diagramm dargestellt, sind die Erträge aus Erstattungen des Lan-
des im Berichtsjahr um 2,10 Mio. € auf 16,24 Mio. € gesunken. Im Gegensatz zum Vorjahr 
waren die Schutzsuchenden aus der Ukraine in 2023 ganzjährig nutzungsgebührenpflichtig. 
Dadurch sind die Erträge aus Nutzungsgebühren für die Unterbringung in städtischem Wohn-
raum von 6,21 Mio. € in 2022 auf 7,84 Mio. € in 2023 gestiegen.  

Im Schlussbericht 2022 hat das RPA angeregt, dass die Gebührensatzung für Gemeinschafts-
unterkünfte und Ersatzwohnungen zur Unterbringung von Spätaussiedlern, Asylbewerbern und 
ausländischen Flüchtlingen vom 10.01.2020 des Amtes 55 überarbeitet werden sollte, da die 
Nutzungsgebühren der Höhe nach bisher nur einen Teil der durch den Aufenthalt verursachten 
Kosten in den Unterkünften decken. Der Kostendeckungsgrad ist durch die Kostensteigerungen 
und Inflation der letzten Jahre (Energiekosten, Nebenkosten, Kosten für Handwerker und 
Dienstleistungen, etc.) weiter gesunken. 

Das Fachamt teilte auf Nachfrage hierzu mit, dass die Nutzungsgebührensatzung für den Asyl-
bereich (55.6) im Jahr 2024 überarbeitet werde. Die personelle Situation in der Abteilung 55.6 
habe sich verbessert. Durch die Implementierung eines Fachverfahrens im Unterbringungsbe-
reich sei es darüber hinaus seit kurzem möglich, Änderungen der Gebühren kurzfristig anzu-
passen. Die geänderte Nutzungsgebührensatzung für den Asylbereich werde den Gremien im 
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Jahr 2024 vorgelegt. Eine zunächst geplante einheitliche Gebührensatzung für den Asylbereich 
und die Wohnungslosenunterbringung wird hingegen nicht umgesetzt. Das Fachamt begründet 
dies damit, dass eine Angleichung der Nutzungsgebührensatzung für beide Bereiche aufgrund 
der Unterschiedlichkeit der Einrichtungen schwer darstellbar sei. 

Das RPA begrüßt das Vorhaben und die Bemühungen des Fachamtes zur Überarbeitung der 
Nutzungsgebührensatzung für den Asylbereich. 

Prüfung der Kassen der LHK

Prüfung der Stadtkasse durch das RPA 

Gem. § 116 GO SH und § 34 Abs. 5 S. 1 GemHVO SH wurde eine unvermutete Prüfung des 
Kassenbarbestandes der Stadtkasse sowie des Tagesabschlusses durchgeführt. Dabei bilde-
ten die Kontrolle der Bestände der Barkasse und des registrierten Tagesabschlusses den 
Schwerpunkt. Zusätzlich wurden stichprobenartig die ordnungsgemäße Buchung von Ein- und 
Auszahlungsbelegen sowie die Bestände des Verwahrgelasses geprüft. Dabei haben sich keine 
Beanstandungen ergeben.

Prüfung der Nebenkassen durch das RPA

Entsprechend den Bestimmungen nach § 34 Abs. 3 GemHVO SH und § 24 der DuGA Fibu sind 
bei der LHK durch das Amt für Finanzwirtschaft Zahlstellen und Geldannahmestellen eingerich-
tet und es werden Handvorschüsse gewährt. Gemäß § 34 Abs. 5 S. 2 GemHVO SH und § 39 
Abs. 3 der DuGA Fibu SH sind jede Zahlstelle und die Handvorschüsse unvermutet zu prüfen.

Im Berichtsjahr verfügte die LHK über 210 Handvorschüsse, Geldannahmestellen und Zahlstel-
len mit einem Gesamtvolumen von 167 T€ (Stand 31.12.2023). 

In 2023 hat das RPA insgesamt 53 Geldannahmestellen und Handvorschüsse mit einem Ge-
samtvolumen von 16 T€ unvermutet geprüft. Die Handvorschüsse bezifferten sich auf Werte 
zwischen 25 € bis 1.600 €. Die Prüfungen erfolgten vor Ort und umfassten im Wesentlichen die 
Kassenbestände, die Kassenbücher, die vorgelegten Belege, die Abrechnungen, die fachamts-
internen Prüfvermerke sowie die teilweise vorhandenen Kassensysteme und Geschäftsanwei-
sungen.

Dabei wurden in zwölf Fällen Differenzen in Form von Kassenfehlbeträgen oder Kassenüber-
schüssen zwischen 0,08 € und 28,60 € festgestellt. Die weiteren Beanstandungen betrafen zum 
einen die Führung der Kassenbücher (16). Zum anderen gab es Beanstandungen hinsichtlich 
der Benennung der Kassenführenden und/oder der stellvertretenden Kassenführenden (19). In 
diesen Fällen lagen falsche oder auch keine Vollmachten für die Kassenführung bzw. stellver-
tretende Kassenführung vor. 

Im Rahmen der Kassenprüfungen in 2023 wurde wie im letzten Jahr festgestellt, dass in einem 
Fall für Einkäufe im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit eine private Bonus- /Kundenkarte (Pay-
back-Karte) eingesetzt wurde. Dabei werden gewährte Vergünstigungen jeweils auf dem priva-
ten Bonus- oder Kundenkonto verbucht. Dies ist unzulässig. Das RPA verweist hierzu auf die 
Ausführungen im Schlussbericht 2022 (Seite 74) sowie auf die Hinweise des Personal- und 
Organisationsamtes im Binnenblick Nummer 12/2022 (Seite 6). 
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Darüber hinaus gab es fortan vereinzelt Probleme dahingehend, dass über die Bestellungen 
eines Kassenführenden und eines stellvertretenden Kassenführenden hinaus weiteren Mitar-
beitenden Zugriff auf einen Handvorschuss gewährt wird. Hierfür werden meist organisatorische 
Gründe angeführt. Dies ist unzulässig. Das RPA weist darauf hin, dass gemäß § 5 der Ge-
schäftsanweisung der LHK über die Einrichtung und Verwaltung von Handvorschüssen vom 
07.05.2008 ausschließlich die vorgenannten Bevollmächtigen zur Kassenführung berechtigt 
sind. Die durchgeführten Kassenprüfungen haben gezeigt, dass ein Abweichen von dieser Re-
gelung gelegentlich zu nicht aufklärbaren Differenzen und unzureichender Kassenführung führt. 
Hierfür tragen nach § 5 Abs. 2 der Geschäftsanweisung der Kassenführende und der stellver-
tretende Kassenführende die Verantwortung.

Abweichendes gilt für Geldannahmestellen (z. B. Büchereien, Museen, Schwimmhalle, etc.). 
Gemäß § 24 Abs. 3 DuGA Fibu kann die Amtsleitung für die Annahme von Einzahlungen wei-
tere Personen zur Geldannahme berechtigten, die nicht Mitarbeitende sein müssen. Diese müs-
sen entsprechend schriftlich bevollmächtigt werden. Zudem sollten die Errichtung und der Ge-
schäftsgang der Geldannahmestellen in einer besonderen Geschäftsanweisung für die jewei-
lige Zahlstelle geregelt werden.

In 2023 wurden insgesamt vier Handvorschüsse gestohlen, wovon zwei Handvorschüsse im 
Rahmen von Einbrüchen entwendet wurden. In den anderen beiden Fällen erfolgte ein Dieb-
stahl ohne Einbruchsspuren. Diebstähle werden stets durch das betroffene Fachamt bei der 
Staatsanwaltschaft oder der Polizei zur Anzeige gebracht. Darüber hinaus konnte in einem wei-
teren Fall der Verbleib eines Handvorschusses im Jugendamt nicht aufgeklärt werden, da die 
verantwortliche Person nicht mehr bei der LHK beschäftigt ist. Die entstandenen Fehlbeträge 
von insgesamt 740,40 € wurden durch das Amt für Finanzwirtschaft ausgeglichen. 

Jährliche Prüfpflicht der Nebenkassen durch die Fachämter

Gemäß § 9 Abs. 1 und 2 der Geschäftsanweisung der LHK über die Einrichtung und Verwaltung 
von Handvorschüssen sind die Kassen- und Buchführung der Handvorschüsse und Geldan-
nahmestellen mindestens einmal im Jahr unvermutet durch die jeweilige Amtsleitung oder durch 
eine von ihr zu bestimmende erfahrene und zuverlässige Person zu prüfen. Auf diese jährliche 
Prüfpflicht weist das RPA die Fachämter in den Schlussberichten seit 2019 hin. Darüber hinaus 
erfolgt seither jährlich eine Abfrage durch das RPA bei den betroffenen Fachämtern, ob die 
amtsinternen Kassenprüfungen durchgeführt wurden.

Im Berichtsjahr 2023 kamen erstmals alle Fachämter der LHK ihrer jährlichen Prüfpflicht nach.

Verwaltungsgebührensatzung

Ende des Jahres 2022 erhielt das RPA vom Personal- und Organisationsamt den Entwurf der 
Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung zur Stellungnahme. Die hier betrachtete Ände-
rung bezog sich auf eine Gebührenerhöhung des Amtes für Gesundheit für die 2. Leichenschau. 
Konkret sollten die Kosten für diese Leistung von 79,00 € auf zuletzt 91,00 € erhöht werden. 
Zur Gebührenkalkulation des Amtes für Gesundheit haben sich einige Nachfragen und Anmer-
kungen ergeben, die dem Amt für Gesundheit mitgeteilt wurden.



Schlussbericht Haushaltsjahr 2023 Landeshauptstadt Kiel 73

Gebühren können entweder nach Zeitaufwand bemessen oder ein fester Satz bestimmt wer-
den. Bei der Bemessung nach Zeitaufwand sind sinnvolle Taktungen zu bilden (z. B. 15 Minu-
ten). Das Fachamt hat sich vorliegend für einen festen Satz entschieden. Bei der Kalkulation 
dieser Gebühr hat das Fachamt zwar Zeiteinheiten berechnet, diese aber in einem nicht mehr 
vertretbaren Rahmen pauschaliert in die Berechnung der Gebühr einbezogen. Aus Sicht des 
RPA kam es dadurch zu einer Verletzung des Kostenüberschreitungsverbotes als eine der bei-
den Ausprägung des Kostendeckungsprinzips (§ 5 Abs. 2 Satz 3 KAG SH i. V. m. 
§ 249 Abs. 4 Satz 2 LVwG SH). Die vom Amt für Gesundheit kalkulierte Gebühr wäre deutlich 
geringer, wenn sie anhand der ermittelten, deutlich niedrigeren durchschnittlichen Zeiteinheiten 
pro Amtshandlung berechnet würde und führt aus Sicht des RPA zur Rechtswidrigkeit. In die-
sem Zusammenhang hat das RPA dem Amt für Gesundheit empfohlen auch die aktuellen, wei-
teren Gebühren zu überprüfen. Aufgrund der vom Rechnungsprüfungsamt geäußerten Beden-
ken gegen die Gebührenkalkulation wurde die entsprechende Beschlussvorlage 
(Drs. 0244/2023) im Mai 2023 zurückgezogen.

Neufassung der Hundesteuersatzung und Zweitwohnungssteuersatzung

Im Juli 2023 erreichten das RPA jeweils eine Beschlussvorlage zur Neufassung der Hunde- und 
der Zweitwohnungssteuersatzung vom Amt für Finanzwirtschaft mit der Bitte um Kenntnis-
nahme. Es war vorgesehen, die jeweilige Eingangsformel der Satzungen aus Gründen der 
Rechtssicherheit im Hinblick auf das satzungsrechtliche Zitiergebot anzupassen. Auf Hinweis 
des RPA unter Bezugnahme auf Anmerkungen aus einer Prüfungsmitteilung des Landesrech-
nungshofes vom 23.03.2023i wurden die jeweiligen Eingangsformeln noch weiter präzisiert und 
§ 13 der Hundesteuersatzung, der Hundebestandsaufnahmen zum Inhalt hatte, ersatzlos ge-
strichen. Nicht gefolgt wurde hingegen den Anmerkungen des RPA zu

- alternativen Handlungsoptionen für mehr Steuerehrlichkeit im Bereich der Hundesteuer an-
stelle von Hundebestandsaufnahmen (wie z.B. verstärkte Information der Einwohnerschaft 
und/oder Schwerpunktbereichskontrollen beispielsweise durch den Kommunalen Ord-
nungsdienst) und 

- einer Prüfung und Einschränkung der weitgehenden und überdurchschnittlichen Steuerer-
mäßigungs- und -befreiungstatbestände (§§ 6 ff. Hundesteuersatzung) angesichts der da-
mit einhergehenden Einnahmeverluste und Haushaltsbelastungen im Hinblick auf die Haus-
haltslage.

Die Satzungen wurden in der Novembersitzung von der RV beschlossen (Drs. 0996/2023 und 
0997/2023).

Einführung von PayPal

Im Juli 2023 setzte das Amt für Finanzwirtschaft das RPA darüber in Kenntnis, dass das ePay-
ment-Angebot auf ausdrücklichen Wunsch des Oberbürgermeisters und der Stabsstelle Digita-
lisierung (OB.D) nunmehr um PayPal erweitert werden solle.
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Hierzu hat das RPA Ende 2023 Stellung genommen und angemerkt, dass vor der Einführung 
von PayPal einige Aspekte zu prüfen seien. Hierzu zählten insbesondere: 

- die Wirtschaftlichkeit, 

- die Vergaberechtsrelevanz, 

- die Möglichkeit, durch die freiwillige Nutzung der Zahlungsverfahren zusätzlich entstehende 
Kosten an die Zahlenden weiterzugeben bzw. auf die Zahlenden umzulegen, 

- das Erfordernis einer Entscheidung durch die Selbstverwaltung und 

- die Möglichkeit, die eingehenden Zahlungen mit vertretbarem Aufwand in den Finanzver-
fahren zu verarbeiten und haushaltskonform zu vereinnahmen. 

 
Auf die Stellungnahme des RPA hin führte OB.D als Gegenargumente insbesondere neben der 
weiten Verbreitung von PayPal auch die Wünsche und Erwartungen der Bürgerinnen und Bür-
ger, mit PayPal bezahlen zu können, an. Daneben lägen die Gesamtkosten für ePayment ge-
genwärtig unter 5 T€ jährlich und seien damit verhältnismäßig gering. 

Da die Argumente von OB.D aus Sicht des RPA nicht hinreichend aussagekräftig waren und 
die vorherigen Anmerkungen damit nicht beantwortet werden konnten, erfolgte eine weitere 
Stellungnahme des RPA. Das RPA merkte daraufhin gegenüber OB.D ergänzend an, dass viel-
mehr die Ermittlung des voraussichtlichen Zahlungsvolumens und der voraussichtlichen Kosten 
bzw. finanziellen/wirtschaftlichen Auswirkungen für die angedachte Vertragslaufzeit entschei-
dend seien. Daneben seien die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger auch in Bezug auf 
einen effizienten Umgang mit öffentlichen (Steuer-)Mitteln sowie die unterschiedlichen rechtli-
chen Regelungen in Bezug auf Zahlungskarten und PayPal (§ 270a BGB) von Bedeutung.  

Das Amt für Finanzwirtschaft hat sich zwischenzeitlich mit der Stellungnahme des RPA ausei-
nandergesetzt, zahlreiche Informationen eingeholt, diese ausgewertet und dem RPA einen um-
fangreichen Vermerk zur Kenntnis gegeben. Aus Sicht des RPA bedarf es weiterer Nacharbei-
ten bei den Fragen der Wirtschaftlichkeit, der Beteiligung der Selbstverwaltung und ob die Kos-
ten auf die Nutzenden umgelegt werden können.  

Ob eine haushaltskonforme Vereinnahmung und Verbuchung sichergestellt ist, wird das RPA 
ggf. nach der Einführung prüfen.  
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Amt 90 hat hierzu wie folgt Stellung genommen: 

Aus heutiger Sicht lässt sich festhalten, dass die Prüfung der Vergaberelevanz am 
14.06.2024 abgeschlossen wurde. Entsprechende Dokumente können zur Kenntnisnahme 
weitergeleitet werden. Auch die Prüfung der Wirtschaftlichkeit wurde durch eine Vergleichs-
berechnung am 23.04.2024 durchgeführt. Die hieraus entstandene Nachprüfung (drei Mo-
nate nach Start des Verfahrens) wird durch 90.4.0.2 durchgeführt und an das Rechnungs-
prüfungsamt weitergeleitet. 

Entscheidung durch die Selbstverwaltung:  

Im Zuge der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bleibt nach § 1 Abs. 1 OZG die Ver-
pflichtung zur elektronischen Abwicklung von Verwaltungsleistungen bestehen. Die Zustän-
digkeiten liegen beim Land Schleswig-Holstein, welche diese Aufgabe an den ITV.SH über-
tragen hat. Die Anbindung an digitale Bezahlmöglichkeiten (ePayment) ist für die Umsetzung 
essentiell. Laut Geschäftlicher Mitteilung (GM) vom 10.05.2022 an die Ratsversammlung, 
wurde bekannt gegeben, dass die Stadtkasse zum Jahresanfang 2022 mit dem ePayment 
gestartet ist.  

Im Rahmen der Einführung von PayPal wurden alle relevanten Instanzen, wie das Rech-
nungsprüfungsamt, das Rechtsamt, der Datenschutzbeauftragte etc. mehrfach im laufenden 
Prozess einbezogen. Das Hinzufügen von weiteren Zahlungsvarianten zum ePayment-Ver-
fahren ist eine Verwaltungsentscheidung der Stadtkasse und vergleichbar mit der Eröffnung 
und Schließung von Girokonten. Die Entscheidung liegt hierbei gemäß Dienst- und Ge-
schäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung beim Amtsleiter des Amtes für Finanzwirtschaft 
und der Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung. Da PayPal rechtlich als Bank fungiert 
ist keine Entscheidung der Ratsversammlung erforderlich. Keiner der beteiligten Instanzen 
hat diesen Punkt bemängelt.  

Die haushaltskonforme Vereinnahmung wurde ebenfalls verwaltungsintern erläutert.  

Alle weiteren aufgeführten Punkte wurden an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Eine 
Rückmeldung steht noch aus. Die Ausführungen werden in VIS abgelegt, mit einer neuen 
GGV versehen und zur Kenntnisnahme an das Rechnungsprüfungsamt weitergeleitet. 

Selbstverständlich wird das Rechnungsprüfungsamt nach Start des Verfahrens in Kenntnis 
gesetzt. 
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Aktenprüfung im Bereich der Eingliederungshilfe des Jugendamtes

Da in dem Bereich der Eingliederungshilfe des Jugendamtes seit längerem keine umfassendere 
Prüfung seitens des RPA stattgefunden hat, wurde Ende 2023 eine stichprobenhafte Aktenprü-
fung in dem Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
(§ 35a Achtes Buch Sozialgesetzbuch) durchgeführt. Das vorrangige Ziel war es, die Ordnungs-
mäßigkeit der Fallbearbeitung und der Aktenführung zu überprüfen. 

Der Aktenbestand der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche um-
fasste zum Prüfungszeitpunkt rund 440 laufende Fälle. Davon wurden zunächst zehn Akten 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. In diesen Akten wurden mittels einer Checkliste nach ein-
heitlichen und gleichen Maßstäben die inhaltliche Fallbearbeitung, die Dokumentation und 
Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandels sowie die Bearbeitungsabläufe geprüft. Aufgrund 
des einheitlichen Gesamteindrucks konnte auf eine Ausweitung des Prüfungsumfangs verzich-
tet werden. Im Rahmen der Prüfung waren keine Mängel in der fachrechtlichen Bearbeitung, 
wie auch in den Abrechnungen der Hilfeleistungen feststellbar. Die Sachverhalte, Entscheidun-
gen sowie das Verwaltungshandeln waren schlüssig und inhaltlich nachvollziehbar. Das RPA 
stellt fest, dass kaum etwas beanstandet werden musste, da die Aktenführung ganz überwie-
gend ordnungsgemäß war. Ein detaillierter Prüfungsvermerk mit den Anmerkungen des RPA 
ist dem Jugendamt zugegangen.

Erwiderung RPA:

Das Ergebnis der Vergaberelevanzprüfung ist dem RPA derzeit nicht bekannt. 

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung vom 23.04.2024 stellt zwar die Kosten des derzeitigen 
ePayment-Systems mit den voraussichtlichen Kosten bei Nutzung von PayPal gegenüber, 
beinhaltet aber keine valide Schätzung der Gesamtkosten, da bislang nicht ermittelt wurde, 
wie viel Umsatz voraussichtlich über PayPal und aufgrund der Einführung weiterer digitaler 
Leistungen generiert wird. Die Inanspruchnahme von PayPal würde die LHK zwischen 1,3 
und 3,5 % Prozent des darüber erzielten Umsatzes kosten, abhängig von dem monatlichen 
Gesamtumsatz und der Höhe des jeweiligen Zahlungsvorfalls. Diese Mittel würden der LHK 
für die Aufgabenerfüllung nicht zur Verfügung stehen. Der erwartete Umsatz könnte ggf. durch 
eine Abfrage bei vergleichbaren Gemeinden, die PayPal bereits nutzen, ermittelt werden un-
ter Einbeziehung der digitalen Strategie der LHK. 

Aus Sicht des RPA ist ferner zu prüfen, ob die an PayPal zu entrichtenden Gebühren auf die 
Nutzenden umgelegt werden könnten. 

Ein etwaiges Erfordernis zur Beteiligung der Selbstverwaltung könnte sich u.a. aus § 14 DuGA 
Vergabe bzw. § 27 Abs. 1 GO SH ergeben. Derzeit ist diesbezüglich aus Sicht des RPA keine 
Aussage möglich, da dies von den Gesamtkosten abhängt, die nicht hinreichend ermittelt 
wurden. 

Das RPA empfiehlt nach Einholung aller erforderlichen Informationen, dieses erneut zu betei-
ligen und nicht erst nach dem Start des Verfahrens.
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Dienst- und Geschäftsanweisung VIS

Im Laufe des Jahres 2023 wurde durch das DMS-Projektteam im Rahmen einer Ämterbeteili-
gung auch das RPA um Stellungnahme zu einem Entwurf einer „Dienst- und Geschäftsanwei-
sung für die Arbeit mit der E-Akte in VIS“ gebeten.

Den nachfolgenden Ausführungen stellt das RPA voran, dass es ausdrücklich die Absicht be-
grüßt, zentrale und stadtweite Vorgaben für eine möglichst einheitliche Arbeitsweise in VIS zu 
machen.

Die im Rahmen der o.g. Beteiligung im Jahr 2023 gemachten Anmerkungen und Vorschläge 
des RPA zu dem Entwurf der Dienst- und Geschäftsanweisung wurden im Wesentlichen über-
nommen und berücksichtigt. Die Vorschläge, die Abläufe des Akteneinsichtsrechts des RPA 
einheitlich für die E-Akte zu regeln, wurden bisher nicht aufgegriffen. Um jedoch auch bei der 
digitalen Aktenführung eine effektive und zeitnahe Prüfung durchführen zu können, ist nach 
Auffassung des RPA eine klare Regelung erforderlich. So ist bspw. bei einem Anhaltspunkt auf 
möglicherweise unerlaubte und strafbare Handlungen eine zeitnahe Akteneinsicht unerlässlich, 
um Schäden für die LHK abwenden bzw. eine Klärung herbeiführen zu können. Dies kann nur 
gewährleistet werden, wenn das Verfahren bereits vorab festgelegt ist.

Nach Ansicht des RPA hätten zentrale Vorgaben bereits zu Beginn der Softwareeinführung 
gemacht werden müssen. Im Schlussbericht 2020 (S. 20 ff.) hat das RPA auf potentielle Prob-
leme bei der geplanten Einführung hingewiesen. Insbesondere hat sich bewahrheitet, dass „ein 
„Einfach loslegen“ ohne detaillierte Vorgaben und mit nur marginaler Unterstützung“ zu großen 
Folgeproblemen führen kann, die kaum noch lösbar sind bzw. erhebliche Ressourcen binden 
werden. Der Entwurf der DuGA VIS beinhaltete beispielsweise zahlreiche Regelungen zur Ab-
lage und Benennung von E-Mails. Viele dieser Regelungen werden vom RPA als sinnvoll an-
gesehen, allerdings haben zahlreiche Fachämter sich bereits eigene Regelungen erarbeitet, die 
nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand mit den Regelungen des Entwurfs harmonisiert werden 
können. Die Schaffung dieser Regelungen hat erhebliche Personalkapazitäten bei den 
Fachämtern unnötigerweise in Anspruch gebunden, obwohl eine einheitliche Regelung von Be-
ginn an erforderlich gewesen wäre und nunmehr auch erfolgen soll. Darüber hinaus werden 
viele Arbeitsstunden anfallen, um die bestehende Ablage an die neuen Vorgaben anzupassen. 

Das RPA weist zudem darauf hin, dass VIS weiterhin sehr langsam arbeitet. Das Öffnen selbst 
kleiner Dateien von wenigen Kilobyte dauert regelmäßig mehrere Sekunden. In Zeiten knapper 
(Personal-) Ressourcen und einer fortschreitenden Digitalisierung ist diese Performance von 
VIS aus Sicht des RPA weiterhin problematisch und führt zu einem Akzeptanzverlust bei den 
Mitarbeitenden.

Belegprüfung 2023

Alle Geschäftsvorfälle sind gem. § 33 Abs. 1 S. 1 GemHVO SH nach den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung in den Büchern zu erfassen. Um die Buchungsqualität der LHK 
beurteilen zu können, führt das RPA regelmäßig Konten- und Belegprüfungen durch. Die Kon-
tierung und Erfassung von Belegen ist bei der LHK dezentral organisiert und wird zunächst 
eigenständig durch die Fachämter verantwortet. Diese tragen somit u. a. die Verantwortung 
dafür, dass die Buchungen auf den korrekten Sachkonten erfasst werden sowie formal und 
inhaltlich nachvollziehbar erfolgen.  
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Bei der im Berichtsjahr durchgeführten Belegprüfung wurden ausgewählte Belege anhand fol-
gender Kriterien einer Prüfung durch das RPA unterzogen: 

- Vorhandensein einer buchungsbegründenden Unterlage  

- Verwendung des korrekten Sachkontos  

- Gebrauch eines aussagekräftigen Beschreibungstextes (gemäß der Kontierungsrichtlinie) 

 

Die Buchungen, zu denen Belege geprüft wurden, wurden aus verschiedenen Konten ausge-
wählt und auf die für die Fachämter zuständigen Prüfenden verteilt. Bei den ausgewählten Kon-
ten handelte es sich im Wesentlichen um folgende Konten:  

- 52416000  Sonstige Bewirtschaftungskosten 

- 52911100 Spezielle Zweckausgaben der Verwaltungszweige (allgem.) 

- 54310909 weitere sonstige Geschäftsaufwendungen 

Es wurden insgesamt 330 Belege durch das RPA geprüft. Das Prüfungsvolumen lag bei 
2,53 Mio. €. 

Insgesamt konnten fünfzig Belege bereits über die Funktionen des E-Rechnungsworkflows ein-
gesehen werden, die übrigen Belege wurden analog über die Belegverwaltung angefordert. Der 
E-Rechnungsworkflow hat sich im Rahmen der Prüfung als spürbare Arbeitserleichterung er-
wiesen. Von 330 geprüften Belegen verfügten 95,0 % über eine buchungsbegründende Unter-
lage. Im Ergebnis wurden 50,0 % der Sachverhalte nicht korrekten Sachkonten zugeordnet. In 
5,0 % der Fälle waren die Belege inhaltlich nicht prüfbar, da die buchungsbegründenden Un-
terlagen nicht nachvollziehbar waren, so dass eine Zuordnung nicht erfolgen konnte. Hierbei 
handelte es sich insbesondere um die Aufteilung von Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen 
sowie Mieten. 

Die Belegprüfung ergab weiterhin, dass bei 84,0 % der geprüften Belege ein aussagekräftiger 
Beschreibungstext vorhanden war.  

Die nachfolgenden Beanstandungen traten in den Fachämtern vermehrt auf und sind zukünftig 
abzustellen: 

- Aufwendungen für Bewirtungen werden in der LHK auf unterschiedlichen Sachkonten, wie 
z. B. auf den Sachkonten Sonstige Bewirtschaftungskosten oder Weitere sonstige Ge-
schäftsaufwendungen erfasst. Bewirtungsaufwendungen sind allerdings je nach dem zu-
grundeliegenden Sachverhalt entweder dem Konto Beköstigungsmittel zuzuordnen (nur 
Schulen und KiTas) oder wenn mehr als acht Personen bewirtet werden und diese nicht 
ausschließlich intern sind, können diese über das Veranstaltungsmanagement gebucht wer-
den. Bei internen Veranstaltungen kann grundsätzlich keine Bewirtung durch das Veranstal-
tungsmanagement erfolgen.  

- Es wurden verausgabte Trinkgelder über die LHK abgerechnet. Trinkgelder, die im Rahmen 
von Restaurantbesuchen und dergleichen gegeben werden, stellen freiwillige Leistungen 
dar. Diese sind nicht über die LHK abzurechnen und auch nicht erstattungsfähig. 

- Es wurde teilweise kein Skonto gezogen. Durch späte Zahlungen seitens der LHK kam es 
zu vermeidbaren Skontoverlusten.  
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- Rechnungen sind grundsätzlich innerhalb des gesetzten Zahlungsziels zu begleichen. Die 
Entstehung von Verzugszinsen o. ä. ist aus Sicht des RPA in der Regel weder notwendig 
noch nachvollziehbar. 

- Zu jeder Buchung gehört ein Beleg. Screenshots eines Kreditkartenumsatzes stellen keine 
buchungsbegründende Unterlage dar. Als Nachweis ist eine Rechnung beizufügen.

- Es wurde festgestellt, dass in drei überschaubaren Fällen Anlagevermögen im Aufwand ge-
bucht wurde. Anlagevermögen ist als solches zu erfassen und von konsumtiven Sachver-
halten abzugrenzen. Sämtliche Vorfälle wurden bereits umgebucht. 

Die Ergebnisse der Prüfung wurden vom RPA an das jeweilige Fachamt weitergeleitet und mit 
Handlungsempfehlungen (z. B. der Vorgabe des aus Sicht des RPA zutreffenden Sachkontos) 
versehen. Die Ergebnisse wurden ebenfalls mit dem Amt für Finanzwirtschaft erörtert und es 
wurden auch hier Handlungsempfehlungen ausgesprochen. 

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass bei den Fachämtern Unsicherheiten bezüglich der 
Sachkontenwahl und bei der Anwendung der internen Regelungen der LHK bestehen. Um eine 
gesamtstädtische Verbesserung in der Buchungsqualität zu erreichen, setzt das Amt für Finanz-
wirtschaft derzeit Maßnahmen zur Verschlankung des Kontenplanes um und überarbeitet sei-
nen Intranetauftritt mit dem Ziel einer anwenderfreundlichen Bereitstellung der geltenden Re-
gelungen. Diesbezüglich befindet sich das RPA im ständigen Austausch mit dem Amt für Fi-
nanzwirtschaft. Darüber hinaus sind die Fachämter weiterhin angehalten, die Sachverhalte 
sorgfältiger den Sachkonten zuzuordnen, die Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Bu-
chungsunterlagen zu gewährleisten und oben genannte Beanstandungen abzustellen.

Unterjährige Prüfungen aus der betriebswirtschaftlichen Prüfung

Prüfung der Gebührenkalkulation des ABK - Nachverfolgung der 
Beanstandungen aus 2022

Im Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 berichtete das 
RPA über die im Jahr 2022 durchgeführte Prüfung der Kalkulation der Rest-, Bio,- und Papier-
abfallgebühren des ABK.

Zu den Feststellungen und Beanstandungen des RPA kündigte der ABK verschiedene Maß-
nahmen an, deren Umsetzung im Rahmen einer Folgeprüfung im Berichtsjahr weiterverfolgt 
wurden.

Der ABK kündigte die Einrichtung von Kostenstellen für neutrale Aufwendungen an, um sicher-
zustellen, dass nicht gebührenrelevante Geschäftsfälle transparent abgebildet werden können. 
Die Umsetzung erfolgte unverzüglich. Das RPA führte in diesem Zusammenhang eine stichpro-
benartige Belegprüfung zu ausgewählten Sachkonten durch. In Bezug auf die Gebührenfähig-
keit haben sich hierbei keine Beanstandungen ergeben.

Zum 01.01.2024 wurde eine lineare Staffelung der Gebühren nach Behältergröße eingeführt. 
Bisher erfolgte die Gebührenberechnung nach einem degressiven Modell. Der Landesrech-
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nungshof hat in einer Prüfungsmittelung über das Ergebnis der Querschnittsprüfung „Kommu-
nale Abfallwirtschaft (Gebührenkalkulation) des LRH vom 23.08.2018“ die Anforderungen an 
ein degressives Modell erläutert. Die konkrete Ausgestaltung des degressiven Modells beim 
ABK wurde nach Ansicht des RPA diesen und mithin den gesetzlichen Anforderungen nicht 
gerecht. Die Umsetzung wurde durch das RPA im Rahmen der Prüfung der Gebührensatzung 
zum 01.01.2024 geprüft. 

Weiterhin kritisch ist die Ausrichtung der jährlichen Betriebsfeier aus Haushaltsmitteln. Es be-
steht Einigkeit darüber, dass Aufwendungen hierfür nicht im Gebührenhaushalt berücksichtigt 
werden dürfen. Erforderliche Korrekturen wurden durchgeführt, so dass diese nicht in den Ge-
bühren berücksichtigt sind. Die generelle Zulässigkeit der Ausrichtung von internen Betriebsfei-
ern über Haushaltsmittel wird seitens des RPA kritisch gesehen, insbesondere da keine ge-
samtstädtischen Regelungen bzgl. der Ausgestaltung und der Kostenübernahme bestehen. 
Aus Sicht des RPA sind die Aufwendungen bis zu einer einheitlichen Klärung jedenfalls über 
den Wirtschaftsplan offenzulegen. Dies erfolgte über den Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 
(Drs. 1029/2023). Für die Betriebsfeier 2024 wurden Aufwendungen von 15 T€ geplant. 

Das RPA wird die weitere Umsetzung der noch ausstehenden Maßnahmen weiterverfolgen und 
regelmäßige Prüfungen in Bezug auf die Gebührenkalkulation vornehmen.

Gesamtabschluss 2021

Die LHK hat den Gesamtabschluss innerhalb von neun Monaten nach Abschluss des Haus-
haltsjahres aufzustellen (§ 93 Abs. 6 GO SH). Dabei werden die Jahresabschlüsse der LHK 
und der nach § 93 Abs. 1 bis 4 GO SH einzubeziehenden Unternehmen eines Haushaltsjahres 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu einem Gesamtabschluss 
konsolidiert.

Der Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht 2021 konnte aufgrund von personellen Engpäs-
sen im Amt für Finanzwirtschaft nicht innerhalb der gesetzlichen Frist erstellt werden. Der Ge-
samtabschluss 2021 wurde am 27.03.2023 ausgefertigt.  

Die Prüfung des Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts 2021 erfolgte durch das RPA 
nach § 116 GO SH i.V.m. § 92 und 93 Abs. 7 GO SH. Das RPA kommt zu dem Ergebnis, dass 
der Gesamtabschluss 2021 ordnungsgemäß aus den Jahresabschlüssen 2021 und den weite-
ren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist. Mit Ausnahme der im Schlussbericht zur Ge-
samtabschlussprüfung 2021 genannten Einschränkungen vermitteln der Gesamtabschluss und 
Gesamtlagebericht 2021 insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung und der Vorgaben der GemHVO SH ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage bezogen auf das Geschäftsjahr 
2021. Als Einschränkungen wurden im Bericht genannt, dass für die Datengrundlage der We-
sentlichkeitsanalyse und im Lagebericht zukünftig aktuellere Daten und Informationen anzuge-
ben sind, insbesondere wenn der Gesamtabschluss verspätet vorgelegt wird. Der Gesamtab-
schluss 2021 wurde bereits im Internet und Intranet veröffentlicht ohne dass kenntlich gemacht 
wurde, dass die Prüfung noch nicht erfolgt ist. Das gewählte Vorgehen der vorzeitigen Veröf-
fentlichung widerspricht den gesetzlichen und internen Regelungen (siehe hierzu auch Kapitel 
5.3).
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Unterjährige Prüfungen aus der technischen Prüfung

Sanierung Schwimmhalle Schilksee

Eine Sanierung und ein damit verbundener Umbau der Schwimmhalle Schilksee wurde im Jahr 
2015 (Drs.0933/2015) von der Selbstverwaltung beschlossen und bis zum Frühjahr 2023 im 
Dezernat IV, Soziales, Gesundheit, Wohnen und Sport bearbeitet.

Die im Dezernat IV verantwortliche mitarbeitende Person trat im März 2023 in den Ruhestand. 
Eine Nachbesetzung der Stelle erfolgte nicht. Die Dezernatsleitung bat daraufhin das RPA, 
dass zum damaligen Zeitpunkt stattfindende Baugeschehen baufachlich beratend zu begleiten. 
Dieser Bitte kam das RPA kurzfristig nach. 

Das RPA übernahm und sichtete ohne Übergabe und Wissenstransfer die vorhandenen Akten 
der Baumaßnahme und gab dem Dezernat IV unterstützende Hilfestellung zur Wahrnehmung 
der Bauherrenaufgaben bis das Projekt im April 2023 durch die Immobilienwirtschaft übernom-
men wurde. 

Die Schwimmhalle Schilksee besitzt zwei voneinander räumlich separierte Schwimmbecken 
(Sportschwimmbecken und Lehrschwimmbecken), weitere zugeordnete Raumressourcen auf 
der Ebene des Hafenvorfeldes und einen Eingangs- und Umkleidebereich unterhalb eines Ap-
partementkomplexes. 

Das größere Schwimmbecken wurde 1972 als Sportbecken mit dem Umkleide- und Eingangs-
trakt errichtet und das kleinere Lehrschwimmbecken im Jahr 1974 gebaut. Die Schwimmbecken 
waren mit einer geschlossenen Brücke verbunden. Weitere Räumlichkeiten auf der Ebene des 
Hafenvorfeldes, oft als „Vitarium“ bezeichnet, dienten ursprünglich als Entspannungs- und Sau-
nabereich.

Zum Zeitpunkt der Begleitung des Baugeschehens durch das RPA wurden die Asbestsanierung 
und die Abbrucharbeiten des Fliesenbelages im Bereich des Sportschwimmbeckens durchge-
führt. Im Anschluss sollte direkt mit den Betonsanierungsarbeiten begonnen werden. 

Die dem RPA zur Verfügung gestellten Unterlagen zeigten, dass auch das Lehrschwimmbe-
cken aufgrund massiver Schädigungen abgängig ist. Nach eingehender Betrachtung einer Viel-
zahl von Lösungsansätzen zur Neuerrichtung des Lehrschwimmbeckens wurde durch das da-
malige Planungsteam eine Umsetzung am bisherigen Standort aus wirtschaftlichen und techni-
schen Gründen priorisiert. Da eine Neuerrichtung des Lehrschwimmbeckens nicht in naher zeit-
licher Abfolge mit der Sanierung der Haupthalle erfolgen kann, wurde das Edelstahlbecken für 
die Haupthalle mit einem Hubboden ausgeschrieben und im März 2023 beauftragt, um den 
Lehrschwimmbetrieb frühestmöglich wieder zu ermöglichen. 

Im November 2023 erfolgte eine erneute Begehung durch das RPA, um den Bauzustand und 
den Baufortschritt festzustellen. 

Mit den Betonsanierungsarbeiten wurde mit einer Verzögerung von ca. 25 Wochen Anfang No-
vember 2023 begonnen. 
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Die Entscheidung das Lehrschwimmbecken am bisherigen Standort zu errichten, wurde zwi-
schenzeitlich in Abstimmung mit dem Kieler Schwimm- und Sportstättenbetrieb verworfen. Eine 
in der Vergangenheit bereits betrachtete und als unwirtschaftlich verworfene Variante zur Posi-
tionierung des Lehrschwimmbeckens auf der vorgelagerten Terrasse sollte mit Fördermittelge-
benden neu bewertet werden. Aus diesem Grund ruhten ab Dezember 2023 alle weiteren Pla-
nungen. 

Aufgrund der bautechnischen Herausforderungen, wie der notwendigen Neuerrichtung der ge-
samten Nord Ost Fassade im Erdgeschoss auf einer Länge von ca. 52 m und der Verlängerung 
des Baukörpers um 5,2 m sowie einer daraus resultierenden Erweiterung der Tiefgründung, hält 
das RPA die Entscheidung für ein Lehrschwimmbecken auf der vorgelagerten Terrasse für ein 
schwer abschätzbares bauliches Risiko, dass dazu führen könnte, dass hier erhebliche Kosten-
steigerungen möglich wären.   

Die Neubewertung der Standortkriterien des Lehrschwimmbeckens während des laufenden 
Baufortschritts zur Sanierung des Hauptbeckens könnte dazu führen, dass sich die Fertigstel-
lung des Hauptbeckens weiter verzögert. Den in der Drs. 0635/2024 dargestellten Termin zur 
Fertigstellung des Hauptbeckens im 2. Quartal 2026 bewertet das RPA mit Blick auf die bauliche 
Umsetzung kritisch. 

Das RPA wird die weitere Entwicklung des Projektfortschritts verfolgen.

Haus der Initiativen 

Mit der Prüfung „Haus der Initiativen/Abgrenzung zwischen Aufwand und Investitionen“ wurden 
Erkenntnisse gewonnen, ob eine richtige Zuordnung und Buchung „Aufwand/Investition“ erfolgt 
war. Mit der Prüffeststellung wurde eine buchhalterische Grundlage für zukünftige Baumaßnah-
men geschaffen. 

Die „ehemalige Fröbelschule“ jetzt „Haus der Initiativen“ in der Diedrichstraße 2 wurde als 
Schulgebäude mit vier Vollgeschossen und einem Kellergeschoss zu Anfang des 20. Jh. errich-
tet. 

Der allgemeine Schulbetrieb wurde 1996 eingestellt. Seit 1998 wird das Gebäude durch ver-
schiedene Vereine oder Zweckverbände als Weiterbildungszentrum genutzt.

Die Liegenschaft befand sich in der Zuständigkeit der Immobilienwirtschaft. Die Objektbetreu-
ung stellte fest, dass das Gebäude barrierefrei herzurichten und die stark beschädigten Fenster 
auszutauschen waren. Die Bauaufgabe wurde in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Im ersten Bau-
abschnitt sollte die Sanierung der Fassade mit Erneuerung der Fenster als Bauunterhaltungs-
maßnahme erfolgen. Mit dem zweiten Bauabschnitt wurde der Einbau eines Aufzuges als In-
vestitionsmaßnahme geplant. 

Im ersten Bauabschnitt wurde die genehmigungsfreie Fassadensanierung unter Berücksichti-
gung denkmalwürdiger Gestaltung durchgeführt. Die Farb- und Formgebung von Bauteilen ori-
entierte sich am historischen Vorbild des Bestandes. Eine Fläche von ca. 2.400 m² wurde als 
Aufputzfassade mit ca. 200 Holzfenstern mit sämtlichen Fensterstürzen und Brüstungen im Be-
standsmauerwerk erneuert. Es handelte sich um eine Fassadensanierung ohne eine energeti-
sche Ertüchtigung. 
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Im geplanten zweiten Bauabschnitt sollte die Aufzugsanlage im Bestand des Gebäudes inkl. 
eines neuen Schachts eingebaut werden. Für den Schacht wurde bereits die Gründung mit 
Mikropfählen hergestellt. Die Montage des Aufzuges sollte ursprünglich im Herbst 2023 erfol-
gen. 

Im Rahmen der Auftaktbesprechungen zwischen der Immobilienwirtschaft und dem Bauord-
nungsamt zum Bauvorhaben „Einbau eines Aufzuges“ stellte sich heraus, dass für die Vereins-
nutzung seit 1998 keine Nutzungsumwidmung beantragt und dokumentiert war. Aus diesem 
Grund musste im Bauantragsverfahren eine nachträgliche Erfassung der Nutzergruppen und 
Personenzahlen in ein neu zu erstellendes Brandschutzkonzept einfließen. Aufgrund der bereits 
durchführten Nutzungsänderung (Vereinsbetrieb statt Schulbetrieb) und der vorgesehenen 
Montage einer Aufzugsanlage, wurde im Rahmen des genehmigungsbedürftigen Bauvorha-
bens (Aufzug) im Februar 2023 ein neuer Brandschutznachweis durch ein externes Büro auf-
gestellt. 

Während der Prüfung des RPA wurde durch das Fachamt mitgeteilt, dass eine Teilbaugeneh-
migung für den Aufzug inkl. einer Nutzungsänderung für die Vereinsnutzung mit Anpassungen 
an den Brandschutz eingetroffen sei. Das Ergebnis bzw. die Teilbaugenehmigung konnte dem 
RPA jedoch aus Krankheitsgründen des Sachbearbeitenden nicht vorgelegt werden.  

Krankheitsbedingt wird auch die Umsetzung „Einbau des Aufzuges“ voraussichtlich für das Jahr 
2024 geplant.  

Zusätzlich zu den zuvor benannten Maßnahmen wurden im Inneren des Hauses im Bereich 
des Aufzugsschachtes Sondierungen des Kampfmittelräumdienstes durchgeführt und im 2. Ge-
schoss ein WC als behindertengerechtes WC umgerüstet.  

Die buchhalterische Abwicklung der Maßnahme erfolgte in den Jahren 2020 bis 2023. Alle Kos-
ten bis auf die Aufzugsanlage wurden über Aufwandskonten gebucht. Der Aufzug wurde als 
Investition geplant und gebucht.  

Durch das RPA wurden Kosten für die Dach- und Fassadensanierung in Höhe von 
1.806.843,59 € festgestellt. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren für die Aufzugsanlage Gesamt-
kosten in Höhe von 375.350,55 € geplant und zum Stichtag 30.11.2023 mit 41.398,63 € ge-
bucht.   

Das RPA stellte mit der Prüfung „Haus der Initiativen/Abgrenzung zwischen Aufwand und In-
vestitionen“ fest, dass die Buchungen für die Dach- und Fassadensanierung und die Aufzugan-
lage eine sehr gute Buchungsqualität aufzeigten. Die Buchungen waren nachvollziehbar und 
richtig. 

Im Rahmen der Prüfung der Dach- und Fassadensanierungsarbeiten stellte das RPA fest, dass 
im Jahr 2018 zu den vorhandenen Heizkreisen ein zusätzlicher Pelletkessel angebracht wurde. 
Das vorhandene Rohrleitungsverteilungsnetz im Gebäude blieb bestehen. Die Heizungs- und 
Rohrleitungen im sichtbaren Bereich erhielten eine Dämmung aus Mineralwolle mit einer Kunst-
stoffummantelung gegen Wärmeverluste. 

Das RPA konnte die Kosten für die Pelletkesselanlage mit 103.787,04 € ermitteln.  
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Die Buchungen für den Einbau der Pelletheizung aus dem Jahr 2018 wurden durch das RPA 
als Investition eingestuft. Es handelte sich bei dieser Maßnahme um eine wesentliche Verbes-
serung und Erweiterung der vorhandenen Heizungsanlage. Die Buchungen waren durch das 
Fachamt zu überprüfen und entsprechend umzubuchen.

Prüfung von Qualifizierungskriterien extern beauftragter Objektplaner 

Zur Umsetzung öffentlicher Bauaufgaben führt die Verwaltung öffentlich ausgeschriebene Re-
alisierungswettbewerbe durch. Die Durchführung solcher Wettbewerbsverfahren, deren Ausge-
staltung in der Richtlinie für Planungswettbewerbe 2013 geregelt ist, hat das Ziel für eine ge-
stellte Bauaufgabe unterschiedliche Lösungsansätze zu erhalten und zu bewerten.

Abschließend wird sich für einen Lösungsansatz als Siegerentwurf zur Umsetzung entscheiden, 
um dann auch Objektplanende, wie Architektur - oder Ingenieurbüros, mit der Umsetzung zu
beauftragen. Einem Realisierungswettbewerb vorangestellt ist im allgemeinen ein öffentlicher 
Teilnahmewettbewerb für den sich Objektplanende bewerben können. Die Bewerbungen wer-
den durch vorher definierte Qualifizierungskriterien (z.B. Bürogröße, fachliche Qualifizierung 
von Mitarbeitenden, Büroumsätze der vergangenen Jahre) bewertet, um die für eine Bauauf-
gabe leistungsfähigsten Objektplanenden ermitteln zu können. 

Das RPA nahm Feststellungen wie z.B. über ein hohes Nachtragsvolumen oder über Störungen 
im Bauprozess bei der Feuer- und Rettungswache Nord zum Anlass, Entscheidungsprozesse, 
die zur Beauftragung objektplanender Dienstleistenden im Rahmen der o.g. Realisierungswett-
bewerbe führten, zu prüfen. Da für das Bauvorhaben Grundschule Gaarden die Beauftragung 
der Objektplanenden ebenfalls über einen vorgeschalteten Realisierungswettbewerb erfolgte, 
wurde dieses Vorhaben in die Prüfung aufgenommen.  

Ziel der Prüfung war es Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, die bei zukünftigen Planungs-
wettbewerben als Maßstab dienen könnten, um eine bessere Überprüfung der fachlichen Qua-
lifikation von Objektplanenden zu ermöglichen.

Die für die Prüfung maßgeblichen Unterlagen wurden im Sommer 2023 bei der Immobilienwirt-
schaft abgefordert. Ein Auftaktgespräch mit den zu dem Zeitpunkt verantwortlichen Sachbear-
beitenden und eine Begehung der Baustelle Feuer- und Rettungswache Nord fanden in diesem 
Zusammenhang ebenfalls statt.  

Von der Immobilienwirtschaft konnten dem RPA für das im Bau befindliche Projekt Neubau 
Feuer- und Rettungswache Nord keine Unterlagen vorgelegt werden, die den vor dem Reali-
sierungswettbewerb durchgeführten Teilnahmewettbewerb mit insgesamt 16 Bewerbern doku-
mentieren und nach dem fünf objektplanende Architekturbüros zur Teilnahme am anschließen-
den Realisierungswettbewerb aufgefordert wurden.

Laut Aussage der Immobilienwirtschaft wurde der Teilnahmewettbewerb durch einen externen 
Dienstleister durchgeführt. Dieser stellte der Immobilienwirtschaft als beauftragendes Amt im 
Jahr 2018 alle Unterlagen in Papierform zur Verfügung. Diese Unterlagen waren in der Immo-
bilienwirtschaft nicht auffindbar.

Das RPA konnte aufgrund der fehlenden Unterlagen somit für den Neubau der Feuer- und Ret-
tungswache Nord das Prüfungsziel nicht erreichen.
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Die Unterlagen für das Projekt Grundschule Gaarden, hochbaulich-freiraumplanerischer Reali-
sierungswettbewerb mit EU-weitem Teilnahmewettbewerb und nachgestelltem Verhandlungs-
verfahren gem. der Verordnung über Vergabe öffentlicher Aufträge, wurden von der Immobili-
enwirtschaft hingegen vollständig und fristgerecht zur Verfügung gestellt. 

Von den vierzig eingegangenen Teilnahmeanträgen wurden zehn Teilnehmende anhand einer 
Bewertungsmatrix ausgewählt. Die Auswahl erfolgte anhand von formalen Kriterien, Mindest-
anforderungen an die Teilnehmenden sowie anhand von Referenzprojekten, die die Erfahrung 
mit vergleichbaren Projekten und die Qualität der Referenzen aufzeigten. Die Referenzprojekte 
wurden anhand von Qualifizierungskriterien, wie vergleichbare Bauaufgabe, vergleichbare 
Größe, vergleichbarer Leistungsbereich und vergleichbare angestrebte Qualität bewertet. 

Die gewählten Qualifizierungskriterien bewertete das RPA als vollständig und nachvollziehbar.

Lediglich die Beschreibung einer angemessenen Qualität der Referenzobjekte hätte in den 
Punkten Städtebauliche Einbindung (eines Neubaus) sowie der gestalterischen Qualitäten der 
Außenhülle und im Innenraum deutlicher und transparenter erfolgen müssen. Es war nicht zu 
erkennen, nach welchen Kriterien z.B. die Qualität der Außenhülle festgestellt wurde. 

Das RPA empfiehlt, zukünftig alle Kriterien messbar und eindeutiger zu gestalten, damit eine 
Punkteverteilung nachvollziehbar vorgenommen werden kann. 

Die erarbeiteten Empfehlungen hat das RPA in einem Prüfvermerk dem Fachamt gegenüber
ausführlich dargelegt.

Prüfung der Sanierung von Regen- und Schmutzwasserkanälen in der 
Flensburger Straße 

Durch die Abteilung Verkehrswegebau war vorgesehen, in der Flensburger Straße eine Decke-
nerneuerung durchzuführen. Daraufhin wurde durch die Stadtentwässerung 2017 eine Inspek-
tion der vorhandenen Regen- und Schmutzwasserleitungen durchgeführt. Dabei wurden in ei-
nigen Haltungen Schäden festgestellt. Hierbei handelte es sich um kleinere Längsrisse sowie 
undichte Muffen im Hauptkanal, Inkrustationen am Mauerwerk einiger Schächte sowie Wur-
zeleinwuchs, verschobene Verbindungen und Verstopfungen in Anschlusskanälen. Im Vorgriff 
auf die geplanten Straßenbauarbeiten wurde beschlossen, die Leitungen entsprechend zu sa-
nieren.

Sowohl die Vor - als auch die Ausführungsplanung wurde durch die Arbeitsgruppe Planung der 
Stadtentwässerung durchgeführt.

Die Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten wurden im Juli 2021 öffentlich ausgeschrieben.

Von neun Bietenden, die die Ausschreibungsunterlagen abforderten, lagen zum Eröffnungster-
min fünf Angebote vor. Für die Durchführung der Arbeiten waren neun Monate vorgesehen. Der 
Beginn der Arbeiten erfolgte am 11.11.2021 und der Abschluss am 11.11.2022. Somit dauerten 
die Bauarbeiten drei Monate länger als ursprünglich vorgesehen.
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Die Abschlussanzeige vom 24.07.2023 endete mit einer Abrechnungssumme, die 36 % über 
der ursprünglichen Kostenschätzung lag. Berücksichtigt werden muss hier allerdings die Preis-
steigerungen aufgrund der Ukrainekrise, sodass die Kostenüberschreitung insgesamt vertret-
bar ist.

Die durchgeführte Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle erfolgte sowohl in der Pla-
nung als auch in der örtlichen Ingenieurleistung komplett durch eigene Kräfte der LHK. Sowohl 
in der Qualität der Planung als auch in der Durchführung der Ingenieurleistung kann das RPA 
dem Fachamt eine gute Arbeit bescheinigen. 

Da gleichzeitig Kosten in Höhe von 129 T€ durch die Eigenleistungen erspart blieben, kann 
diese Maßnahme als gelungenes Beispiel für die Durchführung von Baumaßnahmen in Eigen-
regie angeführt werden. Gestützt wird diese Beurteilung dadurch, dass es für die LHK zurzeit 
immer schwieriger wird, geeignete externe Büros für diese Leistungen zu finden und zu beauf-
tragen.

Aus Sicht des RPA hätte diese Maßnahme jedoch mit dem Straßenausbau zusammen erfolgen 
müssen. Das hätte nicht nur Ressourcen im Tiefbauamt (z.B. durch gemeinsame Ausschrei-
bungen und Personaleinsatz) eingespart, sondern auch die Belastung der Anwohner vermin-
dert. Diese müssen nun erneute Sperrungen im Zuge der Straßensanierung in Kauf nehmen.

Errichtung von Containerklassenräumen an der Theodor-Heuss- und 
Toni-Jensen-Grundschule im Jahr 2021 

In Verbindung mit anstehenden Neubau-, Sanierungs- und/oder Umbaumaßnahmen an städti-
schen Bildungseinrichtungen wird es auch zukünftig notwendig sein, Ausweichquartiere in Con-
tainerbauweise zu errichten, um fehlenden Raumbedarf zu überbrücken oder dauerhaft zu de-
cken.  

Aus diesem Grund prüfte das RPA im Jahr 2023 exemplarisch die Umsetzung von zwei geför-
derten Baumaßnahmen zur Errichtung von Containerklassenräumen an der Theodor-Heuss-
und Toni-Jensen-Grundschule durch die Immobilienwirtschaft aus dem Jahr 2021.  

Der Schwerpunkt der Prüfung lag dabei auf der Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen 
und der Verwendung genehmigter Landesfördermittel auf Grundlage der „Richtlinie zur Umset-
zung des Investitionsprogrammes aufgrund von Finanzhilfen des Bundes und Mitteln des Lan-
des Schleswig-Holstein zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für 
Grundschulkinder“ (GGSK).

Neben einer vergaberechtlichen Prüfung führte das RPA auch eine Belegprüfung durch. Hierbei 
wurden weitere Baukosten ermittelt, die bei der abschließenden Abrechnung mit dem Förder-
mittelgebenden keine Berücksichtigung fanden, da entweder die Rechnungslegung außerhalb 
des Fördermittelzeitraumes lag oder aber die angefallenen Baukosten bei der Berechnung des 
möglichen Förderbetrages tatsächlich vergessen wurden. 

Das führte dazu, das bereits ausgezahlte Fördermittelbeträge in Höhe von 123 T€ zuzüglich 
Zinsen in Höhe von 3 T€ an den Fördermittelgeber zurückgezahlt werden mussten. Dieser Be-
trag hätte bei Berücksichtigung der unberücksichtigten Baukosten (s.o.) um 36 T€ auf 87 T€ 
reduziert werden können. Auch die Zinslast hätte sich entsprechend verringert.
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Das Amt für Schulen bestätigte dem Fördermittelgeber unter Berücksichtigung der Schulent-
wicklungsplanung der LHK die dauerhafte Nutzung der neu errichteten Räumlichkeiten für die 
Dauer der gemäß Förderrichtlinie definierten Zweckbindungsfrist von 25 Jahren. 

Allerdings wurden die Baugenehmigungen für beide Standorte jeweils nur für zwei Jahre befris-
tet von der Immobilienwirtschaft beantragt und durch das Amt für Bauordnung, Vermessung 
und Geoinformation auch so genehmigt. 

Für die Toni-Jensen-Schule wurde ein Bauantrag für eine 1-geschossige Containeranlage be-
antragt und genehmigt. Es wurde jedoch eine 2-geschossige Anlage errichtet und ab Oktober 
2021 genutzt. Eine Verlängerung der Standzeit wurde nicht beantragt. Nach Auslegung der 
Landesbauordnung handelte es sich mit Errichtung und Betrieb der Containerklassen an der 
Toni-Jensen-Grundschule um einen sogenannten Schwarzbau. Das RPA hat in persönlichen 
Gesprächen die beteiligten Ämter auf diesen Umstand hingewiesen. Im Frühjahr 2024 wurde 
dem Bauordnungsamt ein Antrag für eine befristete Nutzung einer 2-geschossigen Anlage zur 
Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung war zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Schluss-
berichts nicht abschließend beschieden.  

Für die Theodor-Heuss-Grundschule wurde eine Verlängerung der Standzeit der Container-
klassenräume bis zum 31.12.2026 bauordnungsrechtlich genehmigt. Das RPA wird die Ent-
wicklung verfolgen. 

Das RPA hat seine Prüfergebnisse in einem Prüfvermerk mit Handlungsempfehlungen für die 
Abwicklung zukünftiger Projekte dieser Art zusammengefasst und den beteiligten Ämtern mit 
dem Hinweis zur Beachtung übergeben. 

Baubegleitende Prüfung Neubau Mensa Kieler Gelehrtenschule 

Bereits in den Schlussberichten für das Jahr 2021 und 2022 berichtete das RPA über die Um-
setzung des Bauvorhabens Neubau einer Mensa an der Kieler-Gelehrtenschule. 

Die baubegleitende Prüfung der Maßnahme wurde im Jahr 2023 fortgeführt und abgeschlos-
sen. 

Die Nutzung der Mensa im Rahmen des Schulbetriebes erfolgte mit dem Beginn des Schuljah-
res 2023/2024. 

Ein der Bauaufgabe angemessener reibungsloser Baufortschritt konnte vom RPA bis zur Ab-
nahme der Leistungen der beauftragten Einzelgewerke nicht festgestellt werden. Im gesamten 
Projetverlauf des Jahres 2023 fand weiterhin eine erhebliche, notwendige und unverzichtbare 
Nachsteuerung der extern beauftragten Projektkoordination durch die Immobilienwirtschaft 
statt.

Handlungsbedarf

Aus Sicht des RPA ist durch die Immobilienwirtschaft in geeigneter Weise zwingend sicher-
zustellen, dass bei geförderten Baumaßnahmen alle relevanten Herstellungskosten vor dem 
Ende eines Fördermittelzeitraums bei der Abrechnung Berücksichtigung finden.
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Die voraussichtliche Kostensteigerung von 8% (im Vergleich zum ursprünglichen Kostenvoran-
schlag) bewertet das RPA, unter der Berücksichtigung der herausfordernden Bauaufgabe und 
der Anbindung der Mensa an den Gebäudebestand im laufenden Schulbetrieb, als angemes-
sen. Diese aus Sicht des RPA geringe Kostensteigerung ist dem vorbildlichen Einsatz der Mit-
arbeitenden der Immobilienwirtschaft zuzurechnen.

Anlaufstelle Korruptionsverdacht 

Der Leitung des RPA obliegt die Funktion der „Anlaufstelle Korruptionsverdacht“. Sie erfasst die 
bei ihr eingegangenen Hinweise auf Korruption, die daraufhin eingeleiteten Maßnahmen sowie 
deren Ergebnisse. Ebenso erfolgt von dort eine Aufklärung des Sachverhaltes sowie ggf. die 
weitere Koordination.

Im Jahr 2023 wurden zwei externe Korruptionsversuche von einem Mitarbeitenden der LHK
angezeigt (Eigenmeldung). Bürgerinnen und Bürger versuchten den Mitarbeitenden zu einer 
Vorteilsnahme zu bewegen. Dieses ist aber nicht gelungen. Der Mitarbeitende hat beide Fälle 
schriftlich fixiert und umgehend der zuständigen Führungskraft gemeldet.

Das RPA führte ein Gespräch mit dem Mitarbeitenden und der Führungskraft im Hinblick auf 
Schutzmaßnahmen vor Korruptionsversuchen. Laut Aussage des Mitarbeitenden hat sich die-
ser Sachverhalt nicht wiederholt.

In 2023 hat die bestehende Arbeitsgruppe Korruptionsprävention zwei Mal getagt. Die Arbeits-
gruppe hat verschiedene Empfehlungen an die Verwaltungsleitung gegeben. Dazu zählt z.B. 
die Mitgliedschaft der LHK bei Transparency International Deutschland e.V. zu prüfen und mit 
der Selbstverwaltung abzustimmen. 

In der Arbeitsgruppe besteht Einvernehmen, dass das Thema „Korruptionsprävention“ noch 
ernster zu nehmen ist, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Um dem Rechnung 
tragen zu können, empfiehlt sie der Verwaltungsleitung, einen Antikorruptionsbeauftragten zu 
bestellen, der das Thema „Korruptionsprävention“ bei der LHK noch intensiver vorantreiben 
kann.

Des Weiteren regte die Arbeitsgruppe die Implementierung eines E-Learning Tools bei der LHK 
an. Das Thema ist in der Verwaltung noch in einem Abstimmungsprozess. Überdies wurden 
Vorschläge zur Überarbeitung der Dienstanweisung Korruptionsprävention gemacht.

Einrichtung einer Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz bei der 
LHK

Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ist die deutsche Umsetzung der sog. EU-Whistleblo-
wer-Richtlinie. Ziel des Gesetzes ist der Schutz von Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese melden. Das HinSchG verbietet 
jegliche Repressalien gegenüber hinweisgebenden Personen und verpflichtet Beschäftigungs-
geber wie die LHK, sichere Kanäle für die Meldung von möglichen Missständen einzurichten. 
Das Hinweisgeberschutzgesetz ist in Deutschland bereits am 02.07.2023 in Kraft getreten. Das 
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Handlungsempfehlungen zum Jahresabschluss 2023

Seite 
SB 
2023

Amt/Dez. Handlungsempfehlung Stellungnahme Fachamt/Dezernat Anmerkung des RPA

44 60, 64, 
66, 67

Das RPA empfiehlt den Fachämtern 60, 64, 66 und 67
die Lagerhaltung weiterhin zu dokumentieren, auch 
wenn diese bilanziell nicht mehr zu berücksichtigen ist, 
um jederzeit auskunftsfähig und transparent in Bezug 
auf das städtische Inventar und seinen Verbleib zu 
sein.

Keine Stellungnahme eingegangen. 

Handlungsbedarfe zum Jahresabschluss 2023

Seite SB 
2023

Amt/Dez. Handlungsbedarf Stellungnahme Fachamt/Dezernat Anmerkung RPA

21 OB.B Auf Dezernatsebene ist Sorge zu tragen, dass 
Budgetüberschreitungen in Produktbereichen 
frühzeitig erkannt werden und gegengesteuert 
werden kann. Ein Konzept ist zu erarbeiten und 
dem RPA zur Kenntnisnahme zu geben.

Zu dem für alle Dezernate festgestellten Handlungs-
bedarf…

…werden wir uns nach der Sommerpause referats- / 
dezernatsübergreifend austauschen und die Ergeb-
nisse mitteilen.

Das RPA begrüßt die Aussage des 
OB.B. 

21 90 Wie zuvor Budgetüberschreitungen in Produktbereichen wer-
den federführend durch das Amt 90 mit den Ämtern 
thematisiert und die Erarbeitung eines Konzeptes 
geprüft bzw. mit dem RPA erörtert.

Das RPA begrüßt die Aussage des Am-
tes für Finanzwirtschaft. 
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Seite SB 
2023 

Amt/Dez.  Handlungsbedarf Stellungnahme Fachamt/Dezernat Anmerkung RPA 

25 90 Die Feuerwehr hat zum Jahresende die etwaig 
noch vorhandenen Rückstände gegenüber dem 
Amt 90 sowie dem RPA detailliert offenzulegen 
und zu beziffern. 

Den bereits länger bestehenden Rückständen bei 
der Abrechnung der Rettungsdienstgebühren konn-
ten - im Gegensatz zu den letzten Jahren - in 2023 
endlich wirksame Maßnahmen entgegensetzt wer-
den. Die mit Unterstützung vom Dezernat III ergrif-
fenen Maßnahmen (Aufstockung des Personals, 
Wechsel der Führungskraft, verschiedene Pro-
zessanpassungen, Einsatz der FLEX:Unit ab Quar-
tal III/24) wirken und haben erstmals Transparenz 
über die als wahrscheinlich anzunehmenden offe-
nen Forderungen hergestellt.  
 
Zum 30. Juni 2024 konnten das Amt 13 rd. 32,7 
Mio. Euro abrechnen. Dies übersteigt den im ge-
samten Jahr 2023 abgerechneten Betrag zum 
Halbjahr 2024 bereits um rd. 6 Mio. Euro. Damit 
geht einher, dass zuletzt 8.000-9.000 Fälle pro Mo-
nat abgerechnet wurden und damit der Rückstand 
wesentlich reduziert werden konnte. Pro Monat 
kommen aktuell rd. 5.300 Fälle pro Monat hinzu, so 
dass die Abarbeitung der Rückstände nachweislich 
gelingt. Entsprechend wurde der Ansatz im Nach-
tragshaushalt nach oben angepasst. Der Rück-
stand zum 30. Juni 2024 beträgt rd. 51.000 Fälle mit 
einem Abrechnungsvolumen i.H.v. rd. 19,7 Mio. 
Euro.  

 
Das Amt 13 begrüßt die aufgenommene Prüfung 
des RPA und wird dies zum Anlass nehmen, aufge-
tretene Missverständnisse (z.B. Anzahl Vorgänge, 
Unterschied Fallzahl zu Anzahl Buchungen) zu the-
matisieren und möglichst auszuräumen. Dabei wird 
auch das Amt 90 hinsichtlich der Frage der Erfas-
sung der offenen Forderungen beteiligt werden.  
 
Parallel wird mit hoher Intensität an der Digitalisie-
rung dieses Prozesses gearbeitet. Das Dezernat III 
hat festgelegt, dass die Rückstände bis Ende des 

Das RPA begrüßt, wie bereits im SB 
angeführt, den Fortschritt bei der Aufar-
beitung der ausstehenden, nicht abge-
rechneten Rettungsdienstentgelte aus 
Vorjahren in 2024 durch die Feuerwehr 
sowie das Ziel des Dezernats III, ab 
dem 3. Quartal 2025 die Abrechnung 
der Rettungsdiensteinsätze innerhalb 
von drei Monaten vorzunehmen. Ferner 
wird der Ansatz, den Prozess zu digita-
lisieren, begrüßt. 

 

Im Übrigen verweist das RPA auf die 
laufende Prüfung „Erhebung von Ret-
tungsdienstentgelten durch die Feuer-
wehr Kiel“, über deren Fortgang und Er-
gebnisse das RPA berichten wird. 
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II. Quartals 2025 abzubauen sind. Ab diesem Zeit-
punkt soll die Abrechnung innerhalb von drei Mona-
ten erfolgen, was einer üblichen Praxis entspricht.  
 

26 

 

90 Amt 90 wird aufgefordert, nicht als Forderung 
erfasste Ansprüche der LHK zum 31.Dezember 
jeden Jahres bei den Fachämtern abzufragen. 
Ihre Höhe und Ursache sind im Anhang des 
Jahresabschlusses zu nennen. Im Lagebericht 
sind die konkreten Auswirkungen auf die finan-
zielle Lage der LHK zu erläutern. Durch geeig-
nete Maßnahmen und Kontrollen des Amtes 90 
ist darauf hinzuwirken, dass Ansprüche durch 
die Fachämter zeitnah und vollständig erfasst 
werden. 

Die Bestandteile des Jahresabschlusses sind ge-
setzlich definiert. Er besteht aus der Ergebnisrech-
nung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, 
der Bilanz und dem Anhang. Es werden Buchungs-
vorgänge des Jahres abgebildet und im Anhang er-
läutert. Der Anhang dient der besonderen Erläute-
rung der einzelnen Bilanz- und Ergebnispositionen, 
insbesondere auch der verwendeten Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden. Ansprüche sind keine 
Bestandteile davon. Die Verantwortlichkeit für die 
zeitnahe Realisierung von Ansprüchen liegt bei den 
Fachämtern. Ein Hinweis ist bei den Risiken im La-
gebericht auf Seite 24 genannt. Zur Differenzierung 
von Ansprüchen und Forderungen verweisen wir 
auf die Darstellung im Intranet https://intra-
net.lhk.lan/de/haushalt/forderungen.php in der 
Rubrik „Entstehung einer Forderung“. Das Amt 90 
ist bereit mit dem RPA Optionen der Erfassung und 
Darstellung im Jahresabschluss zu erörtern. 
 

Der Hinweis im Lagebericht (S.24) ist 
nach Auffassung des RPA zu allgemein 
gehalten und drückt nicht den erhebli-
chen Einfluss der Bearbeitungsrück-
stände auf die finanzielle Lage der LHK 
aus. Die Angaben sind zukünftig zu 
konkretisieren. Zudem ist aus Sicht des 
RPA eine Abfrage der nicht als Forde-
rung erfassten Ansprüche im Rahmen 
der Erstellung des Jahresabschlusses 
vorzunehmen, da nur so die gesamte 
wirtschaftliche Situation der LHK er-
kennbar ist.  

28 30 Das Amt für Kultur und Weiterbildung wird aufge-
fordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Buchungs- und Planungsqualität zu verbes-
sern. 

 

Das RPA hat Fehlbuchungen in Bereichen des Am-
tes bemängelt. Diese Beanstandung kann das Fach-
amt nachvollziehen. In den Jahren zuvor waren die 
Buchungen auf einem besseren Niveau. Die Einfüh-
rung der elektronischen Rechnungsbearbeitung, 
Fluktuation in den Verwaltungsbereichen der Institute 
und neue Zusatzaufgaben innerhalb dieser Bereiche 
haben zu Reibungen geführt, welche den normalen 
Arbeitsablauf temporär gestört haben. Dadurch konn-
ten Buchungen nicht immer korrekt zugeordnet und 
interne Kontrollen kaum vorgenommen werden. Gute 

Das RPA nimmt die Ausführungen zur 
Kenntnis.   
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Buchungsqualitäten sind stets ein angestrebtes Ziel 
des Fachamts.  

Aus diesem Grunde geht das Fachamt von einer ein-
maligen Sondersituation aus und es werden die An-
merkungen des Rechnungsprüfungsamtes zukünftig 
beachtet.  

33 66 Das Amt 66 wird aufgefordert, zukünftig sicherzu-
stellen, dass sowohl die Planung von Haushalts-
mitteln als auch die tatsächliche Buchung von Ge-
schäftsvorfällen korrekt und nachvollziehbar er-
folgt. 

Keine Stellungnahme eingegangen.  

41 90 Zukünftig darf der Jahresabschluss erst nach 
Prüfung durch das RPA und dem Beschluss 
der Gemeindevertretung der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. 

Der Gesetzgeber weist in seinen Erläuterungen zu 
§ 44 GemHVO daraufhin, dass Feststellungen der 
Prüfungsbehörde – schon aus verwaltungsökono-
mischen Gründen – grundsätzlich nicht zu einer Än-
derung des geprüften Jahresabschlusses führen; 
die Feststellungen sind bei der Erstellung des Jah-
resabschlusses des folgenden Jahres zu berück-
sichtigen. Insoweit haben wir keine Bedenken, den 
vom Oberbürgermeister unterzeichneten Jahresab-
schluss der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Wir stellen den Jahres- und Gesamtabschluss nach 
Unterzeichnung noch vor Abschluss der Prüfung 
ins Internet, um anderen Kommunen einen zeitna-
hen interkommunalen Vergleich zu ermöglichen. 
Andere Kommunen wie z. B. Flensburg verfahren 
ebenso. Durch die Bereitstellung in Form einer Ge-
schäftlichen Mitteilung für die Selbstverwaltung wird 
der Jahresabschluss ohnehin vor Abschluss der 
Prüfung öffentlich. Wir nehmen aber gerne den Hin-
weis des RPA auf, es deutlicher kenntlich zu ma-
chen, dass es sich um einen noch nicht geprüften 
Jahresabschluss handelt.  

Das Vorgehen des Amtes 90 muss sich 
nicht nur an dem geschilderten Regel-
fall, dass Fehler im Jahresabschluss 
grundsätzlich nicht korrigiert werden 
müssen, sondern auch an dem Aus-
nahmefall, dass die Korrektur erforder-
lich ist, messen lassen. Die rechtlichen 
Vorgaben sehen eine Veröffentlichung 
zum Schutz der Selbstverwaltung erst 
nach der Prüfung vor. Soweit es erfor-
derlich oder sinnvoll sein sollte, ande-
ren Gemeinden den Jahresabschluss 
zugänglich zu machen, kann dies per 
E-Mail erfolgen. 

 

In jedem Fall ist der ausdrückliche Hin-
weis erforderlich, dass der Jahresab-
schluss ungeprüft ist.  
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43 90 Zukünftig ist bei Übertragungen von Grundstü-
cken das Verfahren zwischen der Immobilien-
wirtschaft und der Anlagenbuchhaltung des 
Amtes für Finanz-wirtschaft kurzfristig dahinge-
hend ab- zustimmen, dass ein korrekter Ausweis 
des Anlagevermögens und der Finanzanlagen 
in den zukünftigen Jahresabschlüssen der LHK 
gewährleistet werden kann. 

Wie im Vorjahr ist das Amt 90 auf die Zuarbeit der 
Fachämter angewiesen, d. h. das Risiko liegt im 
Vorprozess. Für eine korrekte und fristgerechte 
Ausbuchung der Gebäude und Flurstücke aus dem 
Anlagenbestand müssen dem Amt 90 frühzeitig 
notwendige buchungsbegründende Unterlagen u. 
a. die Ermittlung der Verkehrswerte und Kataster-
amtliche Vermessungsergebnisse vorliegen. Im 
Jahr 2024 erhielt das Amt 64.6 inzwischen eine Auf-
stellung über die noch zu bewertenden Vermögens-
gegenstände, eine Rückmeldung erwarten wir 
Ende August. Seitens Amt 60 gab es Anfragen bzgl. 
unserer Kriterien, Anforderungen an gutachterliche 
Stellungnahmen und Kurzgutachten. Die Verständi-
gung mit den Fachämtern entwickelt sich zurzeit 
positiv.  

Das RPA begrüßt die positive Entwick-
lung.  

45 90 Um einen Überblick über die tatsächliche Ver-
mögenslage zu erhalten, ist es zukünftig not-
wendig, die nicht und die nicht rechtzeitig er-
fassten Forderungen im Lagebericht zu nennen 
und zu begründen. Im Anhang ist zukünftig die 
entsprechende Höhe, der nicht in der Rech-
nungslegungssoftware erfassten offenen For-
derungen anzugeben. 

Im Anhang sind besondere Umstände anzugeben 
und zu erläutern, die dazu führen, dass der Jahres-
abschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Solche be-
sonderen Umstände sind nur in Ausnahmefällen 
anzunehmen. Die Diskrepanz zwischen dem Er-
gebnis der Anwendung der Einzelvorschriften und 
den tatsächlichen Verhältnissen muss dabei nicht 
nur wesentlich, sondern erheblich sein. Ein Fall 
läge z. B. bei einem Unternehmen vor, wenn die 
Fortsetzung des Unternehmens durch diese beson-
deren Umstände nicht gesichert erscheint. Dabei ist 
es nicht notwendig, dass der Anhang das unzutref-
fende Bild betragsmäßig modifiziert. Wir verweisen 
in diesem Zusammenhang auf die Kommentare zu 
§ 264 Abs. 2 Satz 2 HGB von Beck, Haufe und 
Coennnenberg. Detaillierte Ausführungen dazu ha-
ben wir dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung 

Das RPA begrüßt den Ansatz, die 
Vollständigkeitserklärungen der 
Fachämter dergestalt anzupassen, 
dass diese auch die Höhe der nicht in 
Infoma newsystem erfassten 
Forderungen anzugeben haben.  

 

Allerdings folgt aus dem 
Vollständigkeitsgrundsatz (§ 33 
GemHVO SH) die Pflicht, diese 
Forderungen im Jahresabschluss 
bilanziell zu berücksichtigen. In dem 
Fall wäre eine Darstellung im Anhang 
nicht erforderlich. 
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gestellt. Wir werden die Anregung des RPAs auf-
nehmen und entsprechende Anfragen in die Voll-
ständigkeitserklärungen der Fachämter aufneh-
men. Die Ergebnisse wären dann ggf. ergänzend in 
der Vollständigkeitserklärung des OB aufzuneh-
men. Die Vollständigkeitserklärung ist kein offiziel-
ler Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Übrigen 
wird auf die Ausführungen zu Seite 25 des Schluss-
berichtes verwiesen.  

 

 

68 Dez. IV Aus Sicht des RPA ist eine Lagerhaltung zu instal-
lieren, die es zulässt, die Einkäufe und Ausgabe 
der Materialien zu überwachen und Personen zu-
zuordnen. Ein geeignetes Bewirtschaftungspro-
gramm könnte Abhilfe leisten. 

 

Der Theorie nach kann der vom RPA aufgezeigte 
Handlungsbedarf nachvollzogen werden. Ob er je-
doch umsetzbar ist, wird davon abhängen, welcher 
Aufwand betrieben werden müsste, um quasi eine 
dauernde Inventur durchführen zu können. Die erst-
malige Ausgabe von Erstausstattungsgegenständen 
wäre unproblematisch erfassbar. Für darüber hinaus 
gehende Ausgaben gibt es gute Gründe. Die Doku-
mentation ist schwierig, wenn zum Beispiel Gegen-
stände kurzfristig als Ersatz ausgegeben werden 
müssen, weil zum Beispiel Kochgeräte in der Küche 
samt Essen verschwinden oder Matratzen ersetzt 
werden müssen, weil sie durch häufiges Einnässen 
unbrauchbar geworden sind, Bettwanzen festgestellt 
werden oder Materialien durch unsachgemäßen Ge-
brauch zerstört wurden 

Der zu betreibende Aufwand, insbesondere der per-
sonelle, stünde unseres Erachtens in keinem Verhält-
nis zu möglichen Schäden durch unsachgemäße 
Ausgaben durch Betreuungsträger oder eigenem 
Personal, zumal es sich um geringwertige Sachgüter 
handelt. 

Das kurzfristige Handeln des Betreuungsträgers 
würde erschwert werden, weil zunächst der Grund 
des Ersatzes dokumentiert und entsprechend der 
Datenschutzgrundverordnung vor unautorisiertem 

Es wird positiv bewertet, dass Amt 55 
dafür Sorge trägt, dass bei Entnahme 
einer Ausstattung künftig der Rechts-
kreis der Bezugsberechtigten 
(Asyl/55.6 <-> Wohnungslose/55.2) er-
fasst wird und zudem die Abteilung 55.2 
- Wohnungslosenunterbringung nicht 
dringende Bedarfe selbst anschafft und 
sich der Lager der Abteilung 55.6 – Asyl 
nur in Notsituationen bedient. 

 

Zudem begrüßt das RPA, dass zukünf-
tig die Erfassung der erstmaligen Aus-
gabe von Ausstattungsgegenständen 
umsetzbar ist und die Erstausstattun-
gen für untergebrachte Personen aus-
schließlich durch die LHK angeschafft 
werden.   

Eine niedrigschwellige Lagerhaltung ist 
aus Sicht des RPA auch in Fällen kurz-
fristiger Ersatzbeschaffungen von weni-
gen, kostengünstigen Gegenständen 
möglich und wirtschaftlich.  Die Erst-
ausstattung besteht nach den vorlie-
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Zugriff geschützt werden muss. Hieraus wäre dann 
ein Bezugsschein oder ähnliches abzuleiten, der 
dann wiederum eine Lagerverwaltung veranlasst, die 
benötigten Dinge herauszugeben.  

Dies erfordert zusätzliches Personal, dessen Finan-
zierung möglicherweise die Ersparnisse, die durch 
unbefugtes und unbegründetes Entnehmen entste-
hen, überstiege. 

Dass die Erstausstattung nur noch vom Fachamt ein-
gekauft wird, wird zukünftig umgesetzt. 

Darüber hinaus wird dafür gesorgt, dass bei Ent-
nahme einer Ausstattung der Rechtskreis des Be-
zugsberechtigten (Asyl oder Wohnungslosenunter-
bringung) erfasst wird, so dass eine Zuordnung für 
die Abrechnungen vorgenommen werden kann. 
Sollte es erneut zu unerklärlichen Ausgaben von 
Erstausstattungen kommen, würden diese im glei-
chen Verhältnis wie die dokumentierten Ausgaben 
zugeordnet werden. 

Die Ausstattung der Abteilung 55.2 aus den Lagern 
der Abteilung 55.6 wurde außerdem bereits reduziert, 
da 55.2 in der Unterkunft Diedrichstraße ein Lager er-
richten wird und nicht dringende Bedarfe selbst an-
schafft.  

 

genden Unterlagen zur Asylabrech-
nung lediglich aus 12 Artikelgruppen. 
Ergänzt man diese beispielsweise in 
Papierformat, um die Angabe der ent-
nommenen Menge, Zuordnung zur 
Fachabteilung 55.6/55.2, Zuordnung 
zur GU/Stadtwohnung/Haus, Angabe 
der entnehmenden Person/Abtei-
lung/Institution und das Entnahmeda-
tum, so kann aus Sicht des RPA bereits 
eine ausreichende Lagerhaltung er-
reicht werden. Eine derartige Lösung 
bindet kaum Kapazitäten und kann 
Überhänge voraussichtlich reduzieren. 
Darüber hinaus wird mit dieser nied-
rigschwelligen Lagerhaltung die Not-
wendigkeit einer Artikelaufstockung 
frühzeitig sichtbar, wodurch ein geplan-
ter und vergaberechtskonformer Ein-
kauf zu günstigeren Konditionen ge-
währleistet werden kann.  

Mit der Errichtung eines Lagers in der 
Unterkunft Diedrichstraße verfügt das 
Fachamt neben den GU Schusterkrug 
und Arkonastraße über insgesamt drei 
Materiallager, in denen diese verein-
fachte Lagerhaltung implementiert wer-
den könnte. Die eigentliche zeitliche 
und personelle Herausforderung wird 
die erstmalige Inventarisierung der vor-
handenen Lagerbestände und die min-
destens einmal jährlich durchzufüh-
rende Inventur sein. Diese Arbeiten 
sind aus Sicht des RPA jedoch planbar.  
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87 60 Aus Sicht des RPA ist durch die Immobilienwirt-
schaft in geeigneter Weise zwingend sicherzustel-
len, dass bei geförderten Baumaßnahmen alle re-
levanten Herstellungskosten vor dem Ende eines 
Fördermittelzeitraums bei der Abrechnung Be-
rücksichtigung finden. 

Siehe Stellungnahme Kapitel 14.4  
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Fehlerhafte Anwendung der GemHVO SH (aus Vorjahr)

Nr. Thema Sachverhalt Verfahren SB 2023
1 Bestände der Verwahrkonten Das RPA ist weiterhin der Auffassung, dass darauf hinzuwirken ist, die Bestände der Verwahr-

konten nachvollziehbar und in ihrer Höhe korrekt über Infoma newsystem abzubilden (§ 33 
GemHVO SH). Bis eine Lösung gefunden wird, ist unbedingt ein Hinweis mit entsprechender Er-
läuterung im Jahresabschluss (Anhang) aufzunehmen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
sich diese Problematik auch auf die Bilanzpositionen Forderungen und Verbindlichkeiten aus-
wirkt.

Sachverhalt wird derzeit abge-
stimmt. Keine Stellungnahme er-
forderlich. 

2 Bestände Verbindlichkeiten Die im Jahresabschluss angegebenen Bestände der Verbindlichkeiten/ Verwahrkonten stimmen 
derzeit nicht mit den ausgewiesenen Beständen in Infoma newsystem überein. Infoma newsys-
tem ist so einzurichten, dass eine Abstimmung vorgenommen werden kann (§33 GemHVO SH).

Sachverhalt wird derzeit abge-
stimmt. Keine Stellungnahme er-
forderlich.

3 Grundstücksübertragung Ki-
WoG

Das RPA stellte bei der Prüfung fest, dass im Berichtsjahr bereits weitere Grundstücke und Ge-
bäude an die KiWoG übertragen und in deren Bilanz berücksichtigt wurden. Diese Übertragung 
wurde in der Bilanz der LHK nicht in Abgang gebracht. Das Anlagevermögen wird daher im Be-
richtsjahr zu hoch ausgewiesen. Auch die Finanzanlagen sind durch die versäumten Buchungen 
zu niedrig ausgewiesen. Die Buchungen sind kurzfristig nachzuholen.

Handlungsbedarf bleibt für 2023 
bestehen. Siehe aktuelle Hand-
lungsbedarfe.

4 Konto Wertberichtigungen 
Das Wertberichtigungskonto ist ein passives Bestandskonto. Die Sachkonten der Wertberichti-
gungen sind entgegen den Gesetzesvorgaben nicht im Passiv, sondern im Aktiv angelegt wor-
den. (§ 48 Abs. 4 GemHVO SH i.V.m. VV-Kontenrahmen SH)

Beanstandung bleibt bestehen 
ohne eine Stellungnahme abzu-
fordern.

5 Befristete Niederschlagungen 
Beim Wiederaufleben von befristeten Niederschlagungen wird ein Ertrag generiert, bei erfolgloser 
Vollstreckung ist dieser Ertrag zu Unrecht gebucht und wäre bei Nichterfolg in dem Jahr, in dem 
er gebucht wird, zu bereinigen. (§33 GemHVO-Doppik SH)

Beanstandung bleibt bestehen 
ohne eine Stellungnahme abzu-
fordern.
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Stellungnahmen

Stellungnahme Referat für Gleichstellung 

Liebe Kolleg*innen,

das Referat für Gleichstellung begrüßt die Bemühungen des Rechnungsprüfungsamtes, im Rahmen seines Schlussberichts für das Jahr 2023 
geschlechtliche Vielfalt abzubilden und in Form des einleitenden Gender Hinweises auf bestehende Herausforderungen in der Umsetzung hin-
zuweisen. Außerdem sehen wir es auch so, dass die existierende Schreibanweisung hinsichtlich der Verwendung der weiblichen und männlichen 
Form im Schriftverkehr unzureichend ist und einer Aktualisierung bedarf. Die Entscheidung, sich im Sinne der gendersensiblen Gestaltung des 
Berichts daher in der überwiegenden Mehrheit der Fälle einer neutralen Schreibweise zu bedienen, können wir gut nachvollziehen.

Stellung beziehen müssen wir allerdings gegen den Entschluss, in den verbleibenden Fällen, in denen eine neutrale Schreibweise nicht möglich 
ist, auf das generische Maskulinum auszuweichen. Dies ist weder im Sinne der Geschlechtergleichstellung noch vor dem Hintergrund der exis-
tierenden Schreibanweisung akzeptabel. Letztere regelt klar, dass als Alternative zu der zu bevorzugenden neutralen Schreibweise die männliche 
und die weibliche Form ausgeschrieben werden müssen. Der Verzicht auf die weibliche Form wird weder dem Anspruch gerecht, dass sich alle 
Geschlechter nicht „lediglich mitgemeint“ fühlen sollen, noch trägt er zur angestrebten Barrierefreiheit bei. 

Der Bemerkung, die verkürzte Schreibform sei wertfrei, können wir uns ebenfalls nicht anschließen. Unserer Ansicht nach ist sogar das Gegenteil 
der Fall: Die Verwendung des generischen Maskulinums macht die weibliche Perspektive unsichtbar, spricht den weiblichen Kolleginnen ihre 
Anteile an der Gestaltung der Kieler Stadtverwaltung ab und widerspricht in letzter Konsequenz auch dem gesetzlichen Auftrag der Landeshaupt-
stadt Kiel, die Gleichstellung der Geschlechter in allen ihre Mitarbeitenden und Einwohner*innen betreffenden Angelegenheiten voranzutreiben. 
Wir möchten daher dringend empfehlen, die im Entwurf des Schlussberichts erläuterte Entscheidung zu überdenken und für die endgültige Fas-
sung das weitgehend implementierte Konzept der gendergerechten Sprache und den entsprechenden Leitfaden anzuwenden.

Im Auftrag der Gleichstellungsbeauftragten

Anna Linde

(Referentin im Referat für Gleichstellung)
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Stellungnahme Personal- und Organisationsamt

Seite Amt/Dez. Anmerkungen und Handlungsempfehlung des RPA Stellungnahme 
7 Gender Hinweis

Dem RPA geht es zum einen darum, größtmögliche Barrierefreiheit zu gewähr-
leisten, auf der anderen Seite bemängelten sie, dass die vollkommen veraltete 
Schreibanweisung ihnen eigentlich keine Möglichkeit gäbe in ihrem Bericht von 
der vom Rechtschreibrat vorgegebenen Regel, Sonderzeichen nicht zu verwen-
den, abzuweichen. 

Neutrale Formen zu verwenden, ist sinnvoll und in der Lan-
deshauptstadt Kiel geübte Praxis. An allen Stellen, an de-
nen eine neutrale Lösung nicht möglich ist, auf die rein 
männliche Form (das generische Maskulinum) zurückzu-
greifen, kann nicht mehr überzeugen. Zum einen ent-
spricht auch diese Form nicht den Vorgaben der (veralte-
ten) Schreibanweisung. Zum anderen würde durch einen 
solchen Schritt nicht nur die real existierende Geschlech-
tervielfalt unsichtbar gemacht werden, sondern sogar Ge-
schlechterbinarität.

Zwei Lösungsvorschläge wären daher denkbar:
 Anstelle des generischen Maskulinums kann das ge-

nerische Femininum verwendet werden, um zu de-
monstrieren, dass ein Bewusstsein für die Problema-
tik besteht, es bisher jedoch noch keine perfekte Lö-
sung gibt.

 Da es nur an wenigen Stellen dazu kommen wird, 
dass keine neutrale Form gefunden werden kann, 
könnte an diesen wenigen Stellen das Genderstern-
chen verwendet werden, auch wenn keine abschlie-
ßende Regelung existiert. Diese Lösung kann unter 
der Überschrift „Gender Hinweis“ erklärt und bis zum 
nächsten Bericht Klarheit hergestellt werden. An einer 
Ergänzung der Schreibanweisung oder AGA (bei-
spielsweise zur Gestattung der Verwendung von Son-
derzeichen zur Darstellung von geschlechtlicher Viel-
falt) wird gearbeitet.
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Stellungnahme Grünflächenamt

Aufgrund eines Versehens wurde die Frist zur Abgabe der Erläuterungen zum Plan/Ist Vergleich leider versäumt. 
Im Folgenden unsere Stellungnahmen zu den einzelnen Punkten:

Produkt 551004
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (öff. rechtl.)

Das Grünflächenamt führt jährlich eine interne Verrechnung der Grünpflegekosten mit Amt 60 durch. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 
1.438.039,04 € Grünpflegekosten geltend gemacht. Die interne Verrechnung wurde durch beide Ämter ausgeführt.

Aus hier nicht nachvollziehbaren Gründen ist die Buchung nicht 2023 sondern erst 2024 erfolgt. Daraus resultiert ein Minderertrag in Höhe von 
1.438.039,04 €. 

Produkt 553001
43210000 Öffentl.- rechtl. Benutzungsgebühren (allgemein)

Bei der Berechnung der PRAP 2023 wurde ein Fehler in der Bedienung des Fachverfahrens in der Berechnung der vergangenen Jahre durch 
uns festgestellt. Die Korrektur führte zu einem Minderertrag in Höhe von 404.514,01 € gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung.

Produkt 551003
52211000 Unterhaltung der Sportanlagen, Spielplätze, Freibäder, Wald-, Park- u. Grünanlagen, Friedhöfe u. sonstigen öffentlichen Anlagen

Der Straßenbaumbestand ist aufgrund des Klimawandels immer häufiger Stressfaktoren wie langen Trockenperioden und vermehrten Stürmen 
ausgesetzt. Um den Standard für die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht ordnungsgemäß einhalten zu können, muss ein erhöhter Pflegeauf-
wand durchgeführt werden. Es ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von insgesamt 320.000 €.

Außerdem musste die Vergabe für die extern vergebene Rasenmahd aufgrund der Insolvenz des Unternehmens neu durchgeführt werden.
Dadurch entstand eine Kostensteigerung um 50.000 €.
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Stellungnahme Dezernat II

Die Stellungnahmen von Dezernat II wurden nicht fristgerecht eingereicht und konnten deshalb vom RPA nicht mehr in den Bericht 
eingearbeitet und kommentiert werden. Das RPA nimmt die Ausführungen von Dezernat II zur Kenntnis.

Nr. Seite Amt Thema Beschreibung Feststellung/Handlungsempfehlung RPA Stellungnahme Fachamt

4.3 21 R II/VI Plan-Ist-Ver-
gleich in den Pro-
duktbereichen

Auf Dezernatsebene ist Sorge zu tragen, dass 
Budgetüberschreitungen in Produktbereichen 
frühzeitig erkannt werden und gegengesteuert 
werden kann. Ein Konzept ist zu erarbeiten und 
dem RPA zur Kenntnisnahme zu geben.

Bei II ist das vor allem für Amt 60 von 
Relevanz. Dort wird bereits seit Jahren 
mit einem Buchungssystem gearbei-
tet, dass vor Auftragsvergaben Aus-
kunft darüber gibt, ob bei den betref-
fenden Produktbereichen bzw. den 
nachgeordneten Maßnahmen und 
Haushaltsstellen ausreichende Mittel 
vorhanden sind. Sollten keine ausrei-
chenden Mittel vorhanden sein, kann 
die Beauftragung nicht ausgelöst wer-
den bzw. erst dann ausgelöst werden, 
wenn im Rahmen bestehender De-
ckungsfähigkeiten Haushaltsmittel aus 
einem anderen Bereich für den Beauf-
tragungszweck gebunden werden. 
Dieses System wird konsequent ange-
wendet und laufend kontrolliert, so 
dass Budgetüberschreitungen nur in 
seltenen Ausnahmefällen oder für ei-
nen kurzen, beschränkten Zeitraum 
bis zur wiederhergestellten Deckung 
(Bsp. kurzfristige Ankäufe, bauliche 
Notmaßnahmen, o. vgl.) entstehen.

5.4.1 42 60 Aktiva Ein Teil der Anlagenabgänge wurde 
im Laufe des Geschäftsjahres 2023 
bei der LHK in der Buchführung 
nacherfasst. Weitere Buchungen 

Zukünftig ist bei Übertragungen von Grundstü-
cken das Verfahren zwischen der Immobilien-
wirtschaft und der Anlagenbuchhaltung des 
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sind im Rahmen der Jahresab-
schlusserstellung 2023 erfolgt. Den-
noch stehen Buchungen insoweit 
aus, als seitens der KiWoG die erfor-
derlichen Grundstücksvermessun-
gen noch nicht vorgenommen wor-
den sind. Erst nach der Vermessung 
werden diese Grundstücke bei der 
LHK als Anlagenabgang berücksich-
tigt. 

Amtes für Finanzwirtschaft kurzfristig dahinge-
hend abzustimmen, dass ein korrekter Ausweis 
des Anlagevermögens und der Finanzanlagen 
in den zukünftigen Jahresabschlüssen der LHK 
gewährleistet werden kann. 

5.4.1 42 60, 
64, 
66, 67 

Lagerhaltung  Das RPA empfiehlt den Fachämtern die Lager-
haltung weiterhin zu dokumentieren, auch wenn 
diese bilanziell nicht mehr zu berücksichtigen 
ist, um jederzeit auskunftsfähig und transparent 
in Bezug auf das städtische Inventar und seinen 
Verbleib zu sein. 

 

6.4 59 60 Auffälligkeiten 
bei Vergaben 

Im Rahmen der vergaberechtlichen 
Prüfung für die Maßnahme Grund-
schule Kronsburg wurde festgestellt, 
dass die Angebotsunterlagen für das 
Gewerk Elektroarbeiten auf dem 
Postweg an den Fachplaner verloren 
gegangen waren.  

Das RPA empfiehlt aus Transparenzgründen 
und aufgrund der Nachvollziehbarkeit, die Un-
terlagen immer zu kopieren oder digital abzu-
speichern. 

Verluste auf dem Postwege sind nicht 
gänzlich auszuschließen, die Digitali-
sierung der Unterlagen und die Ablage 
als Scan ist angeschoben (60) 

6.4 59 60 Alternativ- und 
Wahlpositionen 
bei der Vergabe 
Hermann-Löns-
Schule 

Das RPA hat im Rahmen einer 
vergaberechtlichen Prüfung eines 
Vergabevorgangs bei der Maß-
nahme Hermann-Löns-Schule im 
Gewerk Trockenbauarbeiten festge-
stellt, dass für den Bereich der Ver-
kehrsflächen Gipsplattenunterde-
cken ausgeschrieben wurden. Als al-

Das RPA konnte der Vergabe nicht zustimmen, 
da zum Zeitpunkt der Ausschreibung die Bie-
tenden nicht wussten, welche der angebotenen 
Leistungen tatsächlich beauftragt werden soll-
ten. Das RPA empfahl, das Vergabeverfahren 
aufzuheben, da die Bietenden nicht eindeutig 
erkennen konnten, welche der Positionen als 

Das Vergabeverfahren wurde aufge-
hoben und neu ausgeschrieben (60) 
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ternative Ausführung wurden Bläh-
glasgranulatplatten in Form von Al-
ternativ- und Wahlpositionen zuge-
lassen. 

Das Fachamt entschied sich mit dem 
Vergabevorschlag, dass die Gips-
plattenunterdecke beauftragt wer-
den sollte und kürzte die Angebots-
summe um die Positionen aus dem 
Bereich der Blähglasgranulatplatten. 

Wahlposition in Frage kommen könnten, da 
diese nicht entsprechend tituliert waren. 

6.4 59 60 Stundenlohnar-
beiten bei der 
Ausschreibung 
Adolf-Reichwein-
Schule 

Im Rahmen einer Ausschreibung für 
die Adolf-Reichwein-Schule wurden 
Stundenlohnarbeiten für die Mon-
tage neuer Bauteile abgefragt. 

Die Leistungen hätten eindeutig und erschöp-
fend in einem Leistungsverzeichnis aufgeführt 
werden müssen, was nicht erfolgte. Das RPA 
konnte daher der Vergabe vergaberechtlich 
nicht zustimmen, da Stundenlohnarbeiten nur in 
begründeten Ausnahmenfällen beauftragt wer-
den dürfen. 

Im Bereich des Bauens im Bestand mit 
denkmalpflegerischen Anforderungen 
ist ein Ausnahmetatbestand gegeben. 
Bauzustandsbefunden und die Prü-
fung ob Bauteile restauriert werden 
können oder erneuert werden müssen 
sind erst im Arbeitszusammenhang 
definierbar (60) 

7.3.1 81 60 Sanierung 
Schwimmhalle 
Schilksee 

Das RPA übernahm und sichtete 
ohne Übergabe und Wissenstransfer 
die vorhandenen Akten der Baumaß-
nahme und gab dem Dezernat IV un-
terstützende Hilfestellung zur Wahr-
nehmung der Bauherrenaufgaben, 
bis das Projekt im April 2023 durch 
die Immobilienwirtschaft übernom-
men wurde. 

Die Neubewertung der Standortkriterien des 
Lehrschwimmbeckens während des laufenden 
Baufortschritts zur Sanierung des Hauptbe-
ckens könnte dazu führen, dass sich die Fertig-
stellung des Hauptbeckens weiter verzögert. 
Den in der DRS 0635/2024 dargestellten Ter-
min zur Fertigstellung des Hauptbeckens im 2. 
Quartal 2026 bewertet das RPA mit Blick auf die 
bauliche Umsetzung kritisch. 

Die Neubewertung der Standortkrite-
rien war zwingend gegeben, da die Er-
richtung des Lehrschwimmbeckens 
gem. vormaliger Planung aus Gründen 
der Grundstückseigentumsverhält-
nisse sowie des nicht berücksichtigten 
Denkmalschutzes der Gesamtanlage 
nicht hätte realisiert werden können. 
Damit wäre eine Zeitschiene zur Fer-
tigstellung des Projektes ungewiss 
und kaum kalkulierbar geworden. 
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Die fachliche Neubewertung und 
Überplanung des Objektes Lehr-
schwimmbecken war unumgänglich 
(60) 

7.3.3 84 60 Prüfung von 
Qualifizierungs-
kriterien extern 
beauftragter Ob-
jektplaner 

Das RPA nahm Feststellungen wie 
z.B. über ein hohes Nachtragsvolu-
men oder über Störungen im Bau-
prozess bei der Feuer- und Ret-
tungswache Nord zum Anlass, Ent-
scheidungsprozesse, die zur Beauf-
tragung objektplanender Dienstleis-
tenden im Rahmen der o.g. Realisie-
rungswett-bewerbe führten, zu prü-
fen. 

Das RPA konnte aufgrund der fehlenden Unter-
lagen somit für den Neubau der Feuer- und Ret-
tungswache Nord das Prüfungsziel nicht errei-
chen. 

AB60.6 hat alle im MS-Projektserver 
abgelegten Unterlagen aus dem Zeit-
raum des RPW-Wettbewerbs-verfah-
ren (2018) zugänglich gemacht.  

Zusätzlich erfolgte beim Verfahrens-
betreuer FA S&K (Hamburg) im De-
zember 2023 eine direkte Abfrage zu 
weiteren dort archivierten Unterlagen,  

die ebenso durch 60.6 dem RPA zur 
Verfügung gestellt wurde. Somit wurde 
alles unternommen, um eine transpa-
rente Herleitung zu ermöglichen. 

Darüberhinausgehende Dokumentati-
onen liegen den heute Beteiligten nicht 
vor, da diese (Abt.-Ltg. + Prj.-Ltg.) zum 
Zeitpunkt des WBW noch nicht in Kiel 
tätig waren (60) 

7.3.3 84 60 Prüfung von 
Qualifizierungs-
kriterien extern 
beauftragter Ob-
jektplaner 

Die Unterlagen für das Projekt 
Grundschule Gaarden, hochbaulich-
freiraumplanerischer Realisierungs-
wettbewerb mit EU-weitem Teilnah-
mewettbewerb und nachgestelltem 
Verhandlungs-verfahren gem. der 
Verordnung über Vergabe öffentli-
cher Aufträge, wurden von der Im-

Lediglich die Beschreibung einer angemesse-
nen Qualität der Referenzobjekte hätte in den 
Punkten Städtebauliche Einbindung (eines 
Neubaus) sowie der Gestalterischen Qualitäten 
der Außenhülle und im Innenraum deutlicher 
und transparenter erfolgen müssen. Es war 
nicht zu erkennen, nach welchen Kriterien z.B. 
die Qualität der Außenhülle festgestellt wurde. 

Es liegt in der Natur kreativer, schöp-
ferischer Leistungen, dass diese nicht 
erschöpfend, eindeutig beschreibbare 
Leistungen sind. Dies trifft in diesem 
Fall auf die Städtebauliche Einbin-
dung, sowie der Gestalterischen Qua-
litäten der Außenhülle und dem Innen-
raum zu. Die Bewertung erfolgte inner-
halb eines protokollierten Colloquiums 
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mobilienwirtschaft hingegen voll-
ständig und fristgerecht zur Verfü-
gung gestellt. 

Das RPA empfiehlt, zukünftig alle Kriterien 
messbar und eindeutiger zu gestalten, damit 
eine Punkteverteilung nachvollziehbar vorge-
nommen werden kann. 

mit einer Jury. Soweit definierte mess-
bare und bewertbare Leistungen spe-
zifiziert sind, wie z.B. zu Flächenver-
hältnissen, werden diese in einer 
transparenten Matrix aufgenommen 
(60) 

7.3.5 86 60 Errichtung von 
Containerklas-
senräumen an 
der Theodor-
Heuss- und Toni-
Jensen-Grund-
schule im Jahr 
2021 

Neben einer vergaberechtlichen 
Prüfung führte das RPA auch eine 
Belegprüfung durch. Hierbei wurden 
weitere Baukosten ermittelt, die bei 
der abschließenden Abrechnung mit 
dem Fördermittelgebenden keine 
Berücksichtigung fanden, da entwe-
der die Rechnungslegung außerhalb 
des Fördermittelzeitraumes lagen o-
der aber die angefallenen Baukosten 
bei der Berechnung des möglichen 
Förderbetrages tatsächlich verges-
sen wurden. 

Das führte dazu, das bereits ausge-
zahlte Fördermittelbeträge in Höhe 
von 123 T€ zuzüglich Zinsen in Höhe 
von 3 T€ an den Fördermittelgeber 
zurückgezahlt werden mussten. Die-
ser Betrag hätte bei Berücksichti-
gung der unberücksichtigten Bau-
kosten (s.o.) um 36 T€ auf 87 T€ re-
duziert werden können. Auch die 
Zinslast hätte sich entsprechend ver-
ringert. 

Aus Sicht des RPA ist durch die Immobilienwirt-
schaft in geeigneter Weise zwingend sicher-zu-
stellen, dass bei geförderten Baumaßnahmen 
alle relevanten Herstellungskosten vor dem 
Ende eines Fördermittelzeitraums bei der Ab-
rechnung Berücksichtigung finden. 

Die Immobilienwirtschaft ist darum be-
müht, in den teils sehr komplexen und 
nicht immer den gleichen Regeln zur 
Umsetzung unterliegenden Projekten 
Fördermittel- und Abrechnungszeit-
räume einzuhalten (60) 
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7.3.6 87 60 Baubegleitende 
Prüfung Neubau 
Mensa Kieler 
Gelehrtenschule 

Ein der Bauaufgabe angemessener 
reibungsloser Baufortschritt konnte 
vom RPA bis zur Abnahme der Leis-
tungen der beauftragten Einzelge-
werke nicht festgestellt werden. Im 
gesamten Projetverlauf des Jahres 
2023 fand weiterhin eine erhebliche, 
notwendige und unverzichtbare 
Nachsteuerung der extern beauf-
tragten Projektkoordination durch 
die Immobilienwirtschaft statt. 

Die voraussichtliche Kostensteigerung von 8% 
(im Vergleich zum ursprünglichen Kostenvoran-
schlag) bewertet das RPA, unter der Berück-
sichtigung der herausfordernden Bauaufgabe 
und der Anbindung der Mensa an den Gebäu-
debestand im laufenden Schulbetrieb, als ange-
messen. Diese aus Sicht des RPA geringe Kos-
tensteigerung ist dem vorbildlichen Einsatz der 
Mit-arbeitenden der Immobilienwirtschaft zuzu-
rechnen. 

Das Lob an die Projektleitung ist er-
freulich und angemessen (60) 
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1. Lagebericht 
1.1 Einleitung 

Gemäß § 91 GO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen 
Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des 
Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung zu erstellen und zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der 
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. 
Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. 
Der Lagebericht soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und 
Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge 
von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten 
sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, 
dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der 
Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. 
Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; 
zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 

Der hier vorgelegte Lagebericht nimmt die aus Sicht der Verwaltung wesentlichen 
Sachverhalte in den Blick. 

Soweit im Folgenden auf Planwerte Bezug genommen wird, handelt es sich um 
fortgeschriebene Ansätze, also um die Haushaltsplanansätze zuzüglich der aus dem Vorjahr 
übertragenen Ermächtigungen. Daten in den Tabellen, auf die besonders hingewiesen wird, 
sind grau unterlegt. 

1.2 Jahresergebnis 

Die Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 106,4 Mio. € 
ab. Gegenüber der Planung 2023 mit einem Fehlbetrag von 36,3 Mio. € bedeutet dies eine 
Verbesserung von 142,7 Mio. €, gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 87,3 Mio. €. 

Die folgende Tabelle zeigt auf, wie sich die Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum 
Vorjahr und Plan entwickelt haben. 

Diff. 
in Mio. € Ist 2022 Plan 2023 Ist 2023 Diff. Plan 

Ist VJ 

Erträge 1.264,8 

1.237,1 

27,7 

1.309,8 

1.335,8 

-26,0 

1.482,6 

1.365,7 

116,9 

172,8 

29,9 

217,8 

Aufwendungen 128,6 

89,2 Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit 142,9 
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Diff. 
in Mio. € 

Finanzerträge 

Ist 2022 

1,0 

,5 

Plan 2023 Ist 2023 

1,1 

Diff. Plan 
Ist VJ 

1,0 0,2 0,1 
Zinsen und sonstige Finanzauf- 
wendungen 

9 11,2 11,6 -0,4 2,1 

Finanzergebnis -8,6 -10,3 -10,5 -0,2 -1,9 

Jahresergebnis 19,1 -36,3 106,4 142,7 87,3 

Das gegenüber dem Planansatz um 142,7 Mio. € positivere Jahresergebnis von 106,4 Mio. € 
resultiert im Wesentlichen aus höheren Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben in 
Höhe von 80,9 Mio. € sowie um 70,1 Mio. € höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. 
Das negative Finanzergebnis von 10,5 Mio. € wird insbesondere durch Zinsaufwendungen für 
Kredite bedingt. Die Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich 2023 zu 2022 ist 
deutlich geprägt durch gestiegene Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe 
von 88,8 Mio. € und um 94,0 Mio. € gestiegene Zuwendungen. Dem gegenüber stehen deutlich 
höhere Transferaufwendungen, Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen, die jedoch von den vorstehend genannten 
Effekten überkompensiert werden. 

Zur Übersicht: 

Diff. 
Ist VJ 

88,8 

in Mio. € Ist 2022 

391,9 

Plan 2023 Ist 2023 

480,7 

Diff. Plan 

Steuern- und ähnliche Abgaben 

Zuwendungen, allg. Umlagen 

Sonstige Transfererträge 

Öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte 

Privatrechtl. Leistungsentgelte 

Kostenerstattungen u. -umlagen 

Sonstige Erträge 

399,8 

435,6 

17,1 

105,0 

46,5 

257,5 

45,6 

2,6 

80,9 

70,1 

1,2 

411,7 

16,5 

103,3 

47,4 

242,1 

48,8 

3,1 

505,7 

18,3 

106,8 

49,1 

256,6 

63,7 

2,3 

94,0 

1,8 

1,8 3,5 

2,6 1,7 

-0,9 

18,1 

-0,3 

-0,6 

1,6 

14,5 

14,9 

-0,8 

-0,6 

28,4 

0,7 

Aktivierte Eigenleistungen 

Bestandsveränderungen 0,0 0,0 -0,6 

Personalaufwendungen 303,8 

32,0 

330,6 

32,7 

332,2 

32,7 Versorgungsaufwendungen 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

0,0 

169,3 182,6 181,2 -1,4 11,9 

Bilanzielle Abschreibungen 59,4 60,4 

552,8 

176,7 

-26,0 

-10,3 

-36,3 

68,3 

571,4 

179,9 

116,9 

-10,5 

106,4 

7,9 

18,6 

3,2 

8,9 

63,6 

15,1 

89,2 

-1,9 

Transferaufwendungen 

Sonstige Aufwendungen 

Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit 

Finanzergebnis 

507,8 

164,8 

27,7 

-8,6 

142,9 

-0,2 

Jahresergebnis 19,1 142,7 87,3 



 

  
  

JAHRESABSCHLUSS DER LANDESHAUPTSTADT KIEL ZUM 31.12.2023 6 

Die Abweichungsanalyse des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr zeigt auf 
Budgetebene für 2023 auf, dass der Großteil der Budgets einen erhöhten Zuschussbedarf 
ausweist, wie z. B. die Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen um 24,8 Mio. €, 
Soziale Hilfen um 15,4 Mio. € und die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe um 13,4 Mio. €. Nur 
die allgemeine Finanzwirtschaft verbessert das Budget um 176,7 Mio. € insbesondere durch 
die Gewerbssteuernachzahlung und die hohe Konsolidierungshilfe. Die große Abweichung im 
Bereich „Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen“ ergibt sich durch die 
Übertragung der Grundstücke und Gebäude von Marthas Insel an die KiWoG. 

Die Budgets in der Übersicht: 

Diff. 
Ist VJ 

-6,1 

in Mio. € 

Innere Verwaltung 

Ist 2022 

-52,2 

Plan 2023 Ist 2023 

-58,3 

Diff. Plan 

-59,7 

-53,1 

1,4 

-1,2 

3,5 

Sicherheit und Ordnung 

Schulträgeraufgaben 

-48,3 

-77,8 

-54,3 

-82,3 

-6,0 

-4,5 -85,8 

Kultur und Wissenschaft 

Soziale Hilfen 

-36,5 -40,5 -38,5 2,0 -2,0 

-117,1 

-171,5 

-27,2 

-124,1 

-186,5 

-37,1 

-132,5 

-184,9 

-34,6 

-8,4 

1,6 

-15,4 

-13,4 

-7,4 

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Gesundheit und Sport 
Räumliche Planung, Entwicklung, 
Bauen und Wohnen 

2,5 

- 17,0 

13,4 

40,7 

-19,0 

12,2 

-41,8 

12,2 

-22,8 

0,0 

-24,8 

-1,2 Ver- und Entsorgung 
Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV 

- -41,2 -42,2 -1,0 -1,5 

Natur- und Umweltschutz -26,4 

-26,9 

647,2 

19,1 

-28,5 

-32,4 

659,5 

-36,3 

-29,9 

-30,3 

823,9 

106,4 

-1,4 

2,1 

-3,5 

-3,4 Wirtschaft und Tourismus 

Allgemeine Finanzwirtschaft 

Jahresergebnis 

164,4 

142,7 

176,7 

87,3 

Nach einem positiven Jahresabschluss 2022 mit 19,1 Mio. € konnte 2023 erneut ein 
Jahresüberschuss über 106,4 Mio. € ausgewiesen werden. Das Eigenkapital steigt. Die 
Entwicklung des Eigenkapitals zeigt die nachfolgende Tabelle. 
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in Mio. € 

Allgemeine Rücklage 

Ist 2022 Ist 2023 Differenz 

280,6 

1,0 

280,6 

1,0 

0,0 

0,0 Sonderrücklage 

Ergebnisrücklage 73,5 

19,1 

374,1 

91,0 17,5 

87,3 

104,9 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

Eigenkapital gesamt 

106,4 

479,0 

1.3 Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage 

1.3.1 Ertragslage 

Ist 
021 

Plan 
2023 

Ist 
2023 

Diff. 
Plan 

Diff. Ist 
VJ 

in Mio. € 
2 

Erträge 1.264,8 1.309,8 1.482,6 
1.237,1 1.335,8 1.365,7 

172,8 
29,9 

217,8 
128,6 
89,2 

Aufwendungen 
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 27,7 -26,0 116,9 142,9 

Die Erträge sind 2023 um 172,8 Mio. € und die Aufwendungen um 29,9 Mio. € höher 
ausgefallen als geplant. Statt eines Defizites aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 
26,0 Mio. € konnte in 2023 somit in einen Überschuss von 116,9 Mio. € erzielt werden. 

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge um 217,8 Mio. € gestiegen. Zudem stiegen die 
Aufwendungen um 128,6 Mio. €. In Summe verbesserte sich das Ergebnis aus laufender 
Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 89,2 Mio. €. 

In den folgenden Übersichten sind die Erträge und Aufwendungen nach Ergebnispositionen 
aufgeschlüsselt. 

Ist 
022 

Plan 
2023 

Ist 
2023 

Diff. 
Plan 

Diff. Ist 
VJ Erträge in Mio. € 2 

Steuern und ähnliche Abgaben 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Sonstige Transfererträge 

391,9 
411,7 

16,5 

399,8 
435,6 
17,1 

105,0 
46,5 

257,5 
45,6 
2,6 

480,7 80,9 88,8 
94,0 
1,8 

505,7 
18,3 

106,8 
49,1 

256,6 
63,7 
2,3 

70,1 
1,2 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 

103,3 1,8 3,5 
47,4 2,6 1,7 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Sonstige Erträge 

242,1 
48,8 
3,1 

-0,9 
18,1 
-0,3 
-0,6 

172,8 

14,5 
14,9 
-0,8 
-0,6 

217,8 

Aktivierte Eigenleistungen 
Bestandsveränderungen 
Erträge 

0,0 0,0 -0,6 
1.264,8 1.309,8 1.482,6 
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Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, 
der Ergebnisrücklage sowie dem Jahresergebnis und beträgt zum Bilanzstichtag 479,0 Mio. €. 
Im Verhältnis zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 22,4 %. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist sie aufgrund des in 2023 erzielten Überschusses um 3,9 %-Punkte gestiegen. 

Das Fremdkapital beträgt zum Bilanzstichtag 1.227,7 Mio. €. Daraus resultiert im Verhältnis 
zur Bilanzsumme eine Fremdkapitalquote von 57,5 %. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr 
mit 61,0 % ein rückläufiger Wert, was positiv zu bewerten ist. In der Privatwirtschaft ist ein 
Wert unter 67 % unproblematisch. Ein steigender Fremdkapitalanteil bedeutet in der 
Privatwirtschaft meist schwierigere Kreditaufnahmen mit steigenden Zinssätzen. 
Schwellenwerte für den öffentlichen Bereich sind nicht bekannt. 

Die Rückstellungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 15,4 Mio. €, insbesondere im Bereich 
der Pensionsrückstellungen. 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen erhöhen sich um 2,7 Mio. €. Die 
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten konnten im Vergleich zum Vorjahr komplett abgebaut 
werden. Unter Berücksichtigung der übrigen Verbindlichkeiten sind 23,4 Mio. € weniger 
Verbindlichkeiten im Bestand als im Vorjahr. 

Nach der Haushaltsplanung 2024 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten infolge 
der zunehmenden Investitionstätigkeiten in den kommenden Jahren stark ansteigen. Das zeigt 
folgende Übersicht: 

Investitionskredite in Mio. € 
1.000 931 

853 
746 800 

600 

400 

200 

0 

645 
553 547 550 

498 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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Die Kassenkredite werden sich in den Folgejahren voraussichtlich wie folgt entwickeln: 

Kassenkredite in Mio. € 
250 

200 

150 

100 

2 19 

1 59 

1 05 

5 4 4 5 5 0 
20 

0 0 
0 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln ergibt sich aus der Finanzplanung des 
Haushaltsplanes 2024. 

Fazit 

Das Vermögen hat um 110,3 Mio. € zugenommen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen sind nur um 2,7 Mio. € gestiegen. Die Kassenkredite konnten vollumfänglich 
abgebaut werden. Insgesamt betrachtet hat sich die Vermögens- und Schuldenlage 2023 im 
Vergleich zum Vorjahr verbessert. In den nächsten Jahren sind in der Haushaltsplanung 
Jahresfehlbeträge im zweistelligen Millionenbereich und Investitionen im dreistelligen 
Millionenbereich ausgewiesen. Das Vermögen wird in den Folgejahren zwar weiter 
anwachsen, jedoch wird der Bedarf an Investitionskrediten ebenfalls steigen. In den nächsten 
Jahren ist aufgrund der aktuellen Planungen mit einer Verschlechterung zu rechnen, die mit 
den Jahren zunimmt. 

1.3.3 Finanzlage 

Die Finanzrechnung weist für 2023 einen Finanzmittüberschuss in Höhe von 12,9 Mio. € aus. 
Dieser Überschuss resultiert aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 
Höhe von 149,7 Mio. €, einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von 110,9 Mio. €, 
einem negativen Saldo aus fremden Finanzmitteln von 2,9 Mio. € und einem negativen Saldo 
aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 23,0 Mio. € Die Liquidität verbessert sich von 
21,2 Mio. € im Vorjahr auf nunmehr 34,1 Mio. € zum 31.12.2023. Eine Übersicht ist dargestellt 
bei der Bilanzposition „2.4. Liquide Mittel“. 
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Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit wird nachfolgend 
differenzierter dargestellt: 

Plan 
2023 

Diff. 
Ist VJ 

in Mio. € Ist 2022 Ist 2023 Diff. Plan 

Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
Einzahlungen 

4 7,9 17,8 149,7 131,9 101,8 

1.207,7 
1.159,8 

1.272,6 
1.254,8 

1.430,5 
1.280,8 

157,9 
26,0 

222,8 
121,0 Auszahlungen 

Saldo aus Investitionstätigkeit 
Einzahlungen 

-92,7 -110,4 -110,9 -0,5 -18,2 
28,0 61,4 32,7 -28,7 4,7 

davon 
Zuweisungen und Zuschüsse 

Auszahlungen 
24,2 57,2 28,5 -28,7 

-28,2 
4,3 

120,7 171,8 143,6 22,9 
davon 
Zuweisungen und Zuschüsse 
Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 
Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen 

15,6 20,9 

10,6 

10,6 

4,9 

-10,3 

-5,7 

-5,0 

1,2 3 ,7 

2,5 

88,8 

1 38,4 15,5 -22,9 

8,2 

3,0 

Baumaßnahmen 101,4 109,6 20,8 

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit lagen 2023 mit 143,6 Mio. € um insgesamt 
2,9 Mio. € über dem Vorjahreswert von 120,7 Mio. €, insbesondere im Bereich der 2 

Baumaßnahmen. Im Vergleich zum Haushaltsansatz wurden die Auszahlungen für 
Baumaßnahmen um 8,2 Mio. € überschritten. 

1.4 Analyse der Lage am Bilanzstichtag 

Kennzahlen dienen der Zusammenfassung von quantitativen Informationen für den inneren 
und interkommunalen Vergleich und bilden die Grundlage für die Entscheidungsunterstützung, 
Steuerung und Kontrolle von kommunalen Maßnahmen. 

Der Gesetzgeber hat mit einem Entwurf der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik vom 
20.12.2018 Empfehlungen für die Nutzung von Kennzahlen für die Vermittlung des den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage für Schleswig-Holstein herauszugeben. Das ist die Basis für die nachfolgenden 
Darstellungen. 
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1.4.1 Kennzahlen zur Ertragslage

.4.1.1 Aufwandsdeckungsgrad1

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt
werden. Anzustreben ist ein hoher Aufwandsdeckungsgrad. Eine Unterdeckung erfordert bei
längerem Anhalten Sparmaßnahmen bzw. Ertragserhöhungen. Die Erträge und
Aufwendungen wurden um die internen Leistungsbeziehungen bereinigt. Die Entwicklung stellt
sich wie folgt dar.

2019 2020 2021 2022 2023
100,4 % 108,0 % 98,9 % 101,5 % 107,7 %

Im Vergleich zum Vorjahr sind die bereinigten Erträge um 218,1 Mio. € und die Aufwendungen
um 130,7 Mio. € angewachsen. Die Erträge sind stärker gestiegen als die Aufwendungen.
Dadurch erhöht sich der Aufwandsdeckungsgrad.

Folgende Erträge sind auffallend gestiegen um

77,2 Mio. € Gewerbesteuer
26,4 Mio. € Konsolidierungshilfe
24,1 Mio. € Gemeindeschlüsselzuweisung
13,6 Mio. € Kreisschlüsselzuweisung
12,6 Mio. € Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
10,4 Mio. € Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
10,5 Mio. € Zuweisungen vom Land
10,3 Mio. € Erträge aus Zuschreibungen Anlagevermögen
9,1 Mio. € Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung
7,9 Mio. € Erstattungen vom Bund

Die höchsten Zuwächse bei den Aufwendungen gab es in folgenden Bereichen mit

63,6 Mio. € Transferaufwendungen
28,4 Mio. € Personalaufwendungen
11,9 Mio. € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8,9 Mio. € Bilanzielle Abschreibungen

1.4.1.2 Steuerdeckungsgrad

Der Steuerdeckungsgrad gibt an, zu welchem Teil die Kommune ihre Aufwendungen selbst
decken kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Ein hoher
Steuerdeckungsgrad gibt einen Hinweis auf die Steuerertragskraft der Kommune. Die
Entwicklung stellt sich wie folgt dar:
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2019 2020 2021 2022 2023 
29,9 % 32,6 % 29,0 % 31,4 % 34,9 % 

Die Steuererträge steigen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer. Sie steigen 
prozentual mehr als die Aufwendungen. Dadurch steigt der Steuerdeckungsgrad von 31,4 % 
auf 34,9 %. 

1.4.1.3 Allgemeiner Umlagendeckungsgrad 

Die Kennzahl offenbart, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig 
ist, um ihre Aufwendungen zu decken. 

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 

2019 2020 2021 2022 2023 
30,7 % 37,6 % 33,0 % 33,0 % 36,7 % 

Der Allgemeine Umlagendeckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 33,0 % auf 
6,7 % durch den hohen Anstieg der Zuwendungen vom Bund und Land erhöht. Die 

Abhängigkeit von Leistungen Dritter ist damit gestiegen. 
3 

1.4.1.4 Transferaufwandsquote 

Die Transferaufwandsquote stellt das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und 
den gesamten Aufwendungen dar. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle 
Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den 
Transferaufwendungen zählen hauptsächlich Aufwendungen für Sozialleistungen, aber auch 
alle Zuweisungen und Zuschüsse und die Gewerbesteuerumlage. 

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 

2019 2020 2021 2022 2023 
37,7 % 38,2 % 37,4 % 40,7 % 41,5 % 

Die Quote steigt gegenüber dem Vorjahr weiter von 40,7 % auf 41,5 %. Die Zuschüsse an 
verbundenen Unternehmen und übrige Bereiche sind um 25,6 Mio. € gestiegen, die 
Gewerbesteuerumlage um 10,1 Mio. €, die Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen um 
9,7 Mio. € und die Jugendhilfe um 7,9 Mio. €. Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zu 
den übrigen Aufwendungen stärker gestiegen. 

1.4.1.5 Personalintensität 

Die Personalintensität zeigt den Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen. Für 
die Ermittlung dieser Kennzahl werden sämtliche personalbezogenen Aufwendungen 
einschließlich Rückstellungszuführungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung dieser 
Rückstellungen angesetzt. 
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Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 

2019 2020 2021 2022 2023 
27,5 % 27,2 % 27,5 % 26,5 % 26,2 % 

Die um die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen bereinigten Personal- und 
Versorgungsaufwendungen sind zwar um 29,6 Mio. € Mio. € im Vergleich zum Vorjahr 
gestiegen, da aber die übrigen Aufwendungen prozentual betrachtet stärker gestiegen sind, 
sinkt die Personalintensität leicht von 26,5 % auf 26,2 %. 

Fazit 

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr infolge von Gewerbesteuermehrerträgen 
und Zuwendungen vom Bund und Land deutlich verbessert. Ursächlich hierfür ist 
insbesondere die hohe Nachzahlung eines Gewerbesteuerfalls mit 83,4 Mio. € aber auch die 
hohe letztmalig gezahlte Konsolidierungshilfe in Höhe von 68,2 Mio. €. Dies lässt die 
Aufwands- und Ertragslage insgesamt positiv erscheinen, hat aber keinen nachhaltigen Effekt 
für die kommenden Jahre. In den nächsten Jahren werden hohe Defizite erwartet. Die 
steigenden Transferauswendungen tragen ihren Beitrag dazu bei und sind mit Sorge zu 
betrachten. Die Entwicklung in der Ergebnisrechnung und Ergebnisplanung stellt sich von 
2020 bis 2027 wie folgt dar: 

Jahresergebnisse bzw. Planungen in Mio. € 
1 50 

00 
106,4 

89,6 1 

5 0 
19,1 

0 

-12,9 
-50 

- 51,2 - 55,9 -55,8 

2026 

- 62,6 
-100 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2027 

1 .4.2 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage 

.4.2.1 Eigenkapitalquote I 1 

Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Die Kennzahl 
gibt den Anteil am Vermögen wieder, der bilanziell ohne Fremdmittel, Verpflichtungen oder 
Zuwendungen Dritter finanziert wurde. Eine hohe Eigenkapitalquote kann ein Indikator für die 
„ Gesundheit“ der Kommunalfinanzen darstellen. Sie wird stark durch die Erstbewertung des 
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Vermögens in der Eröffnungsbilanz beeinflusst. Eine Mindest-Eigenkapitalquote ist nicht 
definiert. Jedoch sollte die Quote bei Veränderung der Bilanzsumme stabil bleiben, damit das 
Verhältnis der Finanzierung des Vermögens der Kommune durch Eigenkapital und 
Fremdkapital auch aus Gründen der Generationsgerechtigkeit gewahrt bleibt. Eine 
Eigenkapitalquote zwischen 10 % und 20 % ist als befriedigend, ab 20 % als gut zu 
bezeichnen. Unter 10% ist sie nur noch ausreichend. Wird sie negativ, bedeutet dies die 
Überschuldung. 

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 

2019 2020 2021 2022 2023 
16,5 % 19,1 % 18,1 % 18,5 % 22,4 % 

Die Eigenkapitalquote steigt durch den hohen Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr 
von 18,5 % auf 22,4 % und ist damit als gut zu bewerten. 

1.4.2.2 Eigenkapitalveränderungsquote 

Die Eigenkapitalveränderungsquote zeigt auf, wie sich das Eigenkapital seit der 
Eröffnungsbilanz verändert hat. Im Hinblick auf die generationsübergreifende Gerechtigkeit 
sollte das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz zumindest erhalten werden. 

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar. 

2019 2020 2021 2022 2023 
65,0 % 80,6 % 77,7 % 81,9 % 104,9 

125% 

104,9 

100% 

81,9 80,6 77,7 

7 5% 

0% 

65,0 

5 
2019 2020 2021 2022 2023 

Nachdem sich das Eigenkapital von 2009 bis 2015 infolge der Jahresfehlbeträge kontinuierlich 
abgebaut hatte, stieg es seit 2016 infolge der erzielten Jahresüberschüsse wieder an. Mit dem 
Defizit im Jahr 2021 nahm die Eigenkapitalveränderungsquote kurz ab, stieg aber durch die 
erzielten Überschüsse in 2022 und 2023 wieder an, sodass das Niveau von 100 % wieder 
erreicht und sogar überschritten wurde. Erreicht wurde bis zum 31.12.2023 ein Stand in Höhe 
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von 104,9 % des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2009. Dies ist ein wesentlicher 
Beitrag zur Generationsgerechtigkeit. 

1.4.2.3 Jahresüberschuss/-fehlbetragsquote 

Die Quote zeigt auf, wie sich das Jahresergebnis im Verhältnis zur allgemeinen Rücklage, der 
Ergebnisrücklage und evtl. vorgetragener Jahresfehlbeträge der Kommune entwickelt. Bei 
einer Jahresüberschussquote hat die Kommune Überlegungen hinsichtlich der 
Ergebnisverwendung anzustellen. Bei einer Jahresfehlbetragsquote müssen Überlegungen 
angestellt werden, wie eine Verbesserung der Ergebnisse erreicht werden kann. 

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 

2019 2020 2021 2022 2023 
1,4 % 32,3 % -3,5 % 5,4 % 28,6 % 

Nach dem negativen Jahresergebnis in 2021 sind 2022 und 2023 wieder Überschüsse erzielt 
worden. Die Jahresüberschüsse werden im Folgejahr in die Ergebnisrücklage und die 
allgemeine Rücklage umgebucht. Zum 01.01.2024 wird erstmalig der Fall eintreten, dass wir 
die Höchstgrenze der zulässigen Ergebnisrücklage überschreiten werden und damit Anteile in 
die allgemeine Umlage umzubuchen sein werden. Durch eine Gesetzesänderung zum 
01.01.2024 wird die Ergebnisrücklage im Laufe des Jahres 2024 durch eine 
Ausgleichsrücklage ersetzt. 

1.4.2.4 Pro-Kopf-Verschuldung I und II 

Die Pro-Kopf-Verschuldung I gibt an, wie hoch jede*r Einwohner*in mit den kommunalen 
Schulden aus Krediten für Investitionen belastet ist. 

Die Einwohnerzahl zum 31.3.2022 beträgt 246.023. 

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar. Die Angaben erfolgen in € pro Einwohner*in. 

2019 2020 2021 2022 2023 
1.832 € 2.017 € 2.238 € 2.221 € 2.235 € 

Die Kredite für Investitionen sind in den letzten Jahren gestiegen. Nur im Jahr 2022 sind zum 
Bilanzstichtag 5,9 Mio. € weniger Kredite ausgewiesen als Im Vorjahr. Die kommenden Jahre 
zeigen in der Haushaltsplanung weitere hohe Investitionen im dreistelligen Millionenbereich 
pro Jahr. Die Pro-Kopf-Verschuldung I sank im Jahr 2022 einmal kurz, steigt 2023 aber wieder 
an. Perspektivisch wird die Verschuldung auch weiter ansteigen. 

Die Pro-Kopf-Verschuldung II setzt das gesamte Fremdkapital ins Verhältnis zur 
Einwohnerzahl. Es umfasst die gesamten Verbindlichkeiten, Rückstellungen und die 
Sonderposten für den Gebührenausgleich. Enthalten sind insbesondere auch die 
Verbindlichkeiten, die sich aus der Errichtung der RBZ ergeben haben. 
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Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar. Die Angaben erfolgen in € pro Einwohner*in. 

2019 2020 2021 2022 2023 
4.633 € 4.686 € 4.910 € 5.083 € 5.058 € 

Bei der Pro-Kopf-Verschuldung II werden auch die Kassenkredite miteinbezogen. Es wurden 
023 zum Bilanzstichtag 45,0 Mio. € weniger Kassenkredite ausgewiesen. Der Abbau der 2 

Kassenkredite wurde durch die positive Entwicklung in der Finanzrechnung ermöglicht. Die 
sonstigen Verbindlichkeiten sind um 24,0 Mio. € gestiegen. Insofern geht der 
Verschuldensgrad kurzfristig leicht zurück, wird zukünftig aber infolge der geplanten Defizite 
und hohen Investitionen weiter ansteigen. 

1.4.2.6 Investitionsintensität 

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des Anlagevermögens durch 
Abschreibungen neue Investitionen gegenüberstehen und somit ob durch die 
Investitionstätigkeit ein Wachstum oder Rückgang des Anlagevermögens zu verzeichnen ist. 
Zur Ermittlung der Abschreibungen des Anlagevermögens werden von den 
Gesamtabschreibungen die Abschreibungen des Umlaufvermögens abgezogen. Um das 
Anlagevermögen zu erhalten und einen Substanzverlust zu vermeiden, ist eine 
Investitionsquote von 100% notwendig. Regelmäßig ist ein Wert von mehr als 100 % zu 
erwarten, da sowohl die Anforderungen an das Anlagevermögen als auch die Preise für 
Investitionsgüter oft einer Steigerung unterliegen. Ein Kennzahlenwert unter 100 % könnte 
unproblematisch sein, wenn die Kommune aufgrund des demographischen Wandels zukünftig 
z. B. für die Aufgabenerfüllung bei Kitas, Schulen weniger Anlagevermögen benötigt. 
Anzumerken ist, dass Anlagen im Bau keiner Abschreibung unterliegen. Somit steigt das 
Vermögen in investitionsstarken Jahren grundsätzlich an. 

Die Entwicklung von 2019 bis 2023 stellt sich wie folgt dar. 

2019 2020 2021 2022 2023 
233,8 % 260,3 % 177,4 % 210,5 % 232,7 % 

Die Quote steigt im Jahr 2023 weiter an und liegt mit 232,7 % deutlich über 100 %. Über den 
Zeitraum von 2019 bis 2023 betrachtet, wurde der Substanzverlust durch Abschreibungen 
infolge der Neuinvestitionen mehr als ausgeglichen. 

Fazit 

Das Vermögen ist durch die Investitionsintensität angewachsen. Die Verbindlichkeiten aus 
Kassenkrediten sind parallel dazu stichtagsbetrachtet gesunken. Dies war möglich durch das 
gute Jahresergebnis. Kurzfristig betrachtet ist das ein gutes Ergebnis, was sich in der Form 
aber nicht fortsetzen wird, da der Jahresabschluss 2023 durch einen Einmaleffekt und einer 
hohen Konsolidierungshilfe geprägt ist. In den folgenden Jahren werden Investitionsaus- 
zahlungen im dreistelligen Millionenbereich geplant, die durch Kredite finanziert werden. Die 
Schuldenlage wird damit schlechter. Dazu kommen die geplanten Defizite im 
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Ergebnishaushalt im zweistelligen Millionenbereich. Dies wird die Schuldenlage zusätzlich 
durch Kassenkredite belasten. 

1 .4.3 Kennzahlen zur Finanzlage 

.4.3.1 Zinslastquote 1 

Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den Aufwendungen wieder. Die 
Kennzahl zeigt kurzfristig und langfristig die Folgen und Auswirkungen von 
Kreditfinanzierungen auf. Je höher die Zinslast ist, desto weniger Gestaltungsspielräume 
bestehen für die Erbringung weiterer Leistungen durch die Stadt. 0 % stellt keine Belastung 
dar, 0-2% eine geringe Belastung, 2-5 % eine mittlere Belastung, 5-8 % eine hohe Belastung 
und über 8 % eine sehr hohe Belastung, die einer Überschuldung gleichkommt. Mit 0,8 % liegt 
zum 31.12.2023 eine geringe Belastung vor. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr 
gleichgeblieben. 

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar. 

2019 2020 2021 2022 2023 
1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 

1.4.3.2 Durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz 

Der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz wird über das Schulden-Portfolio-Management 
aus dem Schuldenverwaltungsprogramm KommInform ermittelt. Es handelt sich um den 
Durchschnittszinssatz aller Kommunaldarlehen der LH Kiel für Investitionen. Die Entwicklung 
stellt sich wie folgt dar: 

2019 2020 2021 2022 2023 
2,0 % 1,6 % 1,2 % 1,3 % 1,6 % 

Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Zinslastquote und des 
durchschnittlichen Fremdkapitalzinses von 2019 bis 2023 dar. 
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Die Zinsen und die Zinsaufwendungen steigen. Die Zinsaufwendungen liegen dennoch unter 
dem Niveau des Jahres 2021. Dies ist durch ein aktives Schuldenmanagement möglich. Teure 
Kredite wurden durch günstigere Kredite abgelöst. Die übrigen Aufwendungen steigen. 
Insoweit bleibt die Zinslastquote stabil. Der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz ist von 
1,3 % auf 1,6 % gestiegen. 

Fazit 

Die Zinsaufwendungen sind wie die übrigen Aufwendungen gestiegen, sie werden tendenziell 
in den nächsten Jahren weiter steigen. Dies begründet sich durch die anhaltenden 
Investitionstätigkeiten. Die kreditfinanzierten Investitionen und die geplanten hohen Defizite im 
Ergebnisplan werden sich negativ auf die Finanzlage auswirken. 

1.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung 

Ein Vorgang hat besondere Bedeutung, wenn er geeignet ist, das Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Finanz- und Ertragslage, welches der Abschluss zeichnet, zu beeinflussen. 

Internes Kontrollsystem (IKS) – Stand Aufbau IKS 

In 2023 wurde die systematische Erfassung, Beschreibung und Dokumentation der 
Arbeitsabläufe, die für die Aufstellung des Jahresabschlusses notwendig sind, mithilfe der 
stadtweit zur Verfügung stehenden Prozessmanagementsoftware PICTURE fortgeführt. Im 
Anschluss wurden die Prozesse unter Einbeziehung der Risikofelder „Umsetzung der 
Datenschutz-Grundverordnung“, „Aufbau eines Tax Compliance Management Systems 
(TCMS)“ und „IKS“ amtsintern abgestimmt, vom Personal- und Organisationsamt geprüft und 
stadtweit freigegeben. Insgesamt konnten bisher 34 Steckbriefe und Prozessmodelle 
veröffentlicht werden. 

In den bis zum 31.12.2023 freigegebenen und veröffentlichten Steckbriefen und 
Prozessmodellen wurden 73 Risiken identifiziert und analysiert. Darüber hinaus wurden 64 
Risiken identifiziert, bei denen die Prozesse noch nicht final mit PICTURE bearbeitet wurden. 
Die identifizierten Risiken wurden in die Risikomanagementsoftware „NARIS“ überführt, dort 
strukturiert und kategorisiert. Im weiteren Verlauf wurden sie dann in Abstimmung mit der*dem 
Prozessverantwortlichen bewertet und gemanagt. 

Im Rahmen des stadtweiten Freigabeworkflows von rechnungslegungsbezogenen Prozessen 
anderer Ämter haben diese das Amt für Finanzwirtschaft ebenfalls unter IKS- und TCMS- 
Aspekten zu beteiligen. 

Einführung der E-Rechnung 

In 2023 wurde der Roll Out des eRWF fortgesetzt. Der eRWF wurde in 2023 im Büro des 
Oberbürgermeisters, in allen Stabstellen und Referaten im Bereich des Oberbürgermeisters, 
im Amt für Kultur und Weiterbildung, im Referat des Dezernates III, im Personal- und 
Organisationsamt, im Büro der Stadtpräsidentin, in allen Interessenvertretungen und in Teilen 
des Amtes für Schulen eingeführt. Mit dem Roll Out ist auch eine Neuorganisation des 
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stadtweiten Rechnungswesens verbunden. In diesem Zusammenhang soll u.a. die Anzahl der 
Sammelstellen reduziert werden. In einem ersten Schritt wurde die Sammelstelle des 
Personal- und Organisationsamtes aufgelöst und in das Amt für Finanzwirtschaft inkl. 
Planstellenanteile verlagert. Hierbei wurden auch die finanzwirtschaftlichen Prozesse 
optimiert. 
Ein Konzept für die Bearbeitung von Baurechnungen wurde erstellt, weil ab 2024 auch 
Organisationseinheiten, die regelmäßig Baurechnungen erhalten, an den eRWF 
angeschlossen werden sollen. Empfohlen wird, Baurechnungen mit großen Anhängen und 
Anlagen in Großformaten weiterhin als Papierrechnungen zu empfangen. 

Eine Zusendung von XRechnungen ist auch an Organisationseinheiten möglich, die derzeit 
noch nicht an den eRWF angeschlossen sind. Diese Rechnungen werden in lesbare PDF 
umgewandelt und entsprechend der Leitweg-ID an das Fachamt weitergeleitet. 

Das Amt für Finanzwirtschaft hat in 2023 auch begonnen, erste Überlegungen für die 
Digitalisierung der Ausgangsrechnungen zu erarbeiten. Hierzu wurden alle Organisations- 
einheiten der Fachämter befragt, wie derzeit Bescheide und Entgeltrechnungen erstellt 
werden. Mit einem ersten Fachamt wurde eine sogenannte Faktura-App eingerichtet und 
getestet. Dieser Test soll in 2024 fortgeführt werden. Das Projekt „Digitalisierung der 
Ausgangsrechnungen“ wird unter der Leitung des Amtes für Finanzwirtschaft in 2024 
aufgesetzt. 

1.6 Risiko-/Chancen- und Prognoseberichterstattung 

1.6.1 Risiken 

Das Rekordergebnis 2023 mit einem Überschuss von 106,4 Mio. € bestätigt die überwiegend 
positiven Jahresergebnisse in den letzten Jahren. Die Tendenz der jüngeren Vergangenheit 
und die erneute deutliche Verbesserung im Vergleich zu den Planansätzen darf jedoch nicht 
dazu führen, auf eine Trendumkehr der angespannten finanziellen Lage der LH Kiel zu 
schließen. 

Mit höheren Gewerbesteuererträgen und der nicht zu veranschlagenden Konsolidierungshilfe 
liegen die Gründe für den Jahresüberschuss in Einmal- bzw. Sondereffekten. Eine 
nachhaltige Stabilisierung der finanzwirtschaftlichen Lage der LH Kiel ist daher aktuell nicht 
ersichtlich oder zu erwarten. Die geplanten Defizite in der mittelfristigen Finanzplanung 
visualisieren die schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Konsolidierungshilfe im Jahr 2023 ausgelaufen ist. 

Die Unterfinanzierung der kommunalen Aufgaben und Leistungen kann künftig nicht mehr im 
bisherigen Umfang über den Haushaltsvollzug kompensiert werden. Eines der grundlegenden 
Risiken für den städtischen Haushalt bleibt somit auch zukünftig die strukturelle 
Unterfinanzierung der LH Kiel. Ob sich durch die notwendige Überarbeitung des kommunalen 
Finanzausgleichs positive oder weitere negative Effekte ergeben, bleibt abzuwarten. 

Die anhaltenden multiplen Krisensituationen und gesellschaftlichen Herausforderungen, 
führen zu erheblichen finanziellen Auswirkungen. Insbesondere die Erträge, hinsichtlich des 
Gewerbesteueraufkommens, den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer 
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oder die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich sind geprägt durch Unsicherheiten.
Gleichzeitig entstehen auf der Aufwandsseite zunehmend höhere bzw. neue Belastungen,
z. B. durch steigende Sozial- und Transferleistungen (nicht zuletzt auch durch die zuletzt
kontinuierlich und deutlich steigende Anzahl geflüchteter Menschen), inflationsbedingte
Kosten- und hohe Tarifsteigerungen.

Zusätzliche Unsicherheiten ergeben sich durch die Entwicklungen in der deutschen Wirtschaft,
da das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt zum Jahresende 2023 erneut gesunken ist. Die
ersten Auswirkungen auf den Bundes- und Landeshaushalt sind zunehmend ersichtlich und
werden sich zeitversetzt auch in den Kommunen widerspiegeln. Das Kürzen, Strecken und
Ausbleiben von Fördermitteln und -programmen von Bund und Land entfalten einen
negativen Einfluss auf die finanziellen Rahmenbedingungen in der LH Kiel.

Ohne eine adäquate finanzielle Beteiligung auf Bundes- und Landesebene sind die pflichtigen
und freiwilligen kommunalen Aufgaben nicht finanzierbar. Anforderungen für Zukunftsheraus-
forderungen, wie z.B. Ganztagsbetreuung, Krankenhäuser sowie Klimaschutz, und die nötige
digitale Transformation erweitern das vielfältige Portfolio der LH Kiel.

In den Küstenregionen und insbesondere in Kiel wurde deutlich, dass der Klima- und
Küstenschutz sowie die zögerliche Verkehrswende bereits jetzt deutlichen Einfluss auf die
Lebensbedingungen in Kiel und den städtischen Haushalt entwickeln. Diese Themen stellen
auch zukünftig steigende Herausforderungen dar, welche nicht allein von den Kommunen
bewältigt werden können. Die Leistungsfähigkeit der LH Kiel und ihre
Aufgabenwahrnehmung bleiben daher auch zukünftig abhängig von der konjunkturellen
Lage und einer verlässlichen und bedarfsgerechten finanziellen Ausstattung durch Bund
und Land.

Die weiteren wesentlichen Herausforderungen für die LH Kiel bleiben auch weiterhin
bestehen wie z. B.

der weiter wachsende Fachkräftemangel,
die Betreuung und vor allem die Integration von Geflüchteten, anerkannten Asylbewerbern
und geduldeter Menschen in den Lebensalltag,
wirksame Maßnahmen zum Schutz des Klimas und zur Vermeidung weiterer klimatischer
Folgen,
die enge Verknüpfung der wirtschaftlichen Lage und Risiken der Stadt mit den Risiken
des Eigenbetriebs Beteiligungen,
ein hoher aufgelaufener Sanierungsstau
die Konjunkturabhängigkeit des größten Teils der städtischen Einnahmen,
die vollständige Erfassung, rechtzeitige Geltendmachung und Einziehung von
Ansprüchen der LH Kiel vor dem Hintergrund von Personalvakanzen, fehlenden
Schnittstellen zu Fachverfahren und geänderten Abrechnungsbedingungen
die Abhängigkeit vor allem von wenigen größeren Gewerbesteuerzahlern, die den
Hauptanteil der Gewerbesteuererträge generieren,
starke Belastungen infolge von Flüchtlingszuströmen, die von Land und Bund nicht
ausreichend ausgeglichen werden,
die Übernahme bzw. Erweiterung sogenannter freiwilliger Aufgaben durch die politische
Ebene ohne eine gleichzeitige Beschlussfassung über kompensatorische Maßnahmen,
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zunehmende Aufgabenverlagerung von Bund und Land und/oder Übertragung neuer
Aufgaben durch Bund und Land ohne entsprechende finanzielle Kompensation und
Ausstattung (fehlende Konnexität),
Tarif- und Besoldungserhöhungen, die nicht durch entsprechende Zuwächse bei den
Erträgen ausgeglichen werden können,
eine weitere Verschärfung der Gehaltsunterschiede zwischen öffentlicher Verwaltung und
privater Wirtschaft, die um einen Attraktivitätsverlust zu vermeiden, auszugleichen wäre,
sprunghafte Veränderungen der Rückstellungen infolge von Besoldungsanpassungen,
zu niedrig bewertete Pensionsrückstellungen,
die hohe Schuldenlast in Verbindung mit einem Zinserhöhungsrisiko,
die Flächenarmut und damit der Konflikt zwischen Wohnbebauung, Gewerbe- und
Erholungs- und Freizeitflächen und
die steuerrechtlich korrekte Handhabung der komplexen Sachverhalte einer kreisfreien
Stadt im Sinne einer steuerpflichtigen Körperschaft.

1.6.2 Chancen

Die LH Kiel entwickelt sich kontinuierlich weiter und baut ihre Schwerpunktsetzung im Bereich
Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung aus.

Neben den fortschreitenden Planungen für die Stadtbahn und das Meeresvisualisierungs-
zentrum wird Kiel Starthafen des Ocean Race Europe 2025. Die Welthauptstadt des Segelns
wird dieses Event nutzen, um die Themen Meeresschutz und maritime Wirtschaft über die
Bundesgrenzen hinaus in den Fokus zu nehmen. Die positiven Einflüsse auf die kommunale
Wirtschaft und die Wahrnehmung der LH Kiel in der Öffentlichkeit werden sich nicht auf den
Eventzeitrahmen beschränken, sondern auch langfristig Wirkung entfalten. Für den
Universitäts- und Hochschulstandort Kiel mit einem umfassenden Angebot an
Ausbildungsplätzen und einem idealen Umfeld für den Berufseinstieg kann diese
öffentlichkeitswirksame Veranstaltung in Zeiten eines wachsenden Fachkräftemangels
ebenfalls ein positiver Werbe- und Nebeneffekt sein.

Der angespannten Wohnsituation wird mit neu entstehenden Wohngebieten sowie
Quartierentwicklungen wie z. B. im Kieler Süden oder auf dem ehemaligen MFG5-Gelände
begegnet. Auch die Erschließung von weiteren Wohnbebauungsmöglichkeiten auf der
Grundlage des Wohnbauatlasses wird zu einem weiteren Bevölkerungswachstum beitragen.
Die vielfältigen Veränderungen und Entwicklungen im Stadtgebiet führen dazu, dass Kiel auch
mittel- und langfristig wächst. Aus einem stetigen Bevölkerungswachstum resultieren
tendenziell steigenden Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auch wenn der Flächenkonkurrenz in Kiel kurzfristig nicht vollständig begegnet werden kann,
ergeben sich aus den Entwicklungsgebieten und Potentialflächen, z. B. im Kieler Süden und
im StrandOrt Kiel, weitreichende überregionale Chancen für Kiel. Neben Flächen für
Wohnbebauung, um die Wohnraumknappheit in Kiel zu verringern, werden Flächen für neue
und innovative Gewerbeunternehmen in Kiel erschlossen.

Die LH Kiel baut ihre Städtepartnerschaften kontinuierlich aus, um von Innovationen sowie
unterschiedlichen internationalen Entwicklungen und Erfahrungen auch in der regionalen
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Wirtschaft und Stadtentwicklung profitieren zu können. Im Februar 2024 unterzeichneten die 
ukrainische Hafenstadt Cherson und die LH Kiel eine Partnerschaftsvereinbarung. Damit setzt 
Kiel ein starkes Zeichen für Solidarität, Zusammenhalt und Zusammenarbeit. 

Um die umfangreichen Zukunftsthemen, wie z.B. Digitalisierung, Mobilität und Verkehrswende, 
Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Wissenschaft und Forschung, Kreativwirtschaft und 
eine florierende Start-Up-Szene, auch als Kommunalverwaltung nachhaltig, kontinuierlich und 
strukturiert begleiten und entwickeln zu können, benötigt die LH Kiel eine verlässliche und 
resiliente Aufbaustruktur. Durch die Gründung des neuen Dezernats für Umwelt, Klimaschutz 
und Mobilität bildet die Stadtverwaltung ein noch breiteres Fundament für diese Themen und 
verdeutlich ihre nachhalte Ausrichtung. 

Mit dem Jahresüberschuss 2023 gelingt es der LH Kiel, erstmals seit Einführung der Doppik 
im Jahr 2009, das aufgelaufene Defizit von 303 Mio. € nicht nur abzuschmelzen, sondern 
vollständig abzubauen. Damit einhergehend steigen das Eigenkapital und der finanzielle 
Gestaltungsspielraum. Es gilt diesen positiven Effekt zu nutzen und die finanzwirtschaftliche 
Lage der LH Kiel nachhaltig weiterzuentwickeln. 

Bei allem Engagement für Zukunftsthemen und Megatrends, ist eine verlässliche finanzielle 
Basis erforderlich. Daher baut die LH Kiel das stadtweite Fördermittelcontrolling weiter aus um 
der bestehenden strukturellen Unterfinanzierung zu begegnen. Die bevorstehende Teilreform 
des kommunalen Finanzausgleichs eröffnet neben den Risiken für die zentralen Orte auch 
Chancen für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen in Schleswig-Holstein. 

1.6.3 Prognosebericht 

Nach den genehmigungspflichtigen Haushaltsplänen der letzten Jahre, wurde auch der 
Haushaltsplan 2024 mit einem Defizit beschlossen und der Kommunalaufsicht zur 
Genehmigung vorgelegt. Das für 2024 geplante Ergebnis liegt im vorliegenden 
Haushaltsentwurf bei einem Fehlbetrag von 55,9 Mio. €. Dieses Defizit kann in der 
mittelfristigen Finanzplanung nicht abgebaut werden. Mit geplanten Fehbeträgen in den 
Folgejahren zwischen 51,1 Mio. € und 62,6 Mio. € bleibt es auf einem ähnlichen Niveau. Da 
diese Fehlbeträge, nach dem Auslaufen der Konsolidierungshilfen, nicht wie in den 
Vorjahren im Haushaltsvollzug abgefedert werden können, sind nachhaltige und 
zukunftsgerichtete Eigenanstrengungen der LH Kiel notwendig. 

Um die geplanten Defizite in der mittelfristigen Finanzplanung konsolidieren zu können, soll 
ein Finanzgutachten für den städtischen Haushalt vergeben und durchgeführt 
werden. Neben den Maßnahmenempfehlungen zur Optimierung der Einnahmen und 
Ausgaben stehen in diesem Gutachten der Kommunale Finanzausgleich und ein 
Benchmark mit der Hansestadt Lübeck auf der Agenda. Die Eigenanstrengungen der LH 
Kiel müssen jedoch durch eine nachhaltige und auskömmliche Kommunalfinanzierung von 
Bund und Land flankiert werden, um eine Trendumkehr zu positiven Jahresergebnissen 
zu ermöglichen. 

Die hohen Inflationsraten der letzten Jahre spiegeln sich in verschiedenen Bereichen, z. B. bei 
Baupreisen und Personalaufwendungen direkt wieder. Diese Mehrausgaben gilt es zu 
kompensieren, ohne die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Kiel zu belasten. 
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Bund und Land müssen ihrer Verantwortung durch das Auflegen verschiedener 
Kompensations- und Fördermaßnahmen für die Kommunen zukünftig stärker gerecht werden, 
um eine langfristige strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen und die einhergehenden 
negativen Folgen zu vermeiden. 

Im Bereich der Personal- sowie Sozialtransferaufwendungen, bei der Kinder- und 
Ganztagsbetreuung, bei den sozialen Hilfen und nach wie vor auch in der Betreuung und 
Integration von Geflüchteten und anerkannten Asylbewerbern steigen die Anforderungen an 
die LH Kiel. Parallel zu den Anforderungen steigen die Aufwendungen für die 
Aufgabenerfüllung. Eine auskömmliche Kompensation durch zusätzliche Finanzmittel von 
Bund und Land steht jedoch weiterhin aus. 

Nur auf Grundlage einer den Aufgaben angemessenen Finanzausstattung, wie sie von der LH 
Kiel und den anderen kreisfreien Städten gefordert wird, kann ein dauerhafter und nachhaltiger 
Abbau der Defizite im Haushalt gelingen. Die Konsolidierungshilfen hatten in den letzten 
Jahren einen entscheidenden Anteil am Abbau des aufgelaufenen Defizits der LH Kiel. Ohne 
eine adäquate Anschlussfinanzierung besteht jedoch das Risiko kurzfristig neue Defizite 
aufbauen zu müssen. 

In der aktuellen Situation ist es aus mehreren Gründen zwingend erforderlich, notwendige 
Investitionen, Sanierungen und bauliche Unterhaltungsmaßnahmen voranzutreiben. Zum 
einen sollte die regionale Wirtschaft auch in den nächsten Jahren stabilisiert werden und zum 
anderen muss das Sparen auf Kosten der vorhandenen Infrastruktur und Vermögenswerte der 
Vergangenheit angehören. Die vielfältigen Herausforderungen der LH Kiel sind daher nur mit 
einem Investitionsvolumen zu bewältigen, mit dem gleichzeitig dem hohen Sanierungsstau 
begegnet werden kann und Investitionen in die Stadtentwicklung möglich werden. Hierfür sind 
jährliche Kreditvolumina erforderlich, die der Höhe nach auch langfristig rd. 10 % des 
Volumens der Aufwendungen des Ergebnishaushalts betragen. 
Auf Grundlage dieser Parameter umfasst die mittelfristige Finanzplanung investive 
Kreditvolumen zwischen 123,8 Mio. € und 150,7 Mio. €. 
Im vergangenen Jahr ist es der LH Kiel gelungen, die investive Umsetzungsquote auf den 
bisher höchsten Wert von über 83% zu steigern. Aufgabe der zukünftigen Haushaltsplanungen 
sowie Haushaltsvollzüge ist es daher, diesen hohen Stand zu stabilisieren. 
Die Höhe der Umsetzungsquote verdeutlich zudem, dass die geplanten investiven 
Kreditvolumina realistisch und notwendig sind. 

2. Bilanz 
Die Bilanz zum 31.12.2023 ist auf den nachfolgenden Seiten dargestellt. 
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Jahresabschluss – Bilanz 
Landeshauptstadt Kiel 

Bilanzwerte zum Bilanzwerte zum 
31.12.2023 in € Nr. Bezeichnung 

AKTIVA 
31.12.2022 in € 
2.024.260.868,00 
1.749.567.700,01 

2.134.586.056,76 
1.831.290.664,43 1. Anlagevermögen 

0 1 1.1 Immaterielle 
Vermögensgegenstände 
Sachanlagen 

3 .111.514,65 

1.601.677.731,52 

36.371.299,73 

3.031.455,15 

1.671.229.470,91 

236.078.192,82 

02 - 09 1.2 
02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte 
1.2.1.1 Grünflächen 

2 

021 
022 
023 
029 

126.304.460,28 
10.323.635,14 
56.028.048,86 

126.424.341,32 
10.475.790,56 
55.943.682,41 

1.2.1.2 Ackerland 
1.2.1.3 Wald, Forsten 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute 

Grundstücke 
4 3.715.155,45 

47.008.830,18 

1.495.592,83 

43.234.378,53 

446.848.165,48 

42.176.556,41 

03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

1.2.2.1 Kinder- und Jugend- 
einrichtungen 

4 

032 
4 

033 
031 
034 

1.2.2.2 Schulen 269.048.486,08 
13.705.584,31 

268.776.103,47 
13.912.083,76 1.2.2.3 Wohnbauten 

1.2.2.4 kommunalnutzungsorientierte 
Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude 

73.937.779,67 72.875.137,08 

0 35 1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- 
und Betriebsgebäude 

4 8.821.387,29 

598.469.064,71 

8.257.069,07 

49.108.284,76 

618.129.564,69 

88.937.885,12 

71.778.511,00 

04 1.2.3 Infrastrukturvermögen 
1.2.3.1 Grund und Boden des 

Infrastrukturvermögens 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit 

Streckenausrüstung und 
Sicherheitsanlagen 

041 
8 

0 42 
43 

66.897.905,00 

12.588,00 
0 

2,00 

241.607.662,06 

175.160.276,00 

0 44 

45 

1.2.3.4 Entwässerungs- u. 
Abwasserbeseitigungsanlagen 

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, 
Plätzen und Verkehrs- 

229.843.466,00 

0 
171.376.529,00 

lenkungsanlagen 
0 

0 

0 

46 1.2.3.6 Sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens 

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund 
und Boden 

4 2.081.507,64 

00.801,00 

.864.117,49 

40.645.228,51 

7.510,00 
5 

2 

6 1.2.5 Kunstgegenstände, 
Kulturdenkmäler 

3 3.909.145,82 
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Jahresabschluss – Bilanz 
Landeshauptstadt Kiel 

Bilanzwerte zum 
31.12.2022 in € 

Bilanzwerte zum 
31.12.2023 in € Nr. Bezeichnung 

0 

0 

0 

7 

8 

9 

1.2.6 Maschinen und technische 
Anlagen, Fahrzeuge 

2 2.599.300,00 

2.898.888,16 

26.617.298,00 

72.920.276,33 
1.2.7 Betriebs- und 

6 
Geschäftsausstattung 

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, 
Anlagen im Bau 

230.265.430,25 266.719.317,77 

157.029.738,37 

2.433.567,54 

1.3 Finanzanlagen 144.778.453,84 
10 1.3.1 Anteile an verbundenen 

Unternehmen 
2 .433.567,54 

1 
1 
1 
1 

1 1.3.2 Beteiligungen 0,00 0,00 
102.522.223,97 
33.402.000,98 

2 1.3.3 Sondervermögen 
1.3.4 Ausleihungen 

89.587.242,08 
35.007.677,86 3 

3- 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene 
Unternehmen, Beteiligungen, 
Sondervermögen 

24.869.361,95 

10.138.315,91 

24.073.703,29 

13- 
4- 

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 
1.3.5 Wertpapiere des 

Anlagevermögens 

9.328.297,69 

18.671.945,88 
1 

1 7.749.966,36 

2 . Umlaufvermögen 102.727.830,25 
696.867,76 

130.918.285,85 
0,00 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 2.1. Vorräte 
51 - 
53 

2 .1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe 651.127,59 0,00 

0,00 551, 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige 
56 

0 ,00 

45.740,17 

,00 

0.866.369,16 

Leistungen 
552, 
54 

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 

57 - 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und 
59 

0 0,00 
sonstige Vorräte 

2.2 Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 8 96.810.244,93 

161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche 
Forderungen aus 36.094.247,80 39.132.629,19 
Dienstleistungen 

169 

171 

179 

178 

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche 
Forderungen 

3 3.939.277,90 43.480.741,90 

5.832.990,40 

295.861,76 

2.2.3 Privatrechtliche Forderungen 
aus Dienstleistungen 

4 

1 

4 

.985.333,45 

.681.596,79 

.165.913,22 

2.2.4 Sonstige privatrechtliche 
Forderungen 

2.2.5 Sonstige Vermögens- 
gegenstände 

8.068.021,68 
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Jahresabschluss – Bilanz 
Landeshauptstadt Kiel 

Bilanzwerte zum Bilanzwerte zum 
31.12.2023 in € Nr. Bezeichnung 31.12.2022 in € 

1 4 2.3 Wertpapiere des 
Umlaufvermögens 
Liquide Mittel 

0 ,00 0,00 

1 8 
9 

2.4 21.164.593,33 
171.965.337,74 

2.024.260.868,00 
2.024.260.868,00 

374.099.362,35 
280.558.218,42 

994.538,21 

34.108.040,92 
172.377.106,48 

2.134.586.056,76 
2.134.586.056,76 

478.959.095,60 
280.558.218,42 

994.538,21 

1 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 
SUMME AKTIVA 
PASSIVA 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

0 1. Eigenkapital 
01 
02 
03 
04 
05 

1.1 
1.2 

Allgemeine Rücklage 
Sonderrücklage 

1.3. Ergebnisrücklage 73.452.650,92 
0,00 

90.981.205,72 
0,00 1.4 

1.5 
Vorgetragener Jahresfehlbetrag 
Jahresüberschuss / 
Jahresfehlbetrag 

1 9.093.954,80 106.425.133,25 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 2. Sonderposten 334.032.231,63 
26.245.121,17 

223.031.661,39 
59.912.799,00 
59.912.799,00 

0,00 

347.330.758,15 
34.326.513,71 

230.745.241,97 
57.653.190,00 
57.653.190,00 

0,00 

31 
32 
33 
331 
332 
34 
35 
36 
39 

2.1 
2.2 
2.3 

für aufzulösende Zuschüsse 
für aufzulösende Zuweisungen 
für Beiträge 

2.3.1 aufzulösende Beiträge 
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 

für Gebührenausgleich 
für Treuhandvermögen 
für Dauergrabpflege 

16.719.919,44 
3.450.722,38 

888.761,55 

16.833.294,65 
3.397.545,23 

869.217,61 
Sonstige Sonderposten 3.783.246,70 

549.830.660,70 
457.687.958,00 
15.533.718,31 
66.227.447,52 
2.094.466,00 

3.505.754,98 
565.198.761,02 
470.882.735,00 
16.455.713,27 
66.724.083,54 
1.803.280,00 

5 - 28 3. Rückstellungen 
511 
51 

3.1.1 Pensionsrückstellungen 
3.1.2 Versorgungsrücklage 

512 
81 

3.2 
3.3 
3.4 

Beihilferückstellungen 
Altersteilzeitrückstellungen 
Rückstellung für später 
entstehende Kosten 

61 
0,00 0,00 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

62 
82- 
83 
84 
7 

3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 

Altlastenrückstellungen 
Steuerrückstellungen 

0,00 
228.115,00 

7.268.955,87 
0,00 

0,00 
186.615,00 

7.396.334,21 
0,00 

Verfahrensrückstellungen 
Finanzausgleichsrückstellungen 
Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00 

85 3.10 Rückstellungen für 
Verbindlichkeiten ohne 
Rechnung 

790.000,00 

0,00 

1.750.000,00 

0,00 289 3.11 Sonstige andere Rückstellungen 
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Jahresabschluss – Bilanz 
Landeshauptstadt Kiel 

Bilanzwerte zum Bilanzwerte zum 
31.12.2023 in € Nr. 

3 

Bezeichnung 3 1.12.2022 in € 
685.893.559,14 

0,00 
4. Verbindlichkeiten 662.473.920,13 

30- 4.1 Anleihen 0,00 
4 .2 Verbindlichkeiten aus Krediten 

für Investition 
3 2 547.194.893,60 

0,00 

549.867.972,11 

0,00 
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, 

Beteiligungen, Sondervermögen 
32- 

32- 
32- 
33- 

4.2.2 vom öffentlichen Bereich 
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 

0,00 0,00 
547.194.893,60 549.867.972,11 

4.3 Verbindlichkeiten aus 
Kassenkrediten 

4 5.000.000,00 0,00 

3 4 4.4 Verbindlichkeiten aus 
Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen 
Verbindlichkeiten a. Lieferungen 
und Leistungen 

32.737.013,80 31.173.316,04 

3 5 

6 

4.5 

4.6 

4.7 

9 .410.505,56 

.267.367,78 

9.290.670,59 

2.880.072,18 
3 Verbindlichkeiten aus 

Transferleistungen 
6 

37 Sonstige Verbindlichkeiten 45.283.778,40 
80.405.054,18 

69.261.889,21 
80.623.521,86 39 5. Passive Rechnungsabgrenzung 

SUMME PASSIVA 2.024.260.868,00 2.134.586.056,76 

Nachrichtlich: 
1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen 

nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 T€ 
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen 

nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 23.439 T€ 
3. Summe der von der LH Kiel übernommenen Bürgschaften 

(Wert zum Bilanzstichtag): 102.712.676,91 € 

3 . und 4. Ergebnis- und Finanzrechnung 
In den Ergebnis- und Teilergebnisrechnungen wird seit 2018 nachrichtlich der 
Nettoabschreibungsaufwand dargestellt. Aufzuführen sind die Kontenarten 571 und 574 sowie 
416 und 437. Die Kontenart 574 umfasst Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 
(ARAP). Da das Konto 45700010 die Erträge aus der Auflösung von PRAP für geleistete 
Zuwendungen ausweist, wurde dieses Konto mit in die Summierung von 416 und 437 
aufgenommen. 

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung folgen auf den nächsten Seiten. 
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Ergebnisrechnung 

Landeshauptstadt Kiel 

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten KGr Ist-Ergebnis VJ û Fortg. Ansatz HH- Ist-Ergebnis HH-Jahr Vergleich Ansatz/Ist Übertragene 
Ermächtig. û Jahr û û û 

01 

02 

03 

04 

05 

Steuern und ähnliche Abgaben 40 391.919.137,60 

411.658.546,70 

16.457.205,51 

103.276.776,94 

47.446.069,48 

399.772.300,00 

435.641.500,00 

17.127.700,00 

105.047.500,00 

46.515.900,00 

480.730.378,36 

505.652.703,92 

18.301.765,64 

106.825.081,12 

49.148.579,50 

80.958.078,36 

70.011.203,92 

1.174.065,64 

1.777.581,12 

2.632.679,50 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

+ Sonstige Transfererträge 

41 

42 

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 

43 

441, 
4 42, 
4 46 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

+ Sonstige Erträge 

448 

45 

242.122.972,39 

48.842.133,77 

257.503.600,00 

45.633.300,00 

2.581.000,00 

256.614.810,76 

63.658.193,61 

-888.789,24 

18.024.893,61 

-249.779,52 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

+ Aktivierte Eigenleistungen 

+/- Bestandsveränderungen 

= Erträge 

471 

472 

3.083.202,46 2.331.220,48 

-27.404,66 0,00 -622.075,40 -622.075,40 

1.264.778.640,19 

-303.813.230,75 

-31.977.877,16 

-169.280.686,78 

-59.424.286,25 

-507.811.317,86 

-164.799.906,42 

-1.237.107.305,22 

1.309.822.800,00 

-330.564.800,00 

-32.658.500,00 

-182.601.000,00 

-60.413.800,00 

-552.847.700,00 

-176.694.300,00 

-1.335.780.100,00 

1.482.640.657,99 

-332.260.684,74 

-32.663.788,57 

-181.224.260,04 

-68.296.154,64 

-571.369.153,86 

-179.940.964,37 

-1.365.755.006,22 

172.817.857,99 

-1.695.884,74 

-5.288,57 

Personalaufwendungen 50 

51 

52 

57 

53 

54 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

+ Versorgungsaufwendungen 

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

+ Bilanzielle Abschreibungen 

+ Transferaufwendungen 

+ Sonstige Aufwendungen 

= Aufwendungen 

1.376.739,96 

-7.882.354,64 

-18.521.453,86 

-3.246.664,37 

-29.974.906,22 

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 27.671.334,97 -25.957.300,00 116.885.651,77 142.842.951,77 --- 
10/17) 

19 

20 

21 

+ Finanzerträge 46 

55 

959.861,49 

-9.537.241,66 

-8.577.380,17 

916.300,00 

-11.225.000,00 

-10.308.700,00 

1.148.311,25 

-11.608.829,77 

-10.460.518,52 

232.011,25 

-383.829,77 

-151.818,52 

--- 

0,00 

--- 

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 

22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21) 19.093.954,80 -36.266.000,00 106.425.133,25 142.691.133,25 0,00 
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Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen und Nettoabschreibungsaufwand 

Landeshauptstadt Kiel 

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Fortg.Ansatz HH- Ist-Ergebnis HH- Vergleich 
Vorjahres in û 

113.289.700,00 

-113.289.700,00 

Jahr in û Jahr in û Ansatz/Ist in û 

-481.734,65 

481.734,65 

48 

8 

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 119.581.800,00 

-119.581.800,00 

120.063.534,65 

-120.063.534,65 5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 

5 71 + 574 

16 + 437 

AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete -57.337.487,42 -55.435.100,00 -61.729.820,12 6.294.720,12 
Zuwendungen 

4 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 

Nettoabschreibungsaufwand 

20.513.504,75 

-36.823.982,67 

19.131.200,00 

-36.303.900,00 

24.032.272,45 

-37.697.547,67 

-4.901.072,45 

1.393.647,67 
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Finanzrechnung 

Landeshauptstadt Kiel 

Nr. Ein- und Auszahlungsarten KGr Ist-Ergebnis VJ û Fortg. Ansatz HH- Ist-Ergebnis HH- Vergleich Ansatz/Ist Übertragene 
Ermächtig. û Jahr û Jahr û û 

01 

02 

03 

04 

05 

Steuern und ähnliche Abgaben 60 387.969.100,06 

399.410.795,00 

16.194.887,76 

86.189.690,04 

46.660.443,52 

399.772.300,00 

424.467.500,00 

17.127.700,00 

97.951.800,00 

46.515.900,00 

476.108.224,07 

490.319.725,55 

18.233.346,11 

92.637.573,65 

47.602.653,33 

76.335.924,07 

65.852.225,55 

1.105.646,11 

-5.314.226,35 

1.086.753,33 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen 

+ Sonstige Transfereinzahlungen 

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 

61 

62 

63 

641, 
6 42, 
6 46 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

+ Sonstige Einzahlungen 

648 

65 

238.377.271,06 

30.492.028,07 

257.503.600,00 

26.483.900,00 

260.093.732,88 

40.871.279,28 

2.590.132,88 

14.387.379,28 

1.854.026,87 

157.897.861,74 

-734.002,31 

-7.389,31 

--- 

--- 

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 

= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

Personalauszahlungen 

66 2.402.009,21 2.736.300,00 4.590.326,87 --- 

1.207.696.224,72 

-294.279.364,61 

-30.856.746,33 

-168.665.887,45 

-10.141.321,77 

-507.212.163,42 

-148.595.905,62 

-1.159.751.389,20 

1.272.559.000,00 

-313.714.200,00 

-32.268.400,00 

-182.601.000,00 

-11.225.000,00 

-552.847.700,00 

-162.128.800,00 

-1.254.785.100,00 

1.430.456.861,74 

-314.448.202,31 

-32.275.789,31 

-182.384.135,64 

-11.215.509,67 

-577.982.440,29 

-162.448.361,48 

-1.280.754.438,70 

--- 

70 

71 

72 

75 

73 

74 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

+ Versorgungsauszahlungen 

+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 

+ Transferauszahlungen 

216.864,36 

9.490,33 

-25.134.740,29 

-319.561,48 

-25.969.338,70 

+ Sonstige Auszahlungen 

= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 
10 bis 15) 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

7 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 
6) 

47.944.835,52 

24.228.876,21 

0,00 

17.773.900,00 

57.247.300,00 

0,00 

149.702.423,04 

28.470.598,96 

0,00 

131.928.523,04 

-28.776.701,04 

0,00 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

1 

8 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
Investitionen und -förderungsmaßnahmen 

681 

682 

85 + Einz. a. d. Veräußerung von immateriellen 
Vermögensgegenständen 

9 

0 

1 

2 

3 

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 1.487.106,33 

127.606,34 

260,00 

1.100.700,00 

492.300,00 

1.000,00 

1.269.055,56 

593.413,63 

144.776,57 

0,00 

168.355,56 

101.113,63 

143.776,57 

0,00 

Grundstücken und Gebäuden 

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 683 
Anlagevermögen 

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 684 

685 

686 

Finanzanlagen 

+ Einzahlungen aus der Abwicklung von 0,00 0,00 
Baumaßnahmen 

+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Invest. und - 1.661.760,35 1.944.800,00 1.931.498,14 -13.301,86 
förderungsmaßnahmen Dritter) 

2 

2 

2 

2 

4 

5 

6 

7 

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 688 452.090,24 

0,00 

597.400,00 

0,00 

333.392,26 

0,00 

-264.007,74 

0,00 

--- 

--- 

--- 

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 689 

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für 

27.957.699,47 

-15.629.237,82 

61.383.500,00 

-20.937.500,00 

32.742.735,12 

-10.553.165,75 

-28.640.764,88 

10.384.334,25 781 -3.847.300,00 

-441.400,00 

-8.962.900,00 

Investitionen und -förderungsmaßnahmen 

28 

29 

+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 782 -3.736.795,88 

-12.454.991,46 

-10.597.300,00 

-38.375.100,00 

-4.929.649,16 

-15.473.508,04 

5.667.650,84 

22.901.591,96 

Gebäuden 

+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 783 
Anlagevermögen 

30 

31 

32 

+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 

+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 

+ Ausz. für Gewährung von Ausleih.(für Invest. und - 

784 

785 

786 

-22.005,87 

-88.820.822,29 

-6.263,76 

-34.800,00 

-101.380.000,00 

-430.900,00 

-1.180.461,02 

-109.640.751,34 

-1.852.475,00 

-1.145.661,02 

-8.260.751,34 

-1.421.575,00 

0,00 

-10.187.400,00 

0,00 
förderungsmaßnahmen Dritter) 

3 3 

4 

+ Sonstige Investitionsauszahlungen 787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 -120.670.117,08 -171.755.600,00 -143.630.010,31 28.125.589,69 -23.439.000,00 
bis 33) 

3 5 

5 

= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 und 34) 

Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 

-92.712.417,61 

246.914.172,00 

-110.372.100,00 

0,00 

-110.887.275,19 

270.166.176,65 

-515.175,19 --- 

--- 3 672 

772 

270.166.176,65 
A 

3 

3 

3 

5B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln -252.875.145,01 

-5.960.973,01 

-50.728.555,10 

0,00 

0,00 

-273.079.561,69 

-2.913.385,04 

35.901.762,81 

-273.079.561,69 

-2.913.385,04 

128.499.962,81 

--- 

--- 

--- 

5C Saldo aus fremden Finanzmitteln 

6 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17, 35 -92.598.200,00 
und 35c) 

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und - 692 202.193.920,00 159.947.400,00 186.888.820,00 26.941.420,00 23.439.000,00 
förderungsmaßnahmen 
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Finanzrechnung 

Landeshauptstadt Kiel 

Nr. Ein- und Auszahlungsarten KGr Ist-Ergebnis VJ û 

0,00 

Fortg. Ansatz HH- 
Jahr û 

Ist-Ergebnis HH- Vergleich Ansatz/Ist 
Jahr û 

Übertragene 
Ermächtig. û û 

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der 695 
Anlage liquider Mittel 

0,00 0,00 0,00 --- 

3 9 

0 

+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 693 

- Tilgung von Krediten für Investitionen und - 792 

386.000.000,00 

-208.101.210,23 

0,00 543.000.000,00 

-164.847.135,22 

543.000.000,00 

-121.847.135,22 

--- 

--- 4 -43.000.000,00 

0,00 

förderungsmaßnahmen 

41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur 795 0,00 0,00 0,00 --- 
Anlage liquider Mittel 

4 2 

3 

- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 

793 -341.000.000,00 

39.092.709,77 

0,00 -588.000.000,00 

-22.958.315,22 

-588.000.000,00 

-139.905.715,22 

--- 

--- 4 116.947.400,00 

44 

45 

46 

47 

48 

=Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 und 43) 

+ Anfangsbestand Liquide Mittel 

-11.635.845,33 

32.800.438,66 

0,00 

24.349.200,00 

0,00 

12.943.447,59 

21.164.593,33 

0,00 

-11.405.752,41 

21.164.593,33 

0,00 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 

+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 

= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47) 

332 

332 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

21.164.593,33 24.349.200,00 34.108.040,92 9.758.840,92 
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Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO 

Landeshauptstadt Kiel 

Nr. Bezeichnung in û 

-1.550.640,75 1 

2 

3 

4 

Bestand Vorjahr 

+ Einzahlungen (Konten 672) 

- Auszahlungen (Konten 772) 

Bestand Haushaltsjahr 

270.166.176,65 

-273.079.561,69 

-4.464.025,79 
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Nachrichtlich: An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 AG-KHG etc. 

Landeshauptstadt Kiel 

Nr. 

311.. 

Bezeichnung Ist-Ergebnis VJ in û 

-4.144.279,80 

Fortg. Ansatz HH-Jahr in û Ist-Ergebnis HH-Jahr in û 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG 

Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 

Börsennotierte Aktien 

-7.198.700,00 

1.000,00 

0,00 

-5.146.822,08 

144.776,57 

0,00 

84 260,00 

0,00 842 

843 

844 

845 

846 

847 

848 

84 

Nicht börsennotierte Aktien 

Sonstige Anteilsrechte 

Investmentzertifikate 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Kapitalmarktpapiere 260,00 

0,00 

1.000,00 

0,00 

144.776,57 

0,00 Geldmarktpapiere 

Finanzderivate 0,00 0,00 0,00 

Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen 

Börsennotierte Aktien 

-22.005,87 

0,00 

-34.800,00 

0,00 

-1.180.461,02 

0,00 842 

843 

844 

845 

846 

847 

848 

92..4 

92..5 

92..6 

Nicht börsennotierte Aktien 

Sonstige Anteilsrechte 

Investmentzertifikate 

0,00 0,00 0,00 

-22.005,87 

0,00 

-33.800,00 

0,00 

-1.033.787,02 

0,00 

Kapitalmarktpapiere 0,00 -1.000,00 

0,00 

-146.674,00 

0,00 Geldmarktpapiere 0,00 

Finanzderivate 0,00 0,00 0,00 

Umschuldung -165.626.520,00 

-42.474.690,23 

0,00 

0,00 -122.311.520,00 

-42.535.615,22 

0,00 

Ordentliche Tilgung -43.000.000,00 

0,00 Außerordentliche Tilgung 
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